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Berlin, Freitag, den 15. Februar 2008

I n h a l t :
Amtliche Mitteilung

Zur Tagesordnung

1. Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses
für Innere Angelegenheiten – gemäß
§ 12 Abs. 3 GO BR – (Drucksache 71/08)

Beschluss: Minister Lothar Hay (Schles-
wig-Holstein) wird gewählt

2. Fleischgesetz (Drucksache 49/08)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 80
Abs. 2 GG

3. Gesetz zur Änderung des Pflanzen-
schutzgesetzes und des BVL-Gesetzes
(Drucksache 50/08)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 80
Abs. 2 GG – Annahme einer Entschlie-
ßung

4. a) Erstes Gesetz zur Änderung des EG-
Gentechnik-Durchführungsgesetzes
(Drucksache 51/08)

b) Gesetz zur Änderung des Gentechnik-
gesetzes, zur Änderung des EG-Gen-
technik-Durchführungsgesetzes und
zur Änderung der Neuartige Lebens-
mittel- und Lebensmittelzutaten-Ver-
ordnung (Drucksache 52/08)

Volker Hoff (Hessen)

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Nord-
rhein-Westfalen)

Peter Hauk (Baden-Württemberg)

Beschluss zu a): Zustimmung gemäß
Art. 80 Abs. 2 GG
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Beschluss zu b): Kein Antrag gemäß
Art. 77 Abs. 2 GG – Annahme einer
Entschließung

5. Drittes Gesetz zur Änderung des Betriebs-
prämiendurchführungsgesetzes (Druck-
sache 53/08)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 80
Abs. 2 GG

6. Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze (Drucksache 54/08)

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)

Dr. Jürgen Rüttgers (Nordrhein-
Westfalen)

Klaus Brandner, Parl. Staatssekretär
beim Bundesminister für Arbeit
und Soziales

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 80
Abs. 2 und Art. 104a Abs. 4 GG

7. Gesetz zur Änderung der Organisation
des Bundesausgleichsamtes (Drucksa-
che 55/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

8. Achtes Gesetz zur Änderung des Steuer-
beratungsgesetzes (Drucksache 57/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

9. Gesetz zur Neuregelung des Grundstoff-
überwachungsrechts (Drucksache 58/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG
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10. Gesetz zur Regelung des Statusrechts der
Beamtinnen und Beamten in den Län-
dern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)
– gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 i.V.m.
Artikel 74 Abs. 2 GG – (Drucksache 59/
08)

Dr. Hans Bernhard Beus, Staats-
sekretär im Bundesministerium
des Innern

Beschluss: Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses

11. Gesetz zur Änderung des Bundespolizei-
gesetzes und anderer Gesetze (Druck-
sache 60/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

12. Gesetz zur Änderung des Wahl- und
Abgeordnetenrechts (Drucksache 61/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

13. Achtzehntes Gesetz zur Änderung des
Bundeswahlgesetzes (Drucksache 63/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

14. Gesetz zur Ergänzung des Rechts zur
Anfechtung der Vaterschaft (Drucksache
64/08)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84
Abs. 1 Satz 5 und 6 GG

15. Erstes Gesetz zur Änderung des Strah-
lenschutzvorsorgegesetzes (Drucksache
65/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

16. Viertes Gesetz zur Änderung des Fahr-
lehrergesetzes (Drucksache 66/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

17. Gesetz zur Änderung seeverkehrsrechtli-
cher, verkehrsrechtlicher und anderer
Vorschriften mit Bezug zum Seerecht
(Drucksache 67/08, zu Drucksache 67/08)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 105
Abs. 3 GG

18. Gesetz zur Vereinfachung und Anpas-
sung statistischer Rechtsvorschriften
(Drucksache 68/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG
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19. Gesetz zu dem Abkommen vom 26. Okto-
ber 2004 über die Zusammenarbeit zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits zur Bekämpfung von Betrug
und sonstigen rechtswidrigen Handlun-
gen, die ihre finanziellen Interessen be-
einträchtigen (Drucksache 69/08)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84
Abs. 1 Satz 5 und 6 GG

20. Gesetz zu dem Abkommen vom 24. April
2007 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und dem
Schweizerischen Bundesrat über die
Zusammenarbeit im Bereich der Sicher-
heit des Luftraums bei Bedrohungen
durch zivile Luftfahrzeuge (Drucksache
70/08)

Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77
Abs. 2 GG

21. a) Entwurf eines Gesetzes zur Erweite-
rung des Anwendungsbereiches der
Sicherungsverwahrung bei gefährli-
chen jungen Gewalttätern – gemäß
Artikel 76 Abs. 1 GG – Antrag der
Freistaaten Bayern und Thüringen –
(Drucksache 181/06)

b) Entschließung des Bundesrates zur
Bekämpfung der Jugendkriminalität
– Antrag der Länder Bayern und
Hessen, Saarland, Thüringen gemäß
§ 36 Abs. 2 GO BR – (Drucksache 77/
08)

Dr. Beate Merk (Bayern)

Jürgen Banzer (Hessen)

Alfred Hartenbach, Parl. Staats-
sekretär bei der Bundesministerin
der Justiz

Mitteilung zu a): Absetzung von der Ta-
gesordnung

Beschluss zu b): Annahme der Entschlie-
ßung in geänderter Fassung

22. Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung
des Strafgesetzbuches (… Strafrechtsän-
derungsgesetz – … StRÄndG) – gemäß
Artikel 76 Abs. 1 GG – Antrag der Länder
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern – (Druck-
sache 572/07)

Mitteilung: Absetzung von der Tagesord-
nung
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23. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
der Bundesnotarordnung und anderer
Gesetze – Antrag des Landes Baden-
Württemberg – (Drucksache 930/07)

Beschluss: Einbringung des Gesetzent-
wurfs gemäß Art. 76 Abs. 1 GG beim
Deutschen Bundestag – Bestellung von
Minister Prof. Dr. Ulrich Goll (Baden-
Württemberg) zum Beauftragten des
Bundesrates gemäß § 33 GO BR

24. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung
des Fahrverbots als Hauptstrafe – Antrag
der Freien und Hansestadt Hamburg –
(Drucksache 39/08)

Beschluss: Einbringung des Gesetzent-
wurfs gemäß Art. 76 Abs. 1 GG beim
Deutschen Bundestag in der festgeleg-
ten Fassung – Bestellung von Senator
Carsten-Ludwig Lüdemann (Ham-
burg) zum Beauftragten des Bundes-
rates gemäß § 33 GO BR

25. Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung
des Bundeszentralregistergesetzes – ge-
mäß Artikel 76 Abs. 1 GG – Antrag des
Freistaates Bayern gemäß § 23 Abs. 3
i.V.m. § 15 Abs. 1 und § 36 Abs. 2 GO BR –
(Drucksache 72/08)

Dr. Beate Merk (Bayern)

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse

26. a) Entschließung des Bundesrates zur zu-
künftigen Beimischung von Biokraft-
stoffen – Antrag des Landes Schles-
wig-Holstein – (Drucksache 38/08)

b) Entwurf eines Achten Gesetzes zur
Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Drucksache 7/08)

c) Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
Erneuerbarer Energien im Wärme-
bereich (Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz – EEWärmeG) (Drucksache
9/08)

d) Entwurf eines Gesetzes zur Neurege-
lung des Rechts der Erneuerbaren
Energien im Strombereich und zur
Änderung damit zusammenhängen-
der Vorschriften (Drucksache 10/08)

e) Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
der Kraft-Wärme-Kopplung (Druck-
sache 12/08)

f) Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung
des Messwesens bei Strom und Gas
für Wettbewerb (Drucksache 14/08)
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g) Verordnung zur Änderung der Gasnetz-
zugangsverordnung, der Gasnetzent-
geltverordnung und der Anreiz-
regulierungsverordnung (Drucksache
24/08)

Dr. Christian von Boetticher (Schles-
wig-Holstein)

Margit Conrad (Rheinland-Pfalz)

Ulrich Junghanns (Brandenburg)

Gerold Wucherpfennig (Thüringen)

Tanja Gönner (Baden-Württemberg)

Hartmut Schauerte, Parl. Staats-
sekretär beim Bundesminister für
Wirtschaft und Technologie

Michael Müller, Parl. Staatssekretär
beim Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Elisabeth Heister-Neumann (Nieder-
sachsen)

Geert Mackenroth (Sachsen)

Beschluss zu a): Annahme der Entschlie-
ßung in geänderter Fassung

Beschluss zu b) bis f): Stellungnahme ge-
mäß Art. 76 Abs. 2 GG

Beschluss zu g): Zustimmung gemäß
Art. 80 Abs. 2 GG nach Maßgabe der
beschlossenen Änderungen

27. Entschließung des Bundesrates zur Ver-
besserung von Maßnahmen gegen die
Gefährdung des Kindeswohls – Antrag
der Länder Niedersachsen und Thürin-
gen – (Drucksache 904/07)

Rainer Wiegard (Schleswig-Hol-
stein)

Beschluss: Annahme der Entschließung
nach Maßgabe der beschlossenen Än-
derungen

28. Entschließung des Bundesrates zum
Schutz geistigen Eigentums gegenüber
Drittstaaten – Antrag des Freistaates Bay-
ern – (Drucksache 34/08)

Beschluss: Annahme der Entschließung
in geänderter Fassung

29. Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag von
Lissabon vom 13. Dezember 2007
(Drucksache 928/07)

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bun-
desminister des Auswärtigen

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (Baden-
Württemberg)

Volker Hoff (Hessen)

Dr. Markus Söder (Bayern)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG
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30. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des InVeKoS-Daten-Gesetzes und des
Direktzahlungen-Verpflichtungengeset-
zes (Drucksache 1/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

31. Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Hopfengesetzes (Drucksache 2/
08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

32. Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Jugendschutzgesetzes (Druck-
sache 3/08)

Andreas Krautscheid (Nordrhein-
Westfalen)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG

33. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des
Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts
(Erbschaftsteuerreformgesetz – ErbStRG)
– gemäß Artikel 76 Abs. 2 Satz 4 GG –
(Drucksache 4/08, zu Drucksache 4/08)

Roland Koch (Hessen)

Dr. Thilo Sarrazin (Berlin)

Walter Hirche (Niedersachsen)

Prof. Dr. Ingolf Deubel (Rheinland-
Pfalz)

Erwin Huber (Bayern)

Dr. Helmut Linssen (Nordrhein-
Westfalen)

Nicolette Kressl, Parl. Staatssekre-
tärin beim Bundesminister der
Finanzen

Ernst Pfister (Baden-Württemberg)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG

34. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
der Vorschriften zum begünstigten
Flächenerwerb nach § 3 Ausgleichsleis-
tungsgesetz und der Flächenerwerbsver-
ordnung (Flächenerwerbsänderungsge-
setz – FlErwÄndG) (Drucksache 5/08)

Elisabeth Heister-Neumann (Nieder-
sachsen)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG

35. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung
des Verbots der Vereinbarung von
Erfolgshonoraren (Drucksache 6/08)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG

. . . . . . . . 1 D

. . . . . . . . . 50*A

. . . . . . . . . . . . . . . 1 D

. . . . . . . . . 50*A

. . . . . . . . . . . . 44 C

. . . . . . . . . . 57*A

. . . . . . . . . . . . 44 D

. 10 D

. . . . . . 10 D

. . . . . 14 D

. . . 16 C

. . . . . . . . . . . . 17 D

. . . . . . 19 D

. . . . . . . . 22 A, 51*C

. . . . . . . . . . 22 D

. 51*D

. . . . . . . . . . . . 24 D

. . 44 D

. . . . . . . . . . . 58*C

. . . . . . . . . . . . 44 D

. . 45 A

. . . . . . . . . . . . 45 A
36. Entwurf eines Gesetzes zur Durchfüh-
rung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH-Anpassungsgesetz) (Drucksa-
che 8/08)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG

37. Entwurf eines Sechzehnten Gesetzes zur
Änderung des Wehrsoldgesetzes
(16. WSGÄndG) (Drucksache 11/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

38. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Einheitengesetzes und des Eichge-
setzes, zur Aufhebung des Zeitgesetzes,
zur Änderung der Einheitenverordnung
und zur Änderung der Sommerzeitver-
ordnung (Drucksache 13/08)

Beschluss: Stellungnahme gemäß Art. 76
Abs. 2 GG

39. Entwurf eines Gesetzes zu dem Fakulta-
tivprotokoll vom 18. Dezember 2002 zum
Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe
(Drucksache 15/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

40. Entwurf eines Gesetzes zu der Entschlie-
ßung vom 8. Juli 2005 zur Änderung des
Übereinkommens vom 26. Oktober 1979
über den physischen Schutz von Kern-
material (Drucksache 16/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

41. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag
vom 22. November 2004 über das Euro-
päische Korps und die Rechtsstellung sei-
nes Hauptquartiers zwischen der Franzö-
sischen Republik, der Bundesrepublik
Deutschland, dem Königreich Belgien,
dem Königreich Spanien und dem Groß-
herzogtum Luxemburg (Straßburger Ver-
trag) (Drucksache 17/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

42. Entwurf eines Gesetzes zu dem Interna-
tionalen Übereinkommen von 2001 über
die Beschränkung des Einsatzes schädli-
cher Bewuchsschutzsysteme auf Schiffen
(AFS-Gesetz) (Drucksache 18/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG
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43. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag
vom 8. September 2006 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Trinidad und Tobago über die
Förderung und den gegenseitigen
Schutz von Kapitalanlagen (Drucksache
19/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

44. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag
vom 1. August 2006 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Repu-
blik Madagaskar über die gegenseitige
Förderung und den gegenseitigen
Schutz von Kapitalanlagen (Drucksache
20/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

45. Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkom-
men vom 8. November 2006 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Guinea über die gegenseitige
Förderung und den gegenseitigen
Schutz von Kapitalanlagen (Drucksache
21/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

46. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag
vom 5. Februar 2007 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem
Königreich Bahrain über die Förderung
und den gegenseitigen Schutz von Kapi-
talanlagen (Drucksache 22/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

47. Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag
vom 30. Mai 2007 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Sultanat
Oman über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanla-
gen (Drucksache 23/08)

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Art. 76 Abs. 2 GG

48. Bericht der Bundesregierung über die
gesetzliche Rentenversicherung, ins-
besondere über die Entwicklung der
Einnahmen und Ausgaben, der Nachhal-
tigkeitsrücklage sowie des jeweils erfor-
derlichen Beitragssatzes in den künftigen
15 Kalenderjahren (Rentenversiche-
rungsbericht 2007) und Gutachten des
Sozialbeirats zum Rentenversicherungs-
bericht 2007 – gemäß § 154 SGB VI –
(Drucksache 841/07)

Beschluss: Kenntnisnahme
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49. Bericht der Bundesregierung über den
Stand von Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit und über das Unfall- und
Berufskrankheitengeschehen in der Bun-
desrepublik Deutschland im Jahr 2006
– gemäß § 25 Abs. 1 SGB VII – (Druck-
sache 943/07)

Beschluss: Kenntnisnahme

50. Entlastung der Bundesregierung für das
Haushaltsjahr 2006 – Vorlage der Haus-
halts- und Vermögensrechnung des Bun-
des (Jahresrechnung 2006) (Drucksache
371/07, Drucksache 833/07)

Beschluss: Erteilung der Entlastung
gemäß Art. 114 GG und § 114 BHO

51. Weißbuch der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften: Gemeinsam für
die Gesundheit – ein strategischer Ansatz
der Europäischen Union für 2008 – 2013
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG – (Druck-
sache 803/07)

Beschluss: Stellungnahme

52. Mitteilung der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften an das Euro-
päische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Ein
Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahr-
hunderts

Mitteilung der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften an das Euro-
päische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Be-
gleitdokument zu der Mitteilung ,Ein
Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahr-
hunderts’ – Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse unter Einschluss von
Sozialdienstleistungen: Europas neues
Engagement – gemäß §§ 3 und 5
EUZBLG – (Drucksache 865/07)

Andreas Krautscheid (Nordrhein-
Westfalen)

Hildegard Müller, Staatsministerin
bei der Bundeskanzlerin

Beschluss: Stellungnahme

53. Mitteilung der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften an das Euro-
päische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen – Vor-
schlag für ein Lissabon-Programm der
Gemeinschaft 2008 bis 2010 – gemäß §§ 3
und 5 EUZBLG – (Drucksache 26/08)

Beschluss: Stellungnahme

. . . . . . . . . . . 1 D

. . . . . . 50*C

. . . . . . 1 D

. . 50*D

. . . . . . . . . . . 45 B

. . . . . . 45 B

. . . . 45 B

. . . . . . . . . . 59*C

. . . . 60*C

. . . . . . 45 D

. . 1 D

. . . . . . 50*D



VI Bundesrat – 841. Sitzung – 15. Februar 2008
54. Vorschlag für einen Rahmenbeschluss
des Rates über die Verwendung von
Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zu
Strafverfolgungszwecken – gemäß §§ 3
und 5 EUZBLG – (Drucksache 826/07)

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (Baden-
Württemberg)

Hildegard Müller, Staatsministerin
bei der Bundeskanzlerin

Beschluss: Stellungnahme

55. Mitteilung der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften an den Rat, das
Europäische Parlament, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss
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Beschluss: Stellungnahme
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wechselnden Orten (Zirkusregister-
verordnung – ZirkRegV) (Drucksache
724/07)

Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 80
Abs. 2 GG nach Maßgabe der ange-
nommenen Änderungen

58. Verordnung zur Durchführung der EG-
Milchquotenregelung (Milchquotenver-
ordnung – MilchQuotV) (Drucksache
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„Rechtsinformatik“) – gemäß § 6
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841. Sitzung

Berlin, den 15. Februar 2008
Beginn: 9.31 Uhr

Präsident Ole von Beust: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, ich eröffne die 841. Sitzung des
Bundesrates.

Bevor ich mich der Tagesordnung zuwende, habe
ich gemäß § 23 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung
Veränderungen in der Mitgliedschaft bekanntzuge-
ben:

Aus der Regierung des Landes Schleswig-Holstein
und damit aus dem Bundesrat ist am 16. Januar 2008
Herr Minister Dr. Ralf S t e g n e r  ausgeschieden.
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat mit
Wirkung vom 22. Januar 2008 Herrn Minister Lothar
H a y  zum Mitglied des Bundesrates bestellt.

Herrn Dr. Stegner danke ich für seine Arbeit in den
Organen des Bundesrates, insbesondere für seine Tä-
tigkeit als Vorsitzender des Ausschusses für Innere
Angelegenheiten. Dem neuen Mitglied wünsche ich
mit uns allen hier im Hause ein gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit.

Ich komme nun zur Tagesordnung. Sie liegt Ihnen
in vorläufiger Form mit 71 Punkten vor.

Die Punkte 21 a) und 22 werden von der Tagesord-
nung abgesetzt.

Punkt 33 wird nach Punkt 21 b) aufgerufen, Punkt
70 nach Punkt 25 und Punkt 71 nach Punkt 1. Im
Übrigen bleibt es bei der ausgedruckten Reihenfolge.

Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Das
ist nicht der Fall.

Dann ist sie so festgestellt*).

Wir kommen zu Punkt 1:

Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses für In-
nere Angelegenheiten (Drucksache 71/08)

Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

*) Siehe aber Seite 9 D
(

Nach Anhörung des betreffenden Ausschusses
wird vorgeschlagen, Herrn Minister Lothar H a y
(Schleswig-Holstein) zum Vorsitzenden des Aus-
schusses für Innere Angelegenheiten für das lau-
fende Geschäftsjahr zu wählen.

Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte
ich um ein Handzeichen.

Es ist einstimmig so beschlossen.

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Karriere-
sprung und viel Spaß!

(Heiterkeit)

Wir kommen zu Punkt 71:

Wahl eines Richters des Bundesverfassungsge-
richts (Drucksache 114/08)

Die zur Vorbereitung der Wahl eingesetzte Kom-
mission schlägt vor, Herrn Professor Dr. Johannes
M a s i n g  in den Ersten Senat zu wählen.

Nach § 7 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht ist für diese Wahl eine Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates erforder-
lich; das sind 46 Stimmen.

Wer dem Vorschlag zustimmen will, den bitte ich
um das Handzeichen. – Das ist einstimmig.

Damit ist der Vorschlag angenommen worden.

Herzlichen Glückwunsch dem Herrn Richter!

Zur gemeinsamen Abstimmung nach § 29 Abs. 2
der Geschäftsordnung rufe ich die in dem Umdruck
Nr. 1/2008*) zusammengefassten Beratungsgegen-
stände auf. Es sind dies die Tagesordnungspunkte:

2, 4 a), 5, 7 bis 9, 11 bis 13, 15 bis 20, 23, 26 f),
30, 31, 37 bis 50, 53, 58, 59, 61 bis 64 und 66 bis
69.

Wer den Empfehlungen folgen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen.

Es ist so beschlossen.

*) Anlage 1
Redetext
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Punkt 3 der Tagesordnung:

Gesetz zur Änderung des Pflanzenschutzgeset-
zes und des BVL-Gesetzes (Drucksache 50/08)

Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Der Agrarausschuss empfiehlt dem
Bundesrat, dem Gesetz zuzustimmen. Wer dieser
Empfehlung folgen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das ist die Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Wir haben noch über die vom Agrarausschuss emp-
fohlene Entschließung abzustimmen. Ich rufe auf:

Ziffern 2 und 3! Ich bitte um das Handzeichen. –
Auch das ist die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat eine Entschließung ge-
fasst.

Wir kommen zu Punkt 4 b):

Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes,
zur Änderung des EG-Gentechnik-Durchfüh-
rungsgesetzes und zur Änderung der Neuar-
tige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-
Verordnung (Drucksache 52/08)

Es liegen mehrere Wortmeldungen vor. Zunächst
hat Herr Staatsminister Hoff (Hessen) das Wort.

Volker Hoff (Hessen): Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Zu der vorgesehenen
Neuregelung der Kennzeichnung „ohne Gentech-
nik“ für Lebensmittel stellt das Land Hessen heute
Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses.
Dazu möchte ich Sie herzlich um Ihre Zustimmung
bitten.

Die vorgesehene Neuregelung der Kennzeichnung
„ohne Gentechnik“ führt zu einer Aufweichung und
Absenkung der bisherigen Anforderungen an die
Verwendung der Kennzeichnung. Sie führt – das
muss man so hart ausdrücken – im Ergebnis zu einer
Täuschung der Verbraucher. Der Verbraucher erwar-
tet zu Recht, dass auf der Verpackung das draufsteht,
was tatsächlich drin ist. Alles andere wäre eine Mo-
gelpackung. Deshalb lehnen wir die vorgesehene
Verwässerung der Kennzeichnungsregelungen ent-
schieden ab.

Die geltende Regelung ist bewusst sehr restriktiv
abgefasst, um der bestehenden Verbrauchererwar-
tung gerecht zu werden. Das soll auch so bleiben. Bei
einer Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ muss der
Verzicht auf jeglichen Einsatz von Gentechnik klar
und eindeutig zum Ausdruck kommen.

Das ist bei der beabsichtigten Neuregelung nicht
der Fall. Sie bietet die Möglichkeit der Kennzeich-
nung „ohne Gentechnik“ bei Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft ohne Beschränkung der Verwendung
gentechnisch veränderter Verarbeitungshilfsstoffe,
Enzyme und Zusatzstoffe in Futtermitteln, mit denen
die Tiere gefüttert wurden. Dadurch wird dem Ver-
braucher Gentechnikfreiheit vorgetäuscht.
(

(

Gentechnikfreiheit, die keine ist, entspricht nicht
dem Wunsch der Verbraucher nach Schaffung von
mehr Transparenz bei Lebensmitteln tierischer Her-
kunft, wenn bei ihrer Herstellung bzw. der Fütterung
Gentechnik verwendet wird. Aus Meinungsumfra-
gen, beispielsweise derjenigen des Emnid-Instituts
vom Januar 2005, wissen wir, dass eine Mehrheit der
Verbraucher von einem als gentechnikfrei deklarier-
ten Lebensmittel erwartet, dass im gesamten Produk-
tionsprozess tatsächlich keine Gentechnik zur An-
wendung gekommen ist. Die Bezeichnung „ohne
Gentechnik“ bedeutet aus Verbrauchersicht zu
Recht: gentechnikfrei ohne Wenn und Aber.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wol-
len mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses
mehr Transparenz für die Verbraucher in unserem
Land erreichen. Das ist das Ziel der hessischen Initia-
tive.

Die Befürworter eines „Durchwinkens“ des vorlie-
genden Gesetzes behaupten, die Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses führe zu weiteren Verzögerun-
gen beim Anbau von gentechnisch veränderten
Organismen in der Landwirtschaft. Dieses Argument
überzeugt nicht. Die mit Zustimmung des Bundesra-
tes bereits im letzten Jahr gebilligte Pflanzenerzeu-
gungsverordnung, die den Anbau gentechnisch ver-
änderter Pflanzen regelt, weist mit den heute zur
Abstimmung stehenden Änderungen zur Kennzeich-
nung keinen zwingenden inhaltlichen Zusammen-
hang auf. Eine Verknüpfung der Kennzeichnungsre-
gelung „ohne Gentechnik“ mit den Regelungen zum
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der
Landwirtschaft ist unter diesem Aspekt keineswegs
zwingend erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung
auch ohne Verabschiedung des vorliegenden Geset-
zes die entsprechende Verordnung zum Anbau gen-
technisch veränderter Pflanzen, die, um einen kon-
kreten Fall zu nennen, die Mindestabstände beim
Anbau von gentechnisch verändertem Mais regelt, in
Kraft setzen kann. Mit der Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses muss keine Zeitverzögerung für
die Landwirtschaft verbunden sein. Das ist nicht un-
ser Ziel. Die Rechtssicherheit für die Landwirtschaft
beim Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen
ist mithin nicht gefährdet.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen
Sie mich abschließend an Sie appellieren: Unterstüt-
zen Sie unseren Antrag! Machen Sie durch die Anru-
fung des Vermittlungsausschusses die Tür auf für ein
Stück mehr Transparenz, ein Stück mehr Klarheit, ein
Stück mehr Verbraucherschutz in einem, wie ich
finde, sehr wichtigen und sensiblen Bereich! – Ich
danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

Präsident Ole von Beust: Danke schön!

Nächste Wortmeldung: Minister Professor Dr. Pink-
wart (Nordrhein-Westfalen).

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Nordrhein-Westfalen):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Präsident Ole von Beust
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Herren! Die Welt steht vor großen Herausforderun-
gen: Klimawandel, weiter voranschreitendes Bevöl-
kerungswachstum, Verknappung der uns zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen. Wir werden diese
Herausforderungen für die Weltbevölkerung sozial-
verträglich und friedlich nur auflösen können, wenn
wir in Zukunft noch stärker auf Innovationen setzen.
Die Biotechnologie gehört mit Sicherheit zu den
Zukunftstechnologien, die dazu einen wesentlichen
Beitrag leisten.

Ein wichtiger Zweig der modernen Biotechnologie
ist die pflanzliche Biotechnologie, von der sich welt-
weit viele große Fortschritte erwarten, nämlich dass
wir Medikamente, die auf pflanzlichen Wirkstoffen
basieren, effektiver machen, dass wir durch nach-
wachsende Rohstoffe unsere Energieversorgung bes-
ser und umweltfreundlicher gewährleisten können.
Nicht zuletzt erwarten wir, dass sich auf der Basis
dieser Technologie das immer knapper werdende
Erdöl in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erset-
zen lässt. Auch vor diesem Hintergrund diskutieren
wir über die vorliegende Initiative.

Die Bundesregierung hat in ihrem Gesetzentwurf
auch aus den von mir einführend genannten Überle-
gungen zu Recht festgestellt: „Das deutsche Gen-
technikrecht ist so auszugestalten, dass Forschung
und Anwendung der Gentechnik in Deutschland be-
fördert werden.“ – Sie hat diesen Satz sogar dem Ge-
setzentwurf vorangestellt.

Für uns stellt sich die Frage: Wird das Gesetz die-
sem Ziel gerecht? Viele Experten haben nach unserer
Auffassung begründete Zweifel. Die vom Bundestag
Ende Januar beschlossene Änderung des Gesetzes
hat gravierende Mängel und benachteiligt diejeni-
gen Forscher und Anwender, die auf der Basis der
grünen Biotechnologie zum Einsatz zu bringende
Pflanzen anbauen wollen.

Der Bundesrat hat zum Entwurf der Bundesregie-
rung ausführlich Stellung genommen und in seinem
ersten Durchgang Verbesserungen angemahnt. Ich
möchte an dieser Stelle exemplarisch auf drei Punkte
hinweisen, in denen die Mehrheit des Bundestages
der Beschlussempfehlung des Bundesrates leider
nicht gefolgt ist.

Erstens. Die Länder haben dem Bund empfohlen,
auf eine parzellenscharfe Ausweisung im öffentli-
chen Standortregister zu verzichten. Sie haben das
aus gutem Grund vorgeschlagen: In der Vergangen-
heit sind selbst die Versuchsflächen zur Koexistenz-
und Sicherheitsforschung zerstört worden. Diese wi-
derrechtlichen Aktivitäten bedeuten nicht nur einen
wirtschaftlichen Verlust. Sie bedeuten in erster Linie
einen unwiederbringlichen Verlust für unsere Wis-
senschaft und schaden unserem Renommee als inter-
nationaler Forschungsstandort. Welcher Wissen-
schaftler möchte unter solchen Bedingungen auf
diesen Gebieten bei uns noch forschen und arbeiten?

Zweitens. Der Bundesrat hat in seinem Beschluss
festgestellt, dass das unverhältnismäßig hohe Haf-
tungsrisiko dem Gedanken der Gleichbehandlung
verschiedener Anbauformen zuwiderlaufe. Es könne
(
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letztlich sogar gleichbedeutend sein mit einem De-
facto-Anbauverbot von biotechnologisch veränderten
Pflanzen. Ist dies vereinbar mit dem Ziel der Bundes-
regierung, das deutsche Gentechnikrecht so auszu-
gestalten, dass Forschung und Anwendung der Gen-
technik in Deutschland befördert werden?

Drittens. Der Bundesrat hat zu Recht die Frage ge-
stellt, mit welcher Begründung einem Landwirt
durch die Naturschutzbehörde eine zusätzliche Ver-
träglichkeitsprüfung abverlangt werden soll, wenn
dieser eine bereits behördlich genehmigte gentech-
nisch veränderte Pflanze auf seinen Flächen anbauen
will.

Darüber hinaus bleiben die soeben vorgetragenen
Zweifel, ob dem Transparenzgebot im Sinne des Ver-
braucherschutzes in der Initiative hinreichend Rech-
nung getragen worden ist. Wir wollen und müssen
beides zusammenbringen: ein Maximum an Ver-
braucherschutz und ein Maximum an Möglichkeiten
für eine zukunftsweisende Forschung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es be-
steht ein Grundkonsens: Der Gesetzgeber muss dafür
sorgen, dass Chancen und Risiken neuer Technolo-
gien – im Dialog von Gesellschaft, Wissenschaft und
Politik – sorgfältig abgewogen und verantwortbar
umgesetzt werden. Hierfür stehen wir ein.

Es ist aber falsch, wenn der Gesetzgeber Weiter-
entwicklung und Innovation aus Voreingenommen-
heit be- oder sogar verhindert. Es ist nicht gut für den
Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort
Deutschland, dass es die Bundesregierung offen-
sichtlich bislang nicht geschafft hat, ein klares
Zeichen für eine umweltverträgliche und verbrau-
cherfreundliche Weiterentwicklung der grünen Bio-
technologie in unserem Land zu setzen.

Deshalb halten wir Nordrhein-Westfalen es für
sachgerecht, zu den vorgetragenen Punkten – erwei-
tert um den bereits von dem Kollegen aus Hessen
dargestellten Punkt – den Vermittlungsausschuss an-
zurufen. Hierzu haben wir Einzelanträge gestellt.

Ich darf Sie, sehr verehrter Herr Präsident, darum
bitten, die Anträge auf Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses aufzurufen, sobald sie vorliegen. – Sehr
herzlichen Dank.

Präsident Ole von Beust: Herzlichen Dank!

Das Wort hat Minister Hauk (Baden-Württemberg).

Peter Hauk (Baden-Württemberg): Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! In der
Summe bringt uns die Novelle des Gentechnikgeset-
zes mit Sicherheit klare Vorteile. Sie führt auch zu
mehr Rechtssicherheit für die Anwender, die Land-
wirte. Außerdem bringt sie uns einen deutlichen
Schritt weiter, wenn es darum geht, sowohl dem Be-
gehren der Europäischen Union zu entsprechen als
auch das politische Ziel der sogenannten Koexistenz,
des Nebeneinanders, von gentechnisch veränderten
Pflanzen einerseits und gentechnisch unveränderten
Pflanzen andererseits zu erreichen.
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Nordrhein-Westfalen)
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Diese Koexistenz brauchen wir übrigens; denn im

Interesse einer freien unternehmerischen Zielsetzung
müssen die Landwirte, die sich auch morgen noch
frei dafür entscheiden wollen, keine gentechnisch
veränderten Pflanzen anzuwenden, die Sicherheit
haben, dass sie nicht von Anwendern und Betrieben,
die gentechnisch veränderte Pflanzen anwenden, be-
einflusst werden.

Genauso notwendig ist, dass man neue Entwick-
lungen in der grünen Gentechnik nicht a priori
abblocken, nicht verhindern darf.

Insofern findet das Gesetz zwar nicht die ungeteilte
Zustimmung Baden-Württembergs; in der Summe
können wir ihm aber durchaus zustimmen.

Ärgerlich ist ein anderer Punkt. Er führt uns dazu,
dass wir dem Antrag Hessens beitreten, den Vermitt-
lungsausschuss anzurufen. In der Schlussphase, zwi-
schen der ersten und der zweiten Beratung im Deut-
schen Bundestag, wurde durch die Hintertür noch
das Thema „Lebensmittelkennzeichnung“ mit einge-
führt.

Meine Damen und Herren, danach gefragt, was
man unter der Lebensmittelkennzeichnung „ohne
Gentechnik“ versteht, wird man als im Allgemeinen
gut informierter und vielleicht auch mündiger Ver-
braucher natürlich davon ausgehen, dass ein so
beworbenes Lebensmittel zu keinem Zeitpunkt des
Produktionsprozesses mit gentechnisch veränderten
Produkten in Kontakt gekommen ist. Schließlich
steht ja „ohne Gentechnik“ darauf. Nach derzeitiger
Rechtslage ist das auch so. Eine Kennzeichnung, die
den Forderungen nach Wahrheit und Klarheit voll
entspricht, wird von uns unterstützt.

Sollte das vorliegende Gesetz akzeptiert werden,
wird der Verbraucher allerdings schlichtweg an der
Nase herumgeführt.

Erstens. Nach dem Gesetz ist die Auslobung „ohne
Gentechnik“ möglich, wenn Futtermittel mit GVO-
Bestandteilen unterhalb der EU-Kennzeichnungs-
schwelle verfüttert wurden. Gleiches gilt generell für
gentechnisch erzeugte Futtermittelzusatzstoffe, also
für Enzyme und Mineralstoffe, wie sie normalerweise
in Kraftfutterbeimischungen etc. enthalten sind,
wenn es auf dem Markt keine anderen, nicht aus
GVO produzierten Stoffe gibt.

Ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem
Fall die Kennzeichnung mit der Angabe „ohne Gen-
technik“ irreführend ist. Meines Erachtens ist eine
Betrachtung des gesamten Produktionsprozesses der
richtige Ansatz.

Diese Kennzeichnungsregelung ist vom Bundestag
in den Gesetzentwurf eingearbeitet worden. Da
drängt sich die Frage auf: Wie viel Gentechnik darf
denn in einem als „ohne Gentechnik“ gelabelten
Produkt enthalten sein? Bis zu 0,9 %, wie es jetzt vor-
gesehen ist? Und wie verhält es sich mit gentech-
nisch hergestellten Zusatzstoffen?

Zweitens. Es ist die Pflicht des Gesetzgebers, Vor-
schriften so zu formulieren, dass es nicht zu gerichtli-
chen Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn
(
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kommt. Sie kosten Geld und schaffen Unfrieden. Es
muss befürchtet werden, dass die geplante Kenn-
zeichnung „ohne Gentechnik“ zu einer Ausweitung
der Haftungsfälle bei geringfügigen Verunreinigun-
gen von Nachbarfeldern mit GVO führt.

Drittens. Nach dem vorliegenden Gesetz erleben
Säugetiere eine wundersame „Kennzeichnungs-
Metamorphose“. So müssen beispielsweise Kühe,
die ihr Leben lang GVO-Futter erhalten haben – den-
ken wir einmal an eine Kuh, die fünf oder zehn Jahre
im Stall steht –, lediglich eine mehrmonatige GVO-
Fastenzeit einhalten, und schon darf das Fleisch oder
die Milch als „ohne Gentechnik“ gelabelt werden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist
wohl nicht im Interesse dessen, was wir unter einem
transparenten und klaren Verbraucherschutz verste-
hen.

Eine spannende Frage sei in diesem Zusammen-
hang noch aufgeworfen: Wie sollen die für die Le-
bensmittelkontrollen zuständigen Länder das, bitte
schön, möglichst unbürokratisch – wie es in den Eck-
punkten der Bundesregierung heißt – überprüfen?
Ich erinnere daran, dass weder in Milch noch in Eiern
noch in Fleisch analytisch nachweisbar ist, ob das
Tier mit GVO gefüttert wurde oder nicht.

Das Vertrauen des Verbrauchers in die Kennzeich-
nung muss im Fokus stehen. Dies muss die Zielset-
zung sein. 

Es muss auch überprüfbar sein. Die Warenströme
müssen von der Ladentheke bis zum Erzeuger ein-
deutig rückverfolgt werden können. Das wird eine
enorme Herausforderung einerseits für die Betriebe
selber und andererseits für die Lebensmittelkontrolle
der Länder sein. Dies ist eine zusätzliche Belastung,
die durch keinerlei Konnexität seitens des Bundes
abgesichert ist.

Viertens. Heute steht unter Punkt 4 a) das Erste
Gesetz zur Änderung des EG-Gentechnik-Durchfüh-
rungsgesetzes auf der Tagesordnung. Dieses zustim-
mungsbedürftige Gesetz wurde vom Bundestag nicht
abgeändert. Unter Punkt 4 b) findet sich ebenfalls
eine Änderung des EG-Gentechnik-Durchführungs-
gesetzes, diesmal hübsch als Artikel 2 in das nicht
zustimmungsbedürftige Gesetz zur Änderung des
Gentechnikgesetzes integriert.

So werden die Länder gezwungen, in Verbindung
mit dem Gentechnikgesetz, über das zu Recht sehr
lange und sehr ausführlich diskutiert worden ist und
über das im Großen und Ganzen breiter Konsens
herrscht, im Schnellverfahren und ohne inhaltliche
Beratung in den Fachausschüssen über die Kenn-
zeichnungsregelung abzustimmen. Das ist aus Län-
dersicht nicht gerechtfertigt. Es dient auch nicht dem
fairen Umgang im Föderalismus zwischen Bund und
Ländern.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb
bitten wir Sie, der Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses zuzustimmen. – Vielen Dank.

Präsident Ole von Beust: Vielen Dank, Herr Minis-
ter Hauk!
Peter Hauk (Baden-Württemberg)
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Der von Herrn Professor Pinkwart schon angekün-

digte kurzfristig eingereichte Antrag des Landes
Nordrhein-Westfalen auf Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses wird gerade verteilt. Ich werde diesen
Punkt nach dem nächsten oder übernächsten Tages-
ordnungspunkt – je nachdem, wie lange es dauert,
bis alle den Antrag erhalten haben und lesen
konnten – wieder aufrufen, um dann über das wei-
tere Verfahren abstimmen zu lassen.*).

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6:

Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
(Drucksache 54/08)

Es gibt eine Reihe von Wortmeldungen. Es beginnt
Ministerpräsident Beck (Rheinland-Pfalz).

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz): Herr Präsident! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Seit einer Reihe
von Jahren ringen wir um die Frage, wie es uns ge-
lingt, auf der einen Seite eine immer internationaler
aufgestellte Wirtschaft mit veränderten Konkurrenz-
und Investitionsbedingungen und auf der anderen
Seite eine Veränderung in der Alterszusammenset-
zung unserer Gesellschaft mit unserer sozialen
Marktwirtschaft, unseren gesellschaftlichen und so-
zialen Gegebenheiten und den Erfordernissen unse-
res Arbeitsmarktes in Einklang zu bringen.

In diesem Zusammenhang sind in den vergange-
nen Jahren Reformen auf den Weg gebracht worden,
die Enormes verändert haben, aber auch Enormes
bewirkt haben, wie wir feststellen können.

Dennoch entstehen bei solch großen Veränderun-
gen immer auch Fragen: ob die soziale Balance ein-
gehalten wird, ob die Wirkungen, die sich aus diesen
Veränderungen ergeben, für die einzelnen Men-
schen verträglich sind, ob die Entscheidungen nicht
über das Gewünschte hinausgehen und letztendlich
sogar soziale Ungerechtigkeit implizieren. Insofern
war es wichtig, die Auswirkungen der Reformbemü-
hungen abzuwarten und Bereitschaft zu zeigen, dort,
wo Bedarf besteht, Veränderungen vorzunehmen –
dies umso mehr, als wir deutliche Erfolge am Arbeits-
markt und bei der Schaffung von neuen Ausbil-
dungsplätzen erzielt haben.

Vor diesem Hintergrund haben es eine Reihe von
Ländern und dankenswerterweise auch der Deutsche
Bundestag für richtig erachtet, ein Siebtes Gesetz zur
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze auf den Weg zu bringen.

Lassen Sie mich auf den Inhalt des Gesetzes einge-
hen; denn die Veränderungen werden häufig nur
sehr grob dargestellt. Damit verliert man die Ziel-
genauigkeit aus dem Auge.

Erstens. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I
wird stufenweise angehoben: Für 50- bis 54-jährige
Arbeitslose steigt sie auf 15 Monate. Für 55- bis 57-jäh-
rige Arbeitslose bleibt sie weiterhin bei 18 Monaten.

*) Siehe Seite 9 C
(
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Für über 58-jährige Arbeitslose wird sie auf 24 Mo-
nate angehoben.

Zweitens. Für Empfänger von Arbeitslosengeld I
wird eine neue Regelung geschaffen. Es hat ja eine
Diskussion unter dem verkürzenden Schlagwort
„Zwangsverrentung“ stattgefunden. Darauf wird ein-
gegangen. Künftig wird niemand gezwungen, vor
Vollendung des 63. Lebensjahres vorzeitig mit
Abschlägen in Rente zu gehen.

Drittens. Wer mehr als zwölf Monate Anspruch auf
Arbeitslosengeld I hat, bekommt zukünftig einen
Eingliederungsgutschein über einen Zuschuss an
den Arbeitgeber, der sich in einer Größenordnung
von 30 bis 50 % des Arbeitsentgelts bewegt.

Vorgesehen sind einerseits eine Verbesserung der
Leistungen sowie realitätsnähere Regelungen in
Bezug auf die Verrentung und andererseits ein An-
reiz, in Arbeit zu kommen. Diese sehr individuelle
Möglichkeit soll es dem Arbeitgeber erleichtern, äl-
tere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer einzu-
stellen.

Viertens. Für Personen, die vorgezogene Alters-
rente oder Rente wegen Erwerbsminderung bezie-
hen, wird die Hinzuverdienstgrenze von 350 auf
400 Euro angehoben.

Ich will auch ein Wort zur finanziellen Auswirkung
sagen. Ich betone: Diese Entwicklung ist für meine
Begriffe auch dadurch möglich geworden, dass wir
vor dem Hintergrund der allgemeinen Verbesserung
des Arbeitsmarktes die Chance erhalten haben, die
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung auf 3,3 % zu
senken. Damit konnten wir sicherstellen, dass durch
die Verbesserung der sozialen Bedingungen für äl-
tere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine zu-
sätzlichen Belastungen auf den Faktor „Arbeit“ ent-
stehen, sondern umgekehrt unter dem Strich eine
Entlastung des Faktors „Arbeit“ möglich ist.

Das ist im Übrigen ein entscheidendes Argument,
wenn die Frage gestellt wird, warum das erst jetzt
geschehe und nicht bereits vor Jahresfrist gemacht
worden sei, wie von anderer Seite – wenn inhaltlich
auch in anderem Zusammenhang – ja schon gefor-
dert worden ist.

Die Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes I bedeutet nach den Kalkulationen für die
Bundesagentur für Arbeit Mehrausgaben von rund
755 Millionen Euro im laufenden Jahr 2008, 1,1 Mil-
liarden Euro im Jahr 2009 und geschätzten 800 Mil-
lionen Euro jährlich ab dem Jahr 2010. Dem steht
entgegen, dass Mehreinnahmen bei den Renten-,
Kranken- und Unfallversicherungen zu erwarten
sind.

Durch den von mir bereits angesprochenen Ein-
gliederungsgutschein wird die Bundesagentur Mehr-
kosten von rund 135 Millionen Euro in 2008 und von
375 Millionen Euro in 2009 sowie nach den Finanz-
planungen von 270 Millionen Euro in den Jahren
2010 und 2011 zu tragen haben.

Der Bund und die Kommunen haben wegen der
längeren Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I deutli-
Präsident Ole von Beust
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che Einsparungen – rund 255 Millionen Euro im lau-
fenden Jahr, 375 Millionen Euro im kommenden Jahr
– bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu er-
warten. Die Kosten der Unterkunft vermindern sich
2008 um rund 49 Millionen Euro und 2009 um
72 Millionen Euro. Durch die längere Bezugsdauer
von Arbeitslosengeld I bis zum Alter von 63 Jahren
wird der Bund ab dem Jahr 2010 allerdings Mehraus-
gaben von rund 265 Millionen Euro zu gewärtigen
haben.

Meine Damen und Herren, ich habe diese Daten
auch deshalb genannt, um zu verdeutlichen, dass die
Regelungen eng miteinander verflochten sind. Wir
haben ein kompliziertes System kommunizierender
Röhren vor uns. Unter dem Strich führen die von der
Neuregelung ausgehenden Impulse zu Belastungen
in vertretbaren Größenordnungen und fördern wün-
schenswerte Entwicklungen an den richtigen Stel-
len, insbesondere hinsichtlich der Entlastung des
Faktors „Arbeit“.

Was war unser Ziel? Es ging uns darum, vor dem
Hintergrund der sukzessiven Erhöhung des Renten-
eintrittsalters auf 67 Jahre und des demografischen
Wandels die Gegebenheiten des Übergangszeit-
raums zwischen Erwerbsleben und Ruhestand nach-
zujustieren. Entsprechender Anpassungsbedarf be-
steht auch in Zukunft. Über die Nahtstelle zwischen
zwei Lebensphasen werden wir noch intensiv zu re-
den haben.

Erfreulich ist, dass die konjunkturelle Belebung im
vergangenen Jahr zu einem Anstieg der Beschäfti-
gungsquote älterer Menschen geführt hat. Herr
Staatssekretär, mir bleibt oft das Wort im Halse ste-
cken, wenn ich in diesem Zusammenhang von „älte-
ren Menschen“ spreche. Mit Verlaub, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, wenn wir davon ausgingen, dass
man ab 50 Jahren zu den älteren Menschen zu zäh-
len ist und sich deshalb die Chancen auf Erwerbsar-
beit deutlich verringern, dann gäbe es in unserer
Runde deutlich sichtbare Lücken. Manchmal sollten
wir uns wirklich vor Augen führen, worüber wir in
diesem Zusammenhang reden.

Dennoch ist die Erhöhung der Beschäftigungsquote
„älterer Menschen“, insbesondere in der produzie-
renden Wirtschaft, positiv zu bewerten. Lissabon-
Ziel ist eine Beschäftigungsquote von mindestens
50 % für über 55-Jährige; wir haben es immerhin auf
52 % gebracht. Nur zum Vergleich: 1997 lag die Er-
werbsquote von Arbeitnehmern in diesem Alter bei
37,7 %.

Franz M ü n t e f e r i n g  hat noch in seiner Zeit
als Arbeitsminister das Ziel vorgegeben, bis 2010
eine Beschäftigungsquote von 55 % für über 55-Jäh-
rige zu erreichen. Ich finde, wir sollten dieses Ziel be-
kräftigen und seine Erreichung anstreben. Dazu be-
darf es Strategien, die über die Gesetzesänderung,
über die wir heute beraten und abstimmen, hinaus-
gehen. 

Eine Strategie muss auf Qualifizierung und Inte-
gration ausgerichtet sein und in diesem Sinne die Ar-
beitsmarktpolitik von Bund und Ländern prägen. Ich
(
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sehe zum Zweiten eine auf älter werdende Beleg-
schaften ausgerichtete Personalpolitik der Betriebe
– an dieser Stelle füge ich hinzu: und Verwaltungen –
als notwendig an. Wir leisten einen Beitrag zur Stär-
kung der Anreizsysteme für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, in Arbeit zu bleiben, nicht aber
vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Die-
ser Aspekt muss künftig noch mehr Beachtung fin-
den.

Wenn wir auf der einen Seite feststellen können,
dass wir eine deutliche Erhöhung der Beschäfti-
gungsquote älterer Arbeitnehmer erreicht haben,
dann zeigt uns auf der anderen Seite ein Blick in die
Wirtschaft, dass viele Unternehmen ihre Personal-
strategie noch nicht umgestellt, d. h. sich noch nicht
oder nur unzureichend auf eine älter werdende Er-
werbsbevölkerung eingestellt haben. Das wird unter
anderem daran deutlich, dass rund die Hälfte der Be-
triebe niemanden – ich betone: niemanden – beschäf-
tigt, die oder der älter als 50 Jahre ist. Das ist ein Da-
tum, das uns herausfordern muss. 

Der Anteil von Menschen in der genannten Alters-
gruppe in Weiterbildungsmaßnahmen betrieblicher
Art ist deutlich unterdurchschnittlich. Die Konse-
quenz ist, dass das Qualifikationsniveau sinkt und
am Ende die scheinbar logische Folge steht: Diejeni-
gen, die eine geringere Qualifikation haben, werden
nicht mehr in die Personalplanung einbezogen. Das
wiederum bedeutet, dass komplexe Ausstiegsszena-
rien konstruiert werden.

Ältere Arbeitslose brauchen ohne Frage mehr Zeit,
um eine neue Chance zu erhalten. Dabei brauchen
sie Unterstützung. Ich finde, dass das heute zu be-
schließende Gesetz insoweit eine notwendige Mi-
schung aus Gewährung von sozialer Sicherheit und
Stärkung von Anreizsystemen durch bessere Betreu-
ung und Integration darstellt. Wir betonen beide
Aspekte. Mit dem längeren Leistungsbezug würdi-
gen wir den solidarischen Beitrag, den die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrem bisherigen
Erwerbsleben geleistet haben. Mit dem Einglie-
derungszuschuss stellen wir ein weiteres Instrument
zur Verfügung, um ältere Arbeitsuchende zu vermit-
teln.

Meine Damen und Herren, man muss nachempfin-
den, dass die Menschen die bis dato geltende gesetz-
liche Regelung, die rückwirkend zum 1. Januar 2008
verändert werden soll, als zutiefst ungerecht anse-
hen. Ich meine, dass zwischen dem Ärger über teil-
weise unverzichtbare Einschnitte und der Empfin-
dung, dass die bisherige Regelung der Bezugsdauer
von ALG I eine tiefe Ungerechtigkeit darstellt, quali-
tativ ein großer Unterschied besteht. Wenn ältere
Menschen sehen, dass sie nach einer Vielzahl von
Jahren, in denen sie Arbeitslosenversicherungsbei-
träge gezahlt haben, genauso behandelt werden wie
jemand, die oder der nur sehr kurze Zeit Arbeitslo-
senversicherungsbeiträge gezahlt hat, dann entsteht
daraus das Gefühl: Was ich geleistet habe, ist zumin-
dest der Gesellschaft nicht viel wert. – An dieser
Stelle ergibt sich ein Unterschied zu den Initiativen,
die Sie ergriffen haben, verehrter Herr Kollege
Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)
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Rüttgers. – Das ist eine gravierende Fehlentwicklung.
Deshalb haben viele – auch ich – sehr dafür ge-
kämpft, an dieser Stelle eine Veränderung herbeizu-
führen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war nie
Ziel der Reformpolitik der Regierung S c h r ö d e r
und ist auch nicht Ziel der großen Koalition, soziale
Unsicherheit zu schaffen. Es geht darum, dass wir im-
mer zur rechten Zeit wägen, ob Veränderungen not-
wendig sind. Die Bereitschaft, Weiterentwicklungen
vorzunehmen, muss auf jeden Fall vorhanden sein.

Das gilt auch hinsichtlich der von mir erwähnten
Möglichkeit, eine vorgezogene Altersrente mit Ab-
schlägen zu beziehen. Die Beibehaltung der bisheri-
gen Rechtslage würde dazu führen – das will niemand –,
dass die geminderte Altersrente zu einem sehr frühen
Zeitpunkt in Anspruch genommen werden muss, was
für den Einzelnen in der – hoffentlich sehr langen –
Phase des Rentenbezugs möglicherweise zu einer so
niedrigen Altersrente führt, dass die Grenze zur Al-
tersarmut überschritten wird. Deshalb meine ich, dass
es richtig ist, den Zeitpunkt des Renteneinstiegs für
Langzeitarbeitslose auf 63 Jahre zu erhöhen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die vor-
gesehene Gesetzgebung ist vernünftig und verant-
wortlich. Sie trägt dazu bei – ich komme auf das ein-
leitend Gesagte zurück –, dass wir die richtige
Abwägung zwischen notwendigen Veränderungen
und der Berücksichtigung der sozialen Situation der
Menschen treffen. Bei allem, was an Reformen not-
wendig ist, dürfen wir die reale Situation der Men-
schen in Deutschland nicht aus dem Auge verlieren.
Sie muss uns genauso leiten wie die Notwendigkei-
ten, die sich aus der Ökonomie und aus den Grund-
bedingungen der Sozialstaatlichkeit ergeben. Das in
der Balance zu halten ist nach meiner Überzeugung
unsere zentrale Aufgabe. Mit dem heute zur Ent-
scheidung anstehenden Gesetzeswerk werden wir
dieser Herausforderung – davon bin ich überzeugt –
gerecht. – Schönen Dank.

Präsident Ole von Beust: Vielen Dank, Kollege
Beck!

Das Wort hat Ministerpräsident Dr. Rüttgers (Nord-
rhein-Westfalen).

Dr. Jürgen Rüttgers (Nordrhein-Westfalen): Herr
Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Ver-
längerung des Arbeitslosengeldes I für ältere Arbeit-
nehmer ist ein großer Fortschritt für den solidari-
schen Sozialstaat. Von Anfang an war klar, dass es
bei den Hartz-IV-Gesetzen Revisionsbedarf geben
würde. Kollege Beck, ich bestreite nicht, dass es
nicht das Ziel der Vorgängerbundesregierung war,
soziale Sicherheit abzubauen. Nur, das Ergebnis war
so.

Künftig werden alle, die über 50 Jahre alt sind und
arbeitslos werden, mindestens 15 Monate lang ALG I
bekommen. Die über 55-Jährigen bekommen es
18 Monate, die über 58-Jährigen 24 Monate, wenn
(

(

sie entsprechende Versicherungszeiten nachweisen
können.

Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn die
Verlängerung stärker an die Beitragszeiten gekop-
pelt worden wäre. Das hätte nach meiner Auffassung
eher dem Grundsatz entsprochen, dass sich Leistung
lohnen muss und damit dem, was die Menschen als
fair und gerecht empfinden.

Der Kompromiss ist besser als die alte Hartz-IV-Re-
gelung. Er schafft Verlässlichkeit, Gerechtigkeit,
Fairness – er schafft neue Sicherheit.

Sehr wichtig ist es, dass die Hartz-IV-Revision dem
Bedürfnis der Menschen nach Fairness, Gerechtig-
keit und Beachtung des Prinzips von Leistung und
Gegenleistung entspricht. In diesem Punkt waren die
ursprünglichen Hartz-IV-Gesetze einfach unfair und
ungerecht. Niemand hat verstanden, warum jemand,
der jahrzehntelang eingezahlt hat, genauso behan-
delt werden soll wie jemand, der kaum etwas einge-
zahlt hat.

Werte Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns
weiß: Gute Politik beginnt mit der Wahrnehmung der
Wirklichkeit. Es sind gerade die Älteren, die auf dem
Arbeitsmarkt deutlich geringere Chancen haben als
Jüngere. Trotz des Aufschwungs auf dem Arbeits-
markt ist die durchschnittliche Dauer der Arbeitslo-
sigkeit bei den über 50-Jährigen im vergangenen
Jahr angestiegen. Noch brauchen ältere Menschen
viel länger, um eine neue Beschäftigung zu finden.
Bei den 55- bis 59-Jährigen dauerte im Herbst 2007
die Arbeitslosigkeit im Schnitt rund 19 Monate, bei
den 20- bis 24-Jährigen nur 3,6 Monate. 

Deshalb ist es richtig, diese Revision von Hartz IV
zu beschließen. Sie schafft für den Kreis der betroffe-
nen Menschen, d. h. für diejenigen, die lange einge-
zahlt haben, neue Sicherheit. Die Menschen brau-
chen Sicherheit, wenn sie sich auf Veränderungen
einstellen, wenn sie das tun sollen, was wir alle für
notwendig erachten und was wir von ihnen fordern:
flexibel auf die großen Herausforderungen zu reagie-
ren.

Der Sozialstaat lebt von Solidarität; aber er lebt
auch von Eigeninitiative und Selbstverantwortung.
Wir müssen nach meiner Auffassung noch einen
Schritt weiter gehen und die private Vorsorge für
das Alter stärken, damit das, was der Kollege Beck
gerade angesprochen hat, nicht passiert: dass Men-
schen nach einem langen Arbeitsleben in Altersar-
mut fallen.

Daher halte ich es für nicht richtig, dass Menschen,
die für ihr Alter vorgesorgt haben, gerade dieses an-
gesparte Vermögen im Fall der Arbeitslosigkeit bis
auf einen Rest von 16 250 Euro aufzehren müssen. Im
Rentenalter bedeutet dies, dass diese Menschen
dann wieder auf staatliche Leistungen angewiesen
sind. 

Mit dem bisherigen Freibetrag von 250 Euro pro
Lebensjahr kann eine zusätzliche Rente von lediglich
rund 84 Euro erreicht werden. Ich plädiere deshalb
dafür, das, was im Rahmen dieses Gesetz-
Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)
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gebungsverfahrens nicht möglich war, in der Bundes-
regierung zu verabreden, nämlich die Freibeträge
zur Altersvorsorge bis zu einem Betrag von 700 Euro
je Lebensjahr, also 45 500 Euro, für alle Anlagefor-
men der Altersvorsorge zu erhöhen. Wenn das aus-
geschöpft wird, kann man eine zusätzliche private
Rente von rund 235 Euro erreichen.

Werte Kolleginnen und Kollegen, dies wird ent-
scheidend dazu beitragen, dass die Abhängigkeit
von staatlichen Hilfen im Alter reduziert wird, übri-
gens eine Abhängigkeit, die vor allen Dingen zu Las-
ten der Kommunen geht. Hier gibt es ebenso wie bei
der Frage der Neuorganisation der entsprechenden
Zuständigkeiten – dazu findet ebenfalls ein Ge-
sprächsprozess statt – weiteren inhaltlichen Verände-
rungsbedarf.

Präsident Ole von Beust: Vielen Dank, Herr
Rüttgers! 

Ich erteile nun das Wort Herrn Parlamentarischen
Staatssekretär Brandner (Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales).

Klaus Brandner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Arbeit und Soziales: Herzlichen Dank,
Herr Präsident! – Meine sehr verehrten Damen und
Herren! 2007 war ein Jahr des Aufschwungs. Die
gute konjunkturelle Entwicklung hält an, und die Ar-
beitsmarktreformen greifen. 

Die Arbeitslosigkeit ist, wie wir wissen, auf dem
niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Aktuell haben wir
625 000 Arbeitslose weniger als noch vor einem Jahr
und rund 1,35 Millionen Arbeitslose weniger als vor
zwei Jahren. Über 40 Millionen Menschen sind in Ar-
beit, mehr als 27 Millionen von ihnen in sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung.

Dabei geht es uns nicht um abstrakte Zahlen, son-
dern uns sind die Einzelschicksale wichtig, um den
Menschen individuelle Chancen, Teilhabe und
Selbstbestimmung zu ermöglichen. Deshalb dürfen
wir nicht übersehen, dass gerade bei der beruflichen
Wiedereingliederung älterer Arbeitnehmer weiter-
hin Probleme bestehen. Ministerpräsident Beck hat
gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass dieses
Haus, wenn man die Älteren in den Vorruhestand
schickte, sicherlich nicht beschlussfähig wäre und
folglich heute auch nicht zu Ergebnissen käme.

Zwar war im Jahre 2007 die Zahl der älteren Ar-
beitslosen um 17,6 % niedriger als im Jahr 2006 – sie
ist damit sogar überdurchschnittlich gesunken –;
dennoch können und müssen wir nicht zuletzt ange-
sichts des demografischen Wandels mehr tun, um de-
nen zu helfen, die bei der beruflichen Wiedereinglie-
derung nicht so schnell zum Zuge kommen, wie wir
es uns wünschen. Der Deutsche Bundestag hat des-
halb dem Gesetzentwurf zur Änderung des SGB III
am 25. Januar zugestimmt.

Ich sage an dieser Stelle ganz bewusst, Herr Minis-
terpräsident Rüttgers: Wir sprechen nicht über
Hartz IV und auch nicht über eine Revision von
(

(

Hartz IV, sondern wir bewegen uns im Versiche-
rungssystem des SGB III. Hier nehmen wir Verände-
rungen vor, nicht bei den Dingen, über die gerade
gesprochen worden ist. Richtig ist, dass wir die
Hartz-Gesetze regelmäßig überprüfen und anpassen
müssen. Aber das Gesetz, das der Bundestag auf den
Weg gebracht hat, hat mit den Hartz-Gesetzen nun
wirklich nichts zu tun. 

Wir stimmen Ihnen völlig darin zu, dass Menschen
Sicherheit brauchen und dass für ältere Menschen in
Deutschland die Wiedereingliederung in Arbeit eine
größere Herausforderung darstellt. Es ist richtig, dass
wir für die älteren Arbeitslosen die Zeit des Bezugs
von Arbeitslosengeld verlängern, da es ihnen die
Chance gibt, sich weiterzubilden und weiterzuquali-
fizieren, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Wir wollen also, dass ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer länger Arbeitslosengeld und zusätzli-
che Unterstützung bei der Arbeitsuche erhalten. Ich
werbe heute im Bundesrat um Ihre Zustimmung.

Die verschiedenen Elemente des Gesetzentwurfs
greifen ineinander. In einem ersten Schwerpunkt
verlängern wir die Dauer des Anspruches auf Ar-
beitslosengeld in drei Stufen, worauf bereits hinge-
wiesen wurde: Die 50-Jährigen erhalten künftig bis
zu 15 Monate Arbeitslosengeld, die 55-Jährigen bis
zu 18 Monate und die 58-Jährigen bis zu 24 Monate.
Wir verlängern also für die Risikogruppe der Älteren
die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes, ohne sie bei
den Jüngeren zu reduzieren. 

Die Verlängerung betrifft erstens alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes arbeitslos werden. Sie gilt
zweitens rückwirkend für alle, die im Januar oder im
Februar dieses Jahres, also vor der Verkündung des
Gesetzes, arbeitslos geworden sind oder noch ar-
beitslos werden. Drittens gilt sie auch für jene, die im
Januar und Februar noch Arbeitslosengeld bezogen
haben, deren Anspruch aber inzwischen oder in den
nächsten Wochen erschöpft ist. Grundsätzlich gilt
also: Alle Arbeitslosen werden so gestellt, als wäre
das Gesetz bereits im letzten Jahr verabschiedet wor-
den und zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getre-
ten.

In einem zweiten Schwerpunkt trägt der verlän-
gerte Bezug von Arbeitslosengeld der häufig schwie-
rigeren Integration älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt Rechnung. Inso-
fern sehen wir das Risiko der Älteren bewusst als He-
rausforderung an, auf die wir eine adäquate Antwort
geben wollen. 

Kernziel unserer Politik bleibt aber die Aktivie-
rung von Arbeitslosen. Deshalb verbessern wir mit
dem vorliegenden Gesetz auch die berufliche Wie-
dereingliederung von Älteren, die schon zu Beginn
der Arbeitslosigkeit in den Mittelpunkt gerückt wer-
den muss, und zwar zuerst fallbezogen als Ermessens-
leistung; danach greift der Anspruch auf einen Ein-
gliederungsgutschein. Nach zwölf Monaten erfolglo-
ser Vermittlung haben ältere Arbeitslose künftig ei-
nen Rechtsanspruch darauf, dass die Agentur einen
neuen Job im ersten Jahr mit 50 % des Lohnes för-
Dr. Jürgen Rüttgers (Nordrhein-Westfalen)
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dert. Ältere Arbeitslose können mit dieser Förderzu-
sage ihre Chancen am Arbeitsmarkt spürbar verbes-
sern, da sie künftig selbst auf Arbeitgeber zugehen
können. Dies stärkt ihre Souveränität und fördert ihre
Eigenaktivierung.

Der dritte Schwerpunkt des Gesetzes ist eine Nach-
folgeregelung der sogenannten 58er-Regelung, die
am 31. Dezember des vergangenen Jahres ebenfalls
ausgelaufen ist. Ohne diese Nachfolgeregelung wäre
jeder Arbeitslosengeld-II-Bezieher, der Anspruch auf
eine Altersrente mit Abschlägen hat, verpflichtet,
diese in Anspruch zu nehmen. Dies entspricht dem
Nachranggrundsatz aller Fürsorgeleistungen: Nur
wer sich nicht selbst helfen kann und keinen An-
spruch auf andere vorrangige Leistungen hat, kann
Leistungen der staatlichen Fürsorge in Anspruch
nehmen. Grundsätzlich ist auch eine Altersrente mit
Abschlägen eine vorrangige Leistung. Wäre die alte
58er-Regelung ersatzlos ausgelaufen, wäre jeder
ältere Arbeitslose, der Anspruch auf eine Alters-
rente mit Abschlägen hat, auch darauf verwiesen
worden.

Genau dies verhindern wir mit der Neuregelung:
Bezieher von Arbeitslosengeld II haben damit bis zur
Vollendung des 63. Lebensjahres Zeit, wieder eine
Erwerbstätigkeit aufzunehmen, und können so den
Verweis auf eine Abschlagsrente vermeiden. 

Darüber hinaus soll besonderen Härtefällen Rech-
nung getragen werden können. Durch Rechtsverord-
nung wird geregelt, in welchen besonderen Fällen
man auch nach 63 nicht verpflichtet ist, eine Ab-
schlagsrente in Anspruch zu nehmen.

Auch die Nachfolgeregelung der bisherigen 58er-
Regelung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2008 in
Kraft. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Bun-
desagentur für Arbeit und durch Empfehlungen an
die Optionskommunen sichergestellt, dass in der
Übergangsphase bis zur Verabschiedung der Neure-
gelung kein Arbeitslosengeld-II-Bezieher auf eine
vorzeitige Altersrente mit Abschlägen verwiesen
wird.

Meine Damen und Herren, wir wollen, dass Men-
schen in Arbeit kommen. Als Gesetzgeber können
wir Anreize zur Einstellung Älterer schaffen, was wir
mit diesem Gesetz tun. Wirksam werden können
diese Maßnahmen aber nur dann, wenn die Bereit-
schaft der Arbeitgeber, das besondere Können und
den Wissensschatz der Älteren zu nutzen, weiter zu-
nimmt – auch und vor allem im wohlverstandenen
Eigeninteresse der Betriebe. Die gesetzlichen Neu-
regelungen, über die Sie heute abstimmen, leisten
hierzu einen wichtigen und wirksamen Beitrag.

Präsident Ole von Beust: Herr Brandner, herzli-
chen Dank! 

Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt? – Das ist nicht der Fall.

Wir kommen zur Abstimmung. Die Ausschüsse
empfehlen, dem Gesetz zuzustimmen. Wer dem fol-
(

(

gen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
ist die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt.

Wir kommen nun, wie vorhin angekündigt, zurück
zu Tagesordnungspunkt 4 b)*), dem Gesetz zur Än-
derung gentechnikrechtlicher Vorschriften, nach-
dem der Antrag auf Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses von Nordrhein-Westfalen verteilt worden ist
und gedanklich verarbeitet werden konnte.

Im Agrarausschuss ist zu der Frage, ob zu dem Ge-
setz der Vermittlungsausschuss angerufen werden
soll, keine Empfehlung zustande gekommen. Es lie-
gen jedoch Anträge der Länder Hessen und Nord-
rhein-Westfalen in Drucksachen 52/2/08 und 52/3/08
auf Anrufung des Vermittlungsausschusses vor. 

Da die Anrufung aus zwei Gründen beantragt wird,
frage ich zunächst, wer allgemein dafür ist. – Das ist
eine Minderheit.

Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsaus-
schuss n i c h t  angerufen.

Wir haben noch über die vom Agrarausschuss emp-
fohlene Entschließung abzustimmen. Ich rufe auf:

Ziffer 1! Bitte Handzeichen! – Das ist die Mehrheit.

Ziffer 2! – Auch das ist die Mehrheit.

Ziffer 3! – Das ist ebenfalls die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat eine Entschließung ge-
fasst.

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt auf-
rufe, komme ich auf den Wunsch des Landes Hessen
zu sprechen, die Reihenfolge der weiteren Tagesord-
nung zu verändern. Hessen hat darum gebeten,
Punkt 33 – Erbschaftsteuerreformgesetz – vor Punkt
21 b) – Jugendkriminalität – aufzurufen. Wenn sich
hiergegen kein Widerspruch erhebt, werden wir so
verfahren; andernfalls bleibt es bei der festgestellten
Reihenfolge. 

Erhebt sich Widerspruch gegen die Änderung der
Reihenfolge? – Das ist nicht der Fall. 

Es wird so verfahren, wie von Hessen gewünscht
wurde.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10:

Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Be-
amtinnen und Beamten in den Ländern (Beam-
tenstatusgesetz – BeamtStG) (Drucksache 59/
08)

Dazu liegt mir die Wortmeldung von Staatssekretär
Dr. Beus (Bundesministerium des Innern) vor.

Dr. Hans Bernhard Beus, Staatssekretär im Bun-
desministerium des Innern: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dem

*) Siehe Seite 5 A
Parl. Staatssekretär Klaus Brandner 
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Bundesrat liegt heute der Entwurf eines Beamtensta-
tusgesetzes zur Beschlussfassung vor. 

Das Beamtenstatusgesetz beruht auf der konkurrie-
renden Gesetzgebungskompetenz des Bundes, die
dieser mit der Föderalismusreform I vom 1. Septem-
ber 2006 erhalten hat. Mit der Neuordnung der Kom-
petenzen hat der Verfassunggeber im Beamtenrecht
die bisherige Rahmengesetzgebung des Bundes ab-
geschafft und damit eine klare Teilung der Verant-
wortung zwischen Bund und Ländern für das jewei-
lige Personal herbeigeführt.

Der Bund regelt im Beamtenstatusgesetz die
Grundstrukturen des Beamtenverhältnisses. Dazu
gehören die Begründung und Beendigung des Beam-
tenverhältnisses, die Pflichten und Rechte der Beam-
tinnen und Beamten sowie die Abordnung und Ver-
setzung zu einem anderen Dienstherrn. 

Stärker als bisher fördert das Gesetz den vorüber-
gehenden Einsatz in der Privatwirtschaft oder in in-
ternationalen Einrichtungen. Dadurch sollen Erfah-
rungen aus anderen Bereichen in die staatliche
Aufgabenwahrnehmung einfließen. 

Die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand
wird vom Bund nicht mehr vorgegeben, sondern den
Ländern überlassen. Bisher bereits landesgesetzlich
geregelte Verfahrensfragen oder Fristen fallen auch
weiterhin in die Landeszuständigkeit. 

Gegenüber der bisherigen Rechtslage hat die
Föderalismusreform I im Ergebnis die Bundeskompe-
tenz für das Statusrecht im Interesse der Einheitlich-
keit und damit der Gewährleistung der Mobilität auf-
gewertet. 

Neben der klaren Verantwortungsteilung zwischen
Bund und Ländern war es das Ziel der Föderalismus-
reform I, die Personalhoheit der Länder zu stärken.
Da die Länder Personalausgaben von durchschnitt-
lich mehr als 40 % haben, ist dies nur folgerichtig.
Das trägt auch der Eigenstaatlichkeit der Länder
Rechnung. 

( V o r s i t z :  Vizepräsident Dr. Harald Ringstorff)

Die soeben beschriebenen Gründe waren Aus-
gangspunkt der Regierungsvorlage zum Beamtensta-
tusgesetz. Die Bundesregierung hat die neue Bun-
deskompetenz von Anfang an – trotz vielfacher Kritik
von Seiten der Verbände – eng ausgelegt und sich im
Vorfeld mit den Ländern abgestimmt. Den in der
Stellungnahme des Bundesrates im ersten Durch-
gang mehrheitlich beschlossenen Änderungswün-
schen wurde im Wesentlichen zugestimmt und der
Gesetzentwurf entsprechend geändert. 

Das gilt gerade für die Regelung der dienstrechtli-
chen Folgen der Umbildung von Körperschaften.
Die Bundesregierung hatte in dem von ihr ursprüng-
lich vorgelegten Gesetzentwurf die Regelung zu den
Körperschaftsumbildungen auf länderübergreifende
Maßnahmen beschränkt und den Entwurf im weite-
ren Verfahren – nur dem Mehrheitsvotum des Bun-
desrates folgend – geändert. Der Bundesrat hatte sich
nämlich mehrheitlich für eine Bundesregelung aus-
(

(

gesprochen und diese mit einer „Regelungspflicht“
des Bundes begründet. 

Beide Regelungsalternativen – darauf möchte ich
ausdrücklich hinweisen – sind nach Auffassung der
Bundesregierung von der Bundeskompetenz ge-
deckt. Die jetzige Situation ist dadurch entstanden,
dass sich die Meinung der Mehrheit der Länder im
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens geändert hat
und dass man insoweit zum Entwurf der Bundesre-
gierung zurückgekehrt ist. 

Naturgemäß wird sich die Bundesregierung dem
Wunsch, ihren ursprünglichen Entwurf wieder aufzu-
greifen, nicht verschließen. Ob allerdings ein Ver-
mittlungsverfahren dafür der alleinige Weg ist oder
ob es noch andere Möglichkeiten gibt, auch im Hin-
blick darauf, dass das Gesetz erst am 1. April 2009 in
Kraft treten wird, liegt jetzt in Ihrer Entscheidung
und in der Verantwortung des Bundesrates. – Vielen
Dank.

Vizepräsident Dr. Harald Ringstorff: Der Ausschuss
für Innere Angelegenheiten empfiehlt, den Vermitt-
lungsausschuss anzurufen. Wer dieser Empfehlung
folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. –
Das ist die Mehrheit. 

Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsaus-
schuss angerufen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf: 

Gesetz zur Ergänzung des Rechts zur Anfech-
tung der Vaterschaft (Drucksache 64/08)

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Der Rechtsausschuss empfiehlt, dem Gesetz zuzu-
stimmen. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit. 

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. 

Ich rufe Punkt 33 auf:

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erb-
schaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaft-
steuerreformgesetz – ErbStRG) (Drucksache 4/
08, zu Drucksache 4/08)

Ums Wort gebeten hat Ministerpräsident Koch
(Hessen). 

Roland Koch (Hessen): Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Zunächst bedanke ich
mich für die Möglichkeit, den Aufruf dieses Tages-
ordnungspunktes mit den Zeitplänen kompatibel zu
machen. Damit schaffen wir es, etwa zeitgleich mit
dem Deutschen Bundestag in die Beratungen über
die Erbschaftsteuerreform einzutreten. 

Das ist vielleicht unter dem Gesichtspunkt nicht
ganz unangemessen, dass es – bei allem Respekt vor
der nationalen Gesetzgebung – ausschließlich um
unser, nämlich der Länder, einnahmenbezogenes
Geld geht. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesre-
gierung, die Bundestagsfraktionen und die Regierun-
gen der Länder schon im Vorfeld dieses Gesetzge-
Staatssekretär Dr. Hans Bernhard Beus 
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bungsverfahrens auf vielfältige Weise miteinander
kooperiert, konferiert und Rahmenbedingungen ge-
schaffen haben. Herr Kollege Bundesminister
S t e i n b r ü c k  und ich hatten aus den politischen
Lagern die Aufgabe, den Versuch zu machen, ein
Rahmenkonzept zu entwerfen, auf dem der Geset-
zesvorschlag, den die Bundesregierung vorgelegt
hat, fußt. 

Darüber ist öffentlich intensiv diskutiert worden.
Viele der Problemstellungen, für die man im Wege
eines Kompromisses eine Lösung finden musste, sind
längst erledigt. Kollege Deubel und Kollege Faltlhau-
ser, der Amtsvorgänger von Herrn Huber, haben sich
wahrscheinlich unauslöschlich in die Geschichtsbü-
cher der Landwirtschaft Deutschlands eingeschrie-
ben. Weitere Fragen haben Kollege Sarrazin, Kollege
Stratthaus und andere aus diesem Haus schon mit
den Vertretern der Bundesregierung und der Bun-
destagsfraktionen erörtert. 

Ich glaube deshalb, dass es keinen Anlass gibt, alle
Fragestellungen neu aufzunehmen. Ich will aller-
dings zwei Eckpunkte sehr klar beschreiben. 

Eine Frage, die uns in diesen Tagen wiederholt
– manchmal auch quer über die politischen Linien –
gestellt wird, ist: Warum habt ihr überhaupt eine Erb-
schaftsteuer? Kann man das nicht anders verteilen? –
Dies ist eine politische Setzungsfrage, die, wenn ich
es richtig sehe, alle Parteien prinzipiell so beantwor-
tet haben, dass unsere Rechtsordnung auch ein Ele-
ment der Erbschaftsteuer enthält. 

Ich meine, wir sollten dabei nicht ganz vergessen,
dass über die Gesetzgebungsarbeit im Einzelnen hi-
naus immer die Frage der Legitimität von bestimm-
ten Strukturen einer Gesellschaft auf dem Prüfstand
steht. Das merken wir in diesen Tagen vielleicht stär-
ker als zu anderen Zeiten. 

Zu diesen Strukturen gehört die Institution des Ei-
gentums, die zunächst das schlichte Recht ist, andere
von der Benutzung eines Gutes auszuschließen, weil
man ausschließlich darüber verfügen darf. Das ist
nicht selbstverständlich. Es entspringt vielmehr einer
langen, über Jahrtausende erkämpften kulturellen
Erkenntnis, dass zur Freiheit des Menschen, zu sei-
nen Gestaltungsmöglichkeiten in einer freien Gesell-
schaft die Berechtigung gehört, andere von der Nut-
zung von Eigentum auszugrenzen. Das haben nicht
alle Gesellschaften so gesehen, bis vor 20 Jahren
nicht einmal alle Gesellschaften auf deutschem Bo-
den. Es ist eine der Voraussetzungen der freiheitli-
chen Gesellschaft; sie muss von ihr ertragen und ge-
tragen werden. 

Die in der Rechtsphilosophie dagegenstehende Po-
sition ist die Leistung, mit der man Eigentum erwirbt.
Die Leistung, die Leistungsfähigkeit des Einzelnen
schafft Eigentum, und davon darf man andere aus-
schließen. Das ist die Grundkonstellation unserer
Verfassungsordnung. Das Erben ist insofern ein be-
sonderes Phänomen; denn es überträgt die Früchte
einer Leistung anderen.

Das ist die Problematik, die in jeder Gesellschaft
dahintersteht. Sie hat uns immer dazu geführt zu sa-
(
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gen: Eigentum bleibt Eigentum, aber es gibt an die-
ser Stelle auch eine Sozialpflichtigkeit. – In Bezug
auf die Erbschaftsteuer, wie immer man sie im Ein-
zelnen gestaltet, gilt: Unterschiedlich entwickelte
Chancen beinhalten eine unterschiedliche Verpflich-
tung, zu einem bestimmten Zeitpunkt an staatlichen
Leistungen mitzuwirken. 

Der Hintergrund der Vermögensteuer ist übrigens
ein anderer. Würde man wieder eine Vermögen-
steuer einführen, würde man diejenigen, die aus ei-
gener Leistung Vermögen bilden, genauso wie dieje-
nigen belasten, die Vermögen aus antizipierter
Leistung erlangt haben. Deshalb meine ich, dass es
nach wie vor eine richtige Entscheidung ist, im Zwei-
fel bei der Konstruktion zu bleiben, die wir in
Deutschland gewählt haben. 

Wenn wir das tun, müssen wir uns an die Regeln
der Verfassung halten. Sie sind an dieser Stelle nicht
immer bequem. Das Bundesverfassungsgericht hat
uns sehr präzise gesagt, dass unser Ermessen, wenn
wir uns aus politischen Gründen für eine Erbschaft-
steuergesetzgebung entscheiden, nicht unbegrenzt
ist und dass jedenfalls nicht in der Weise davon Ge-
brauch gemacht werden darf, wie der deutsche Ge-
setzgeber es über Jahrzehnte getan hat. 

Aus dieser Erkenntnis erwächst unabhängig von
allen übrigen Fragen der Auftrag, heute auf jeden
Fall über Gesetzgebung zu sprechen. Dem können
wir uns nicht entziehen. Selbstverständlich sollten
wir versuchen, ein Gesetz zu machen, das die Ziele
und Interessen, über die über viele Jahrzehnte im
Bundesrat und im Bundestag diskutiert worden ist,
nicht unterminiert, sondern weiterentwickelt, für uns
gestaltbar macht. 

Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt: Ihr
müsst nicht auf alles den gleichen Erbschaftsteuer-
satz erheben; das verlangt das Gleichheitsprinzip
nicht. Aber das Gleichheitsprinzip gebietet es, dass
man sehr genau darüber nachdenkt und klar begrün-
det, was man wie unterschiedlich behandeln will. –
Es heißt im Text des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts sehr konkret, dass bei Vorliegen ausreichen-
der Gemeinwohlgründe normenklare steuerliche
Verschonungsregelungen für den Erwerb bestimm-
ter Vermögensgegenstände folgerichtig ausgestaltet
werden können. 

Bekanntlich ist jedes Wort des Bundesverfassungs-
gerichts eine Herausforderung. Im vorliegenden Fall
ist für den Gesetzgeber das Wort „normenklar“ viel-
leicht die größte, aber auch die Aussage, steuerliche
Verschonungsregelungen für den Erwerb bestimmter
Vermögensgegenstände folgerichtig auszugestalten. 

Mit dieser Aufgabenstellung haben wir uns im We-
sentlichen befasst in dem Wissen, dass in der politi-
schen Diskussion der letzten Jahre die Frage eine
Rolle gespielt hat, wie man es schafft, Übertragungen
von Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen und ih-
rem volkswirtschaftlichen Nutzen nicht durch die
grundlegende gesellschaftspolitische Entscheidung
für den Fortbestand eines Erbschaftsteuerrechts zu
zerstören. Es geht darum, wie man es für mittlere und
Roland Koch (Hessen)
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kleine, aber auch für große Unternehmen vereinbar
machen kann. 

Wenn man den Entwurf, den die Bundesregierung
heute vorgelegt hat, näher betrachtet, muss man zu-
nächst feststellen, dass die Zahl der vom Erbschaft-
steuerrecht Betroffenen insgesamt erneut reduziert
wird. Es entspricht der nicht in jeder Zeitungsüber-
schrift erkennbaren Realität, dass mehr als 80 % aller
Erbfälle in Deutschland am Ende erbschaftsteuerfrei
abgewickelt werden. Diese Zahl wird steigen, wenn
der Freibetrag etwa für Ehegatten von bisher
307 000 Euro auf 500 000 Euro erhöht wird, wenn der
Freibetrag für Kinder von 205 000 Euro auf 400 000
Euro verdoppelt wird, wenn der Freibetrag für Enkel
von 51 000 Euro auf 200 000 Euro vervierfacht wird
und wenn auch der Freibetrag von Eltern und Groß-
eltern von 51 000 Euro auf 100 000 Euro verdoppelt
wird. 

Wenn wir davon ausgehen, dass heute schon nur
20 % aller Bürgerinnen und Bürger damit rechnen
müssen, Erbschaftsteuer zu zahlen, dann wird diese
Zahl durch die veränderten Grundannahmen, die in
diesem Gesetz enthalten sind, erneut deutlich redu-
ziert, auf Grund der Erbfälle, die heute anstehen,
vielleicht nicht so deutlich, wie manche hoffen, aber
es spricht vieles dafür, dass diese Zahl eher halbiert
wird.

Das heißt, der Gesetzgeber hat das Erbschaftsteu-
ergesetz, ohne Ausnahmen und Besonderheiten zu
regeln, zunächst einmal auf die Fälle konzentriert,
die es unter den heutigen Gegebenheiten rechtferti-
gen, über die Inanspruchnahme der Betroffenen
nachzudenken. 

Unabhängig von den Familien im engeren Sinne,
von denen ich soeben gesprochen habe, gibt es zwei
weitere Herausforderungen, die mit dem zu tun ha-
ben, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgege-
ben hat. Das betrifft zunächst einmal die Frage des
Übergangs von Unternehmungen, bei dem, wenn
wir das Erbschaftsteuerrecht falsch ausgestalten,
volkswirtschaftlich dadurch ein Schaden eintreten
kann, dass Arbeitsplätze vernichtet werden, obwohl
wir sie dringend brauchen und erhalten wollen. 

Dabei geht es einerseits um das Großunternehmen,
das Deutschland verlässt, weil die Eigentümer die
Sorge haben, dass sie die Erbschaftsteuer nicht auf-
bringen können. Wenn der Sitz eines Unternehmens
erst einmal verlagert ist, folgen dem in aller Regel
Arbeitsplätze, oder die Eigentümer haben jedenfalls
kein großes Interesse mehr daran, dass die Arbeits-
plätze in dem Land sind, in dem das Unternehmen
früher seinen Sitz hatte. 

Es geht andererseits um die kleinen Unternehmen,
den Handwerksbetrieb, den der Sohn aus Sorge we-
gen der Last der Erbschaftsteuer möglicherweise
nicht übernehmen will und der deshalb langsam aus-
läuft, statt fortentwickelt zu werden, und seine statis-
tisch vier, fünf oder sechs Arbeitsplätze verliert. Es
sind in der Summe viel mehr, als die Großbetriebe in
Deutschland an anderer Stelle schaffen können. 
(
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Mit diesem Phänomen wollten wir uns über alle po-
litischen Grenzen hinweg beschäftigen, und das ha-
ben wir auch getan. 

Zum Zweiten geht es um die Frage des Immobi-
lienvermögens, das durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts auf besondere Weise betroffen ist,
insbesondere darum, dass ein Teil des Vermögens als
Steuer zu bezahlen ist, ohne das ganze Vermögen
aufzulösen. Das ist eine noch größere Herausforde-
rung, die im Rahmen des Steuerrechts wahrschein-
lich nicht befriedigend lösbar ist. 

Was sieht der Gesetzentwurf dazu vor? Unterneh-
men, die einen Gesamtwert von 1 Million Euro nicht
überschreiten, sind über die Freibeträge, die wir
ausgeworfen haben, von jeder Besteuerung befreit.
Das betrifft, nüchtern betrachtet, 70 bis 75 % der in
Deutschland registrierten Unternehmungen. 

Der Gesetzentwurf sieht weiter vor, dass der Unter-
nehmenswert, wenn man den persönlichen Freibe-
trag im Übergang zwischen den Generationen hinzu-
nimmt, der deutlich erhöht worden ist, 2,8 Millionen
Euro betragen kann, bevor erstmals Erbschaftsteuer
anfällt. Dabei reden wir von mehr als 90 % der Unter-
nehmungen, die in Deutschland registriert sind. 

Das bedeutet: Dieses Unternehmensteuerrecht be-
freit den kleinen Betrieb, den Handwerksbetrieb,
den selbstständigen Unternehmer, der eine Genera-
tionsleistung weitergeben will, in Zukunft von dem
Risiko, aus seinem oft schmalen Einkommen – es
werden keine Millionen verdient – auch noch Erb-
schaftsteuer zahlen zu müssen. Dies geschieht auf ei-
ner sehr stabilen Basis; denn wir reden nicht über
komplizierte Bewertungsregeln, sondern über sehr
einfache Strukturen, mit denen wir dies gewährleis-
ten können.

Nun darf aber niemand verkennen: Es gibt dann
nicht nur die großen Aktiengesellschaften, die, weil
sie Kapitaleinkünfte haben, voll besteuert werden.
Wer 90 % einer Aktiengesellschaft besitzt, zahlt die
volle Erbschaftsteuer ohne Chance auf Begünstigung
oder Befreiung, und nur derjenige, der ein Familien-
unternehmen besitzt, kann auf Grund der familiären
Eigentumsstruktur begünstigt werden. Das ist unter
den Gesichtspunkten des Artikels 3 Grundgesetz
nicht ganz trivial. 

Wir haben eine Entscheidung getroffen. Ich bin
sehr dankbar dafür, dass über die Grenzen der politi-
schen Parteien hinweg wieder ein Konsens möglich
gewesen ist. Die Debatte darüber, ob nicht alle Fami-
lienunternehmen Körperschaften werden sollten, ist
ja noch nicht alt. Der Konsens darüber, dass die
Familiengesellschaften mit ihrer starken Bindung,
mit ihrer sehr hohen Bereitschaft, Arbeitsplätze zu
schaffen und Loyalität zu Standorten zu entwickeln,
einen besonderen Wert darstellen, ist eigentlich erst
bei der Einigung über die Unternehmenssteuerre-
form, die vor wenigen Tagen in Kraft getreten ist, be-
kräftigt worden, nachdem viele Jahre streitig da-
rüber diskutiert worden war. Es gab zahlreiche
Aufsätze, in denen es hieß: Macht es wie Frankreich
oder andere Länder, macht alle zu einer Société
Roland Koch (Hessen)
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Anonyme; dann gibt es keine Probleme mehr mit den
privaten Personengesellschaften. 

Diese Debatte ist in Deutschland beendet. Das ist
eine gute Nachricht für alle Familienunternehmen,
die mir in manchen öffentlichen Erklärungen unter-
schätzt zu werden scheint. Das, was eine Personen-
gesellschaft an steuerlicher Vergünstigung erhält,
muss den Bedingungen entsprechen, die das Bundes-
verfassungsgericht genannt hat. Darum haben wir
lange gerungen. Wie man aus den Anträgen des
Bundesrates ersehen kann, wird bis in die Schluss-
phase der Beratungen des Deutschen Bundestages
hinein sicherlich unter Beteiligung der Länder um
Details und endgültige Prozentsätze gerungen. Aber
die Grundelemente, die festgelegt worden sind, be-
stehen darin, dass ein wesentlicher Teil des Vermö-
gens, das für Arbeitsplätze notwendig ist, von der Be-
steuerung freigestellt wird. 

Ich denke, dass die Regelung, 85 % des Ver-
mögens freizustellen, allerdings 15 Jahre lang zu
beobachten, ob die Bedingungen eingehalten wer-
den, sehr anspruchsvoll in Bezug auf die Zeit, aber
auch sehr großzügig hinsichtlich der Prozentzahl ist.
Sie ist ein Kompromiss, von dem viele – auch hier im
Raum, auch von denen, die verhandelt haben – wis-
sen, dass über die genauen Zahlen noch einmal ge-
sprochen werden wird, in Korridoren, die sich mit der
Frage beschäftigen, die, so glaube ich, jeder Bürger
verstehen kann und die lautet: Wann besteht Inte-
resse daran, privates Vermögen, das nichts mit einem
Unternehmen zu tun hat, pro forma in ein Unterneh-
men einzubringen und so Steuervorteile zu erlangen,
um es anschließend wieder zu entnehmen? Wenn wir
das falsch machen, landen wir wieder vor dem Bun-
desverfassungsgericht.

Deshalb ist diese Grenze mit Sorgfalt zu definie-
ren. Man kann sie auch anders definieren, als es im
Entwurf steht. Was die 15 Jahre angeht, so muss man
einräumen: Das macht kein Land auf der Welt so. –
Deshalb hat sich mein Land dem Antrag auf Prüfung
dieser Frage angeschlossen. – Zehn Jahre sehen fast
alle vor. Es ist zwar nicht so, dass es keine zeitlichen
Beschränkungen gibt, aber 15 Jahre sind sehr viel.
Deshalb wird es notwendig sein, über die Frage, wie
man das im Einzelnen regeln kann, noch einmal im
Detail zu sprechen.

Ein weiterer Punkt, über den in diesen Tagen öf-
fentlich diskutiert wird, sollte ebenfalls angespro-
chen werden. In großen Zeitungsanzeigen weisen
beratende Unternehmen darauf hin, wie schlimm das
alles sei: Was ist eine 85%ige Befreiung, wenn der
Wert eines Unternehmens anders berechnet wird als
in der Vergangenheit? – Auch dazu ist ein offenes
Wort notwendig. 

Das Bundesverfassungsgericht hat uns gesagt, dass
die Werte so gerechnet werden müssen, dass sie ver-
gleichbar sind. Das ist in jeder börsennotierten Ak-
tiengesellschaft selbstverständlich. Deren Wert defi-
niert sich im Erbschaftsteuerfall aus dem Börsenwert.
Das ist aber für ein Familienunternehmen mit seinen
Möglichkeiten der Bilanzierung, die wir nicht ändern
wollen, nicht ganz so trivial. Denn wie bewerte ich
(
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den Unternehmenswert, wie bewerte ich die For-
schungsleistung oder manches andere? Das ist nicht
in Mark und Pfennig auszudrücken. Viele sehr große
Familienunternehmen bemerken dieser Tage, was sie
wert sind, wenn sie auf die Gesamtbilanz, nicht nur
auf die Steuerbilanz schauen, die jährlich eine Rolle
spielt. 

Nur, die Wahrheit ist: Mit dieser Frage haben sich
die Finanzministerien vieler Bundesländer in den
Vorverhandlungen ausführlich beschäftigt. Die Tat-
sache, dass ein Unternehmenswert um das 4,3-Fache
steigen muss, bevor die Erbschaftsteuerregelung, die
vorgeschlagen wird, für ein Unternehmen ungünsti-
ger ist als die bisherige, zeigt mit einer gewissen
Deutlichkeit, dass auf dieses Phänomen Rücksicht
genommen worden ist. 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
sprach vor wenigen Monaten davon, dass er Fälle mit
dem bis zu 3,5-Fachen des Wertes gefunden habe.
Das mag sein, zeigt aber, dass die Korridore nicht
völlig außerhalb dessen liegen, was miteinander be-
sprochen worden ist. Gerade wenn man über die
15 Jahre und die 85 % redet, wird man das im Auge
behalten müssen. Aus meiner Sicht haben wir eine
Regelung gefunden, die durchaus im Bereich des
Möglichen liegt und die wir jetzt feinjustieren müs-
sen.

Ich glaube, dass wir verpflichtet sind, noch einmal
über die Jahreszahl zu reden, und ich weiß, dass das
auch über die Grenzen der politischen Lager hinaus
so gesehen wird. Wir schmelzen, etwa wenn jemand
die Beschäftigungsquote von 70 % nicht mehr ein-
hält, bestimmte Regelungen nicht ab. Vielmehr gibt
es viele sogenannte Fallbeileffekte. Wenn ich um
1 % darüberliege, verliere ich alle Vergünstigungen.
Damit werden sich Bundesrat und Bundestag noch
einmal beschäftigen müssen, um zu Lösungen zu
kommen, die die Prozesse in Zeitraten oder andere
Elemente einteilen, um pro rata temporis Abschläge
und anderes möglich zu machen, jenseits der Frage
der 70 % und der 10 Jahre. Ich weiß, dass das für die
Beteiligten eine sehr wichtige Frage ist.

Lassen Sie mich eine Bemerkung zur aktiven Teil-
nahme der steuerberatenden Berufe machen! Im Au-
genblick besteht für uns in der Politik die schwierige
Situation, dass jeder Steuerberater seinem Unterneh-
men Worst-case-Szenarien schickt, Brandbriefe, die
eine Existenzgefährdung befürchten lassen. Ich will,
was meine hessische Erfahrung angeht, sehr offen
sagen, dass wir in den meisten Fällen, in denen sich
die Unternehmen geöffnet und das Modell sozusagen
gemeinsam mit der Finanzverwaltung durchgerech-
net haben, eher eine Entspannung zwischen der
Regierung und dem Unternehmen und eine Verspan-
nung zwischen dem Unternehmen und dem Berater-
unternehmen festgestellt haben. Über dieses Thema
werden wir sicherlich Punkt für Punkt diskutieren
müssen. 

Eine Frage ist spannend: Eine Menge Leute be-
schäftigt sich mit einem winzigen Problem. Das zeigt,
wie schwierig die Gesetzgebungsarbeit ist. Wenn wir
die Erträge von Unternehmen berechnen, die Grund-
Roland Koch (Hessen)
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lage der Vererbung sein sollen, müssen wir Regeln
aufstellen, wie der Ertragswert errechnet wird. Je-
des Unternehmen – so sind Beratungsunternehmen
nun einmal – rät, dies müsse flexibel bleiben, damit
man mit der Finanzverwaltung darüber verhandeln
könne. Jeder Berater erzählt seinem Mandanten,
dass er das viel klüger mache, als es der Gesetzgeber
je könnte.

Die Alternative dazu ist, den Risikozuschlag in der
Verzinsung eines Unternehmens gesetzlich festzule-
gen. Es gibt einen Vorschlag in Höhe von 4,5 %, der
für alle über viele Jahre berechenbar ist. Ich persön-
lich sage ausdrücklich: Ich als Gesetzgeber würde
nicht darauf bestehen, das verbindlich zu regeln. Ich
kann jeden Interessenvertreter in diesem Land nur
davor warnen, den Verwaltungen die Chance zu ge-
ben, in jedem einzelnen Fall zu verhandeln. Deshalb
muss jeder, der seinen Mandanten sagt, er sei der
Größte im Verhandeln, auch den Preis für das Risiko
nennen, wenn staatliche Verwaltungen über jeden
einzelnen Fall verhandeln können. 

Das führt mich, der ich im Laufe der Zeit Erfahrun-
gen in einem beratenden Beruf und in der Politik ge-
sammelt habe, dazu, mich lieber auf eine zwar als ei-
nigermaßen ungerecht empfundene, aber stabile, auf
Jahrzehnte vorausberechenbare staatliche Rechen-
größe denn auf die gute Laune des mit mir verhan-
delnden Finanzbeamten zu verlassen. Ich denke,
diese Frage sollte jenseits interessengeneigter Veröf-
fentlichungen bei der sachlichen Beratung über ein
Erbschaftsteuerrecht am Ende genauso große Bedeu-
tung haben wie die großen Fragen, die dahinter ste-
hen.

Wir haben alle miteinander – Herrn Faltlhauser
und Herrn Deubel habe ich in diesem Zusammen-
hang schon erwähnt – den Versuch unternommen,
die besondere Situation der Landwirtschaft zu be-
rücksichtigen. Es hat keinen Sinn, die deutsche
Landwirtschaft über das Erbschaftsteuerrecht kaputt-
zumachen; denn wir wissen genau, dass sie im
europäischen Wettbewerb auf Grund der Geografie
ohnehin in einer besonders schwierigen Situation ist.
Wir müssen Regelungen finden, die Landwirte so be-
handeln, dass sie ihren Beruf trotz aller Schwierig-
keiten ausüben können und dass die Generationen-
folge gesichert ist, ohne dass Präzedenzfälle geschaf-
fen werden, die uns an anderer Stelle die Arbeit
erschweren. Dazu sind noch einige Probleme in
Randbereichen und Restfragen zu klären, wozu An-
träge im Bundesrat vorliegen. Ich hoffe sehr, dass wir
auch diesbezüglich noch zu einer Einigung gelan-
gen.

Ich komme zum Schluss. Kein Gesetzgeber, der
Steuern erheben will, wird Dankbarkeit ernten. Wir
reden über eine reine Landessteuer und können, je-
denfalls nach dem derzeitigen Stand der Föderalis-
musreform, froh darüber sein, dass es – jedenfalls für
eine begrenzte Zeit; aus meiner Sicht könnte das
auch anders sein – die Möglichkeit gibt zu sagen: Der
Deutsche Bundestag hat es am Ende gemeinsam mit
uns beschlossen. – Aber es bleibt auch das Interesse
der Länder, diese Steuer zu erhalten, weil sie zu den
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selbstständigen Existenz- und Einnahmegrundlagen
der Bundesländer gehört. Das sollte man nicht ver-
schweigen. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass
wir uns darauf verständigt haben, den Steuerbestand
zu erhalten und ihn nicht aus politischen Gründen zu
vergrößern. 

Im Wettbewerb der Länder untereinander auf einer
offenen Skala von sehr harten Erbschaftsteuer-
regelungen bis hin zur völligen Erbschaftsteuerbe-
freiung – in sehr unterschiedlichen Systemen; China
und Österreich haben die Erbschaftsteuer abge-
schafft, Schweden ebenfalls, aber nur wenige an-
dere; z. B. Großbritannien, die Vereinigten Staaten
von Amerika, Frankreich werden ein härteres Erb-
schaftsteuerrecht haben als das, was Bundestag und
Bundesrat im Augenblick behandeln – befinden wir
uns mit dem in Aussicht genommenen Erbschaft-
steuerrecht dort, wo wir hingehören: im gesunden
oberen Mittelfeld. Wir besteuern nicht unbeherrscht
und sorgen dafür, dass es eine einigermaßen breite
Verteilung der Einkommensgrundlagen, auch der
Einkommensgrundlagen der öffentlichen Hände,
gibt. Dazu kann die Erbschaftsteuer beitragen, wenn
sie mit Behutsamkeit, Geradlinigkeit, Normenklar-
heit und einer verantwortlichen Zuordnung der ein-
zelnen Bereiche organisiert wird. Ich glaube, dass die
Grundprinzipien des Gesetzentwurfs, der heute vor-
liegt, dem Rechnung tragen. 

Wir alle miteinander haben noch ein paar Ände-
rungswünsche. Damit sind noch einige Finanzie-
rungsdiskussionen verbunden. Aber ich bin sehr op-
timistisch, dass wir auf der Grundlage dessen, was
der Bundesrat heute beschließen wird, zu einer ver-
nünftigen Beratung im Deutschen Bundestag und
zum baldigen Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens kommen können. – Vielen herzlichen Dank.

Vizepräsident Dr. Harald Ringstorff: Dr. Sarrazin,
Sie haben nun das Wort.

Dr. Thilo Sarrazin (Berlin): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent! – Meine Damen und Herren, diese Reform war
keine einfache Geburt. Das wurde aus den Worten
von Herrn Ministerpräsident Koch bereits deutlich.
Wer dabei war, konnte die Untiefen sowohl adminis-
trativer als auch wertender Art erahnen, die wir in
der Arbeitsgruppe gemeinsam durchschritten haben. 

Im Ergebnis ist der Entwurf aus der Sicht Berlins
ein akzeptabler Kompromiss. Er entspricht nicht
dem, was wir uns als Erbschaftsteuer vorstellen, aber
er ist besser als keine Erbschaftsteuer. Darum wird
Berlin zustimmen.

Offenbar sind Menschen bei bestimmten Dingen in
besonderer Weise empfindlich. Ich habe in Diskus-
sionen in der eigenen Familie und anderswo immer
wieder festgestellt: Die vage Information, dass nach
dem eigenen Tode ein Teil des Vermögens – auch
wenn er minimal ist – an den Staat gehen könnte,
stört die Menschen wesentlich mehr als die Nach-
richt, dass morgen die Einkommensteuer um 10 %
steigt. Das ist paradox. Man müsste das einmal psy-
Roland Koch (Hessen)
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chologisch untersuchen. Von daher ist es immer gut,
die ganz einfachen Fakten zu betrachten.

Jedes Jahr werden in Deutschland 200 Milliarden
Euro vererbt. Das kann man relativ einfach ausrech-
nen: Bei einem Vermögen von 6 Billionen Euro und
einer durchschnittlichen Zeit bis zum nächsten Erb-
gang von 30 Jahren kommt man auf 200 Milliarden
Euro, so das DIW. 2 % davon sind im Durchschnitt
4 Milliarden Euro Erbschaftsteuer.

Die Arbeitnehmer zahlen jedes Jahr auf ihr Gehalt
– klagend, aber sie tun es doch – durchschnittlich
35 % Steuern und Abgaben. Das sind bei Einkom-
men von insgesamt 900 Milliarden 300 Milliarden
Euro Steuern. Dies macht die Relationen deutlich. 

Unsere Erbschaftsteuer ist im weltweiten Ver-
gleich unglaublich niedrig. 

Es wird gesagt, in Österreich gebe es keine Erb-
schaftsteuer. Das ist richtig. Aber wer sein Erbe nach
Österreich verlagert und dann merkt, was er dort an
Verkehrsteuern und anderen Steuern zahlt, wird
nach wenigen Jahren wieder von Salzburg nach
München zurückwollen. Darum sind die Bayern auch
gar nicht sehr nervös, was die Verlagerung angeht.
Das sieht Herr Huber anders. Aber, Herr Huber, Sie
müssen das jetzt auch anders sehen.

In Schweden bleibt nicht viel übrig, was man ver-
erben kann, da der Steuersatz bei 70 % liegt. Also
braucht man auch keine Erbschaftsteuer. Dort gibt es
andere Lösungen, über die man reden könnte. Sie
haben wir aber nicht, und das werden im Ernst auch
nur sehr wenige in diesem Saal wollen. Wenn ich al-
lerdings Herrn Wolf anschaue, kommen mir Zweifel.

Ich möchte einmal die Zahlen vorlesen, um die es
wirklich geht. Bezogen auf das BIP von 2,4 Billionen
Euro werden bei uns pro Jahr 1,6 ‰ Erbschaftsteuer
gezahlt, nämlich 4 Milliarden Euro. In Frankreich
sind es 4,6 ‰, in Holland 3,4 ‰, in den USA 2,4 ‰.
Selbst in der Schweiz sind es 2,1 ‰. Allen denjenigen
– wie einige im Saal –, die uns diese Länder gerne als
Vorbilder vorhalten, was Marktwirtschaft und Leis-
tungsgerechtigkeit angeht, sei also gesagt: Dort wird
im Erbfall mehr gezahlt als bei uns.

Aber es gibt auch einen ganz banalen Punkt. Die
Erbschaftsteuer macht pro Jahr etwa 4 Milliarden
Euro aus. Das ist im Verhältnis zum gesamten Steuer-
aufkommen nicht viel. Es ist aber viel Geld in den
Haushalten der Länder. In Berlin sind es 180 Millio-
nen, in Bayern 1,1 Milliarden Euro. Das sind Zahlen,
die keinen Finanzminister unberührt lassen. Es ist
eine ländereigene Steuer. Die Einnahmen machen
etwa 20 % unserer gesamten Steuereinnahmen aus.
Wenn Staatlichkeit auch etwas mit eigenen Einnah-
men zu tun hat, ist hier natürlich ein Stück Eigen-
staatlichkeit der Länder zu sehen.

Der Entwurf hätte in Bezug auf die großen zu ver-
erbenden Vermögen noch andere Regelungen ent-
halten können bzw. vielleicht auch müssen. Aber mit
Blick auf diejenigen, die die Erbschaftsteuer offen
oder heimlich abschaffen wollten, und auf die vielen
Mittelständler, die von ihren Steuerberatern verängs-
(

(

tigt werden, sowie vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass sich dann, wenn man abwartet, die Erb-
schaftsteuer automatisch abschafft, war es unsere
Aufgabe, in einem engen Zeitfenster, das wir jetzt
schon stark gedehnt haben, zu einem vertretbaren
Kompromiss zu kommen. Er geht mit seinen Befrei-
ungs- und Verschonungsregelungen in der Tat sehr
weit.

Zunächst das Positive! Ich glaube, man kann zu
Recht sagen: Wir haben es erreicht, dass Gegen-
stände von vergleichbarem Wert jetzt vergleichbar
besteuert werden. Einzelne Vermögensarten werden
nicht mehr systematisch bevorzugt oder benachtei-
ligt. Grundsätzlich wird der gemeine Wert anhand
marktüblicher Bewertungsmethoden ermittelt. Das
ist ein sehr großer Fortschritt, was die Verfassungs-
festigkeit, aber auch was die Gerechtigkeit angeht.

Für den Erbfall innerhalb der engeren Familie
– das betrifft das Einfamilienhaus oder das kleinere
Barvermögen – haben wir durch angepasste Freibe-
träge einen Rahmen geschaffen, der zur Folge hat,
dass die allermeisten im Endeffekt keine Erbschaft-
steuer zahlen müssen. Die Zahl der Fälle wird insge-
samt um etwa 40 % zurückgehen. 

Im Entwurf sind zwei Ausnahmen geregelt, die
schon angesprochen worden sind, nämlich für die
Landwirtschaft und für das Betriebsvermögen. 

Was die Landwirtschaft angeht, so muss man schon
eine besondere Liebe für die deutsche Landwirt-
schaft verspüren, um diese Regelung noch erträglich
zu finden. Aber wir alle wissen: Landwirte waren im-
mer schon etwas Besonderes. Von daher werden sie
auch hier besonders behandelt.

Ich erinnere mich erheitert daran, dass ein bayeri-
scher Finanzminister – es waren nicht Sie, Herr
Huber – behauptete, es sei unmöglich, den Wert von
landwirtschaftlichem Vermögen im Alpenvorland
festzustellen. Es gebe keine Kaufpreissammlung,
weil doch sowieso niemand verkaufe. Nach dem
Motto: „keine Kaufpreise, kein feststellbarer Wert“
hatte sich das Thema aus seiner Sicht praktisch erle-
digt. Im Endeffekt kann man dann schon stolz darauf
sein, dass Landwirte nur bei einer Behaltensfrist von
– ich sage einmal – 20 Jahren keine Erbschaftsteuer
zahlen müssen. Ich bin gespannt auf die Statistik in
drei Jahren, die zeigen wird, wie viele Zahlfälle in
der bundesdeutschen Landwirtschaft tatsächlich vor-
gekommen sind. Aber wir gönnen es ja den Landwir-
ten, zumal die Preise steigen und fallen und wir uns
freuen, wenn wir durch die Wiesen und Weiden ge-
hen.

Beim Produktivvermögen wird es schon ernster.
Hier haben wir etwas geschaffen, was aus meiner
Sicht – das sage ich ausdrücklich – die Grenze des
verfassungsrechtlich noch Erträglichen streift. Wir
waren uns alle darin einig, dass wir den klassischen
mittelständischen Unternehmer weitgehend von der
Belastung seines Unternehmens mit Erbschaftsteuer
freistellen wollten. Das ist auch gelungen; denn bis
zu einem Marktwert von 1 Million Euro fällt bei Un-
ternehmen, die vererbt werden, prinzipiell keine
Dr. Thilo Sarrazin (Berlin)
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Erbschaftsteuer an. Dazu kommen die persönlichen
Freibeträge, z. B. von 400 000 Euro pro Kind, so dass
man neben dem Unternehmen noch ein Einfamilien-
haus, Barvermögen usw. steuerfrei mitvererben
kann.

Aber es geht noch weiter. Wenn man überlegt, bei
welcher Größenordnung überhaupt die Erbschaft-
steuerpflicht beginnen könnte, kommt man zu dem
Ergebnis: bei etwa 3 Millionen. Ein Kind, das von sei-
nen Eltern ein Unternehmen erbt, zahlt 3 500 Euro
Erbschaftsteuer, wenn der Unternehmenswert
3 Millionen Euro beträgt. Ob man da immer noch von
Mittelstand reden kann, ist eine Frage, die man si-
cherlich stellen darf.

In den letzten Tagen war in Zeitungsberichten und
Anzeigen davon die Rede, dass der Verwaltungsauf-
wand, der Bürokratieaufwand angeblich zu hoch sei.
Auch hier muss man sich genau anschauen, wer was
sagt. 

Der Normenkontrollrat beim Bund hat erklärt, die
neuen Regelungen seien ein katastrophaler Eingriff,
künftig müssten jedes Jahr 70 000 Unternehmens-
übergänge bewertet und besteuert werden. Wir ha-
ben geprüft, wie er auf diese Zahl kam. Die Art, wie
das berechnet wurde, ist relativ einfach: Man hat die
Umsatzsteuersignale, die bundesweit anfallen, durch
30 geteilt. So kam man auf die Zahl 70 000. Aber
nichts ist unsinniger als das. Wenn man annimmt,
dass jedes Jahr in der Tat 70 000 Unternehmen zum
Erbübergang anstehen, so haben bloß 4 000 davon
einen Umsatz von mehr als 1 Million Euro. Erst ab
diesem Umsatz könnte man davon ausgehen, dass
Erbschaftsteuer anfällt. Außerdem werden ohnehin
nur etwa 40 % aller Unternehmen vererbt oder ver-
schenkt. Die meisten werden verkauft oder unabhän-
gig vom Erbfall eingestellt. Im Ergebnis kommt man
dazu, dass allenfalls etwa 2 000 Unternehmen im
Jahr erbschaftsteuerrelevant werden könnten. 

Das heißt, dass wir mit der Verschonungsregelung
eine Regelung für eine kleine Minderheit gemacht
haben. Auch von dieser Zahl muss man noch die Zahl
der Unternehmen abziehen, deren Wert geringer als
1 Million Euro ist. Die Verschonungsregelung ist also
sehr weit gehend.

Auf der anderen Seite sehe ich das größte Risiko
darin, dass die Regelungen jetzt so gestaltet sind
– das war teilweise nicht anders möglich; man muss
sich am Ende einigen –, dass in gewaltigem Umfang
weiteres Vermögen in ein Unternehmen mit hinein-
gegeben werden kann, das nicht unbedingt unter-
nehmerisch nötig ist. Wie die Dinge jetzt angelegt
sind, besteht eine große Versuchung, Privatvermö-
gen in den Unternehmen praktisch zu parken, um es
vor der Erbschaftsteuer zu schützen. 

( V o r s i t z :  Präsident Ole von Beust)

Gleichwohl hat das Land Berlin dem Paket zuge-
stimmt. Wir brauchten den Kompromiss; denn alle
Länder und alle großen Parteien müssen die Reform
wollen. 
(

(

Ich kann nur hoffen, dass der Gesetzentwurf weit-
gehend unverändert ins Gesetzblatt kommt. All die
vielen Kleinigkeiten, bei denen einer meint, er
könnte noch etwas verbessern, führen kontinuierlich
zu weiteren Steuerausfällen: hier 100 Millionen, dort
30 Millionen. Wir sind hier auch in einem Bereich, in
dem man nicht alles zahlenmäßig exakt berechnen
kann. Niemand weiß im Augenblick genau, ob das,
was vor uns liegt, am Ende 3,5 Milliarden oder
4,1 Milliarden Euro bringt. Das Risiko ist aber, dass
wir bereits heute deutlich unter der Zielmarke des
bisherigen Aufkommens von 4 Milliarden Euro sind.
Deshalb habe ich abschließend den Wunsch und die
Bitte, an dem Entwurf so wenig wie möglich zu än-
dern. – Vielen Dank.

Präsident Ole von Beust: Danke schön, Herr Sena-
tor! 

Nächster Redner ist Herr Minister Hirche (Nieder-
sachsen).

Walter Hirche (Niedersachsen): Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es kann
kein Zweifel darüber bestehen, dass die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts es in sich haben.
Deshalb muss jeder Respekt haben vor den Vorarbei-
ten, die die Kollegen Koch und Steinbrück – um nur
die beiden zu nennen – in diesem Zusammenhang
geleistet haben. 

Es soll auch nicht bestritten werden, dass es, wie
bei jedem Gesetzentwurf in der ersten Runde, eine
Fülle von guten Regelungen gibt. Aber es gibt eben
auch Punkte, über die wir heute und auch außerhalb
dieses Hauses zu Recht reden; denn sie betreffen im
Grunde den Kern unserer Volkswirtschaft. Dabei
geht es nicht um theoretische Berechnungen. Mit
Kern unserer Volkswirtschaft meine ich nicht die
Konzerne, denen Rotgrün  durch Streichung der Kör-
perschaftsteuer auf Veräußerungsgewinne vor Jah-
ren schlicht und einfach ein Steuergeschenk von
23 Milliarden Euro gemacht hat. Kern unserer Volks-
wirtschaft sind die mittelständischen Betriebe, die
inhabergeführten Betriebe. Von ihnen leben die Ar-
beitsplätze in unserer Gesellschaft. 

Deswegen reden wir hier nicht nur über Finanz-
technik, sondern im Grunde über Sozialpolitik. Das
Thema „Erbschaftsteuerreform“ hat auf den Arbeits-
markt größere Auswirkungen als alles, worüber wir
soeben im Zusammenhang mit ALG I diskutiert ha-
ben. Das muss man in den Mittelpunkt stellen. Man
kann nicht einfach sagen, dass einzelne Mechanis-
men so oder so sind, sondern es geht am Ende auch
um das Signal in die Gesamtheit der Betriebe, auch
der nichtbetroffenen Betriebe hinein, um die Motiva-
tion, in Deutschland Arbeitsplätze zu schaffen und
Kapital nicht auszulagern. In all den klugen Rech-
nungen, die da gemacht werden, wird nur schema-
tisch vorgegangen: Das ist die Situation heute, mit
diesen und jenen Änderungen haben wir morgen et-
was anderes. Aber die Kreislaufwirkungen bestimm-
ter Regelungen werden nicht bedacht.
Dr. Thilo Sarrazin (Berlin)
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Nicht ohne Grund hat es noch im Koalitionsvertrag

von CDU/CSU und SPD vom November 2005 gehei-
ßen, die Erbschaftsteuerschuld solle gänzlich entfal-
len, also nicht nur zu 85 %, wenn ein Unternehmen
mindestens zehn Jahre nach Übergabe fortgeführt
wird. Wir haben also zwei signifikante Verschlechte-
rungen gegenüber dem, was beide Teile der Koali-
tion vor zwei Jahren vereinbart haben: die Reduzie-
rung von 100 auf 85 % und die Erhöhung von 10 auf
15 Jahre. 

Wir stellen fest, dass der Gesetzentwurf in Kombi-
nation mit der Bewertungsverordnung, über die im
Augenblick diskutiert wird, zu weit überhöhten
Wertansätzen für vererbte Unternehmenswerte führt.

Ich bin Herrn Kollegen Koch und Herrn Sarrazin
sehr dankbar dafür, dass sie die Dinge noch einmal in
einen größeren, sozusagen philosophischen Zusam-
menhang gestellt haben. Sie haben von der Legitimi-
tät der Strukturen der Eigentumsordnung gespro-
chen und wie man das von anderer Seite begründen
kann. Aber man muss dann doch auf den Kern kom-
men: die Auswirkungen im Einzelnen.

Ich meine, es hilft nichts, einfach zu sagen, die
Dinge seien in Ordnung, wenn mit der erwähnten
Verordnung Unternehmenswerte unterstellt werden,
die im Zweifelsfall weit über dem Markt liegen. Denn
eines kann bei den mittelständischen Unternehmen
nicht berechnet werden: die Persönlichkeit der Un-
ternehmerin oder des Unternehmers. Ein Unterneh-
men hat möglicherweise nicht faktisch, wohl aber im
Zusammenhang mit der Unternehmerpersönlichkeit
einen hohen Wert.

In den klassischen Fällen des Übergangs an di-
rekte Nachkommen wird es zusätzliche Belastungen
geben; das betrifft die 85 %, die außer Acht bleiben
können. Dies wird zu einer massiven Belastung des
deutschen Mittelstands führen und Arbeitsplätze ver-
nichten, meine Damen und Herren. Mir ist aus der
Debatte deutlich geworden: Wer glaubt, man habe es
mit einem Volumen nur bis zu 1 Million zu tun, ver-
kennt den leistungsfähigen deutschen Mittelstand.
Der internationale Erfolg unserer Volkswirtschaft be-
ruht auf mittelständischen Unternehmen mit 300 bis
700 Mitarbeitern. Um die Größenordnung, die Sie ge-
nannt haben, geht es nicht. Diese Gruppe der beson-
ders Erfolgreichen, der besonders leistungsfähige
Mittelstand, wird durch die gesetzlichen Bestimmun-
gen im Unterschied zu den Kleinen, für die es Ver-
schonungstatbestände gibt, in besonderer Weise ge-
troffen. Ich halte das für nicht in Ordnung.

Herr Kollege Sarrazin hat gesagt, Steuerberater
verängstigten ihre Klienten. Herr Kollege Sarrazin,
das liegt an den Möglichkeiten, die der Gesetzent-
wurf zulässt, an nichts anderem. Deswegen muss
man fragen, ob die Idee, die Sie, Herr Kollege Koch,
in die Debatte gebracht haben, gut ist. Sie sagten
– ich lasse mir das auf der Zunge zergehen –: Wir
wollen die Verwaltung nicht um die Chance bringen,
jeden Einzelfall zu behandeln. – Das kann man auch
als Drohung verstehen.

(Zuruf Roland Koch [Hessen])
(

(

Meine Damen und Herren, ich bin für stabile, nicht
für volatile Regelungen. Normenklarheit ist etwas
anderes als Ihre Möglichkeiten, die zur Verängsti-
gung führen.

Für ein Unternehmen im Wettbewerb besteht das
größte Problem nicht darin – ich sage das auf die Ge-
fahr hin, missverstanden zu werden –, ob der Steuer-
satz einen oder zwei Punkte höher liegt, sondern da-
rin, dass die Steuertatbestände unklar sind. Wenn
man erst nach 10 oder 15 Jahren Bescheid weiß, was
man zu tragen hat, macht das im Wettbewerb sehr
große Schwierigkeiten. Über 15 Jahre hinweg zu
prüfen, wie sich etwas in den einzelnen Betrieben
auswirkt – so ist es vorgesehen –, ist schon eine be-
sondere Aufgabe für die Bürokratie. Da mögen Fi-
nanzbeamte jubeln; angesichts des internationalen
Wettbewerbs und des Tempodrucks, unter dem Ent-
scheidungen getroffen werden, ist diese Regelung
schlicht marktignorant.

In vielen mittelständischen Unternehmen kann es
dazu kommen, dass am Ende eines Unternehmerda-
seins bestimmte Entscheidungen nicht mehr getrof-
fen werden, sondern der nächsten Generation über-
lassen werden. Die Anpassung des Betriebs an die
moderne Wirtschaft, den modernen Wettbewerb er-
fordert vielleicht zu jenem Zeitpunkt auch Korrektu-
ren in der Unternehmenspalette, bei den Mitarbei-
tern. Es kann sein, dass man gerade dann, wenn man
Kapital braucht, um den Betrieb neu aufzustellen, im
vollen Umfang von der Erbschaftsteuer erfasst wird.

Die Diskussionen zeigen, dass die Situation der In-
haber von inhabergeführten Betrieben, die den Kern
unserer sozialen Marktwirtschaft ausmachen, die Ar-
beitsplätze in Deutschland entstehen lassen und hal-
ten, verkannt wird. Man kann an Mittelständler nicht
die gleiche Elle anlegen, die für Konzerne richtig
sein mag. Ich meine, manche der vorgeschlagenen
Maßnahmen treffen ins Herz der deutschen Wirt-
schaft. Sie treffen die inhabergeführten Unterneh-
men. Sie gefährden Arbeitsplätze und stehen damit
in krassem Widerspruch zu dem Ziel des Reformvor-
habens, die Unternehmensnachfolge zu erleichtern.

Niedersachsen kann das nicht akzeptieren. Wir
hoffen sehr darauf, dass es in den weiteren Beratun-
gen zu deutlichen Verbesserungen kommt.

Präsident Ole von Beust: Danke, Herr Hirche!

Nächste Wortmeldung: Staatsminister Professor
Dr. Deubel (Rheinland-Pfalz).

Prof. Dr. Ingolf Deubel (Rheinland-Pfalz): Meine
Damen und Herren! Beim Umgang mit Erbschaften
gibt es zwei uralte Denkschulen.

Die eine nenne ich einmal die germanische Rich-
tung. Sie baut darauf auf: Vermögen ist Familienver-
mögen. Familienvermögen ist zu erhalten, zu mehren
und der nächsten Generation zu übergeben. Dahinter
steht ein unternehmerischer Ansatz. Es geht nicht um
Vermögensverwaltung oder Verbrauch von Vermö-
gen.
Walter Hirche (Niedersachsen)
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Die zweite Denkrichtung entspringt der liberalen

Tradition: Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder
muss seine eigene Leistung erbringen. Es reicht völ-
lig aus, den Kindern eine gute Ausbildung und viel-
leicht eine kleine Starthilfe zu geben, nicht auch
noch Vermögen.

Die Liberalen unterscheiden sich lediglich in zwei
Richtungen. Die eine ist sehr staatsfern. Sie besagt:
Dann sollen Stiftungen gegründet werden, die ge-
meinnützig tätig sind. Das beobachtet man sehr häu-
fig etwa in den Vereinigten Staaten, aber auch in un-
serem Land. Die andere geht in Richtung prohibitive
Besteuerung von Erbschaften. So war es zumindest
bei den liberalen Gründervätern. Mit denjenigen, die
sich heute liberal nennen, hat es wenig zu tun.

Beide Denkrichtungen haben ihre Rechtfertigung.
In dem Gesetzentwurf sind beide vereint. 

Die Koalition hatte beim „Jobgipfel“ im Februar
2005 festgelegt: Wenn Unternehmen langfristig fort-
geführt werden – zehn Jahre –, soll die Erbschaft-
steuer entfallen, und zwar vollständig. Das ist in den
Koalitionsvertrag übernommen worden. Es hört sich
auch gut an, ist in der Praxis aber nicht leicht umzu-
setzen; denn die Abgrenzung von betriebsnotwendi-
gem Vermögen, das dauerhaft unternehmerisch ge-
widmet ist, von Privatvermögen ist nicht einfach.

Der erste Ansatz war die Unterscheidung zwischen
produktivem und nicht produktivem Vermögen. Wer
sich näher mit dieser Abgrenzung beschäftigt hatte,
hat sich bald abgewandt; denn klar war: Es gibt
keine eindeutige Zuordnung einzelner Vermögens-
gegenstände zu „betriebsnotwendig“ oder „nicht be-
triebsnotwendig“.

Die Arbeitsgruppe – wieder einmal unter der Lei-
tung von Finanzminister Steinbrück und Ministerprä-
sident Koch – hat auch hier eine pragmatische, eine
konsensorientierte Lösung gefunden: Die Finanzäm-
ter werden nicht gezwungen, jeden einzelnen Stein
umzudrehen, sondern es wird die Generalvermutung
angestellt, dass X % – nach dem Vorschlag 15 % –
des Betriebsvermögens nicht als betriebsnotwendig
angesehen werden. Damit wird hingenommen, dass
Privatvermögen in erheblichem Umfang in das Un-
ternehmen eingebracht werden kann. Die Frage, wie
hoch es sein darf, bevor die Reißleine gezogen wird,
war Gegenstand der Beratung der Arbeitsgruppe.
Erste Vorstellungen besagten, bis zu 75 % des Ver-
mögens dürften vermögensverwaltenden Zwecken
dienen – Vermietung, Verpachtung, Aktienstreube-
sitz. Das war eindeutig zu viel, es hätte Gestaltungen
Tür und Tor geöffnet, um für einen Zeitraum von zu-
nächst einmal zehn Jahren Vermögen ins Unterneh-
men einzubringen und hinzunehmen, dass man auf
der Ebene des Unternehmens die Steuer zahlt sowie
im Jahr 11 die Abgeltungsteuer, um die thesaurierten
Erträge wieder herauszuziehen. Man muss kein Re-
chenkünstler sein, um festzustellen, dass es sich wirt-
schaftlich massiv lohnen würde, Privatvermögen als
unternehmerisches Vermögen zu deklarieren. Die
Arbeitsgruppe stand vor dem Problem, wie man diese
Gestaltungsmöglichkeit einschränkt, damit Miss-
brauch nicht Tür und Tor geöffnet ist.
(

(

Gleichzeitig hat die Arbeitsgruppe entschieden,
möglichst nah an 100 % zu kommen, wie es im Koali-
tionsvertrag steht.

Die beiden Ziele – möglichst hohe Privilegierung,
nicht aber Privilegierung von Privatvermögen oder
Verwaltungsvermögen – lassen sich nicht ohne wei-
teres vereinbaren. Eingestiegen sind wir mit 70 %
Privilegierung und zehn Jahren Fortführung. Der
Kompromiss am Ende sah mit 85 % eine hohe Privi-
legierung, dafür die Fortführung von 15 Jahren vor,
und immerhin wird bis zu 50 % sogenanntes Verwal-
tungsvermögen zugelassen. Im Prinzip kommt Ver-
mögensverwaltung somit auch in sehr starkem Aus-
maß in die Privilegierung.

Dieser Kompromiss liegt wahrscheinlich deutlich
näher bei der germanischen als bei der liberalen Tra-
dition und ist von daher aus der Sicht derer, die eher
der liberalen Tradition anhängen, grenzwertig.

Wer dies aufdröseln will, muss wissen, dass die drei
Parameter rauf und runter dekliniert worden sind.
Am Schluss war die genannte Kombination konsens-
fähig. Man kann jetzt nicht einen wieder verändern
und die beiden anderen belassen. Wer die 85 % oder
die 15 Jahre anpackt, redet auch über die 85 % und
die 50 % maximales Privatvermögen. Die drei Ele-
mente müssen miteinander in Verbindung gebracht
werden.

Es gibt eine Reihe von Anträgen, die man in techni-
sche und in eher fundamentale unterscheiden kann.
Über die fundamentalen kann man natürlich auch
sprechen. Sie stellen den Kompromiss aber wieder in
Frage. Es ist selbstverständlich, dass die Forderun-
gen, die von der A-Seite in die Verhandlungen ein-
gebracht worden, beim Kompromiss aber nicht zum
Zuge gekommen sind, wieder auf der Tagesordnung
stehen. Allerdings kann es keine Arbeitsteilung nach
der Methode „Wir sind die Wohltäter, für die Gegen-
finanzierung sind andere zuständig“ geben. Wer also
Veränderungen beantragt und durchsetzen will, die
die 4 Milliarden in Frage stellen – über diesen Betrag
besteht hoffentlich noch Konsens –, der sollte auch
sagen, wie die 4 Milliarden zu halten sind.

Herr Hirche, Sie haben gerade den Untergang des
Mittelstands durch die Erbschaftsteuer an die Wand
gemalt. Herr Sarrazin hat schon Zahlen genannt. Vor
dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, will
ich einige hinzufügen.

Wenn bei einem Unternehmen ein Gesamtzinssatz
von 9 % angenommen wird, beträgt die Bewertung
etwa das Elffache eines Jahresertrags. Der Höchst-
steuersatz liegt, wenn das Unternehmen mehr als
175 Millionen Euro wert ist, bei 30 %. Das heißt: Wir
reden über eine maximale Besteuerung gemessen am
Vermögen von viereinhalb Prozent oder gemessen an
einem Jahresertrag vor Steuern von 50 %.

Geht man davon aus, dass Erbfälle im Schnitt alle
30 Jahre stattfinden, reden wir über eine Besteue-
rung von 1,6 % des jährlichen Ertrags. Das ist eine
schlichte, einfache Rechnung, wie man sie spätestens
bis zum achten oder neunten Schuljahr gelernt hat.
Wir haben im Schnitt also eine Belastung von etwa
Prof. Dr. Ingolf Deubel (Rheinland-Pfalz)
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1,6 % pro Jahr. Den entsprechenden Betrag kann ein
Personenunternehmen jährlich in eine sogenannte
Erbschaftsteuerrücklage geben. Damit ist die Erb-
schaftsteuer im Prinzip nichts anderes als eine sehr
niedrige Zusatzsteuer. Jedenfalls führt sie keines-
falls zur Existenzgefährdung.

Gestatten Sie mir noch einige Anmerkungen zur
Landwirtschaft! Herr Koch hat darauf hingewiesen,
dass ich das Vergnügen hatte, mit dem hochge-
schätzten Kollegen Faltlhauser diese Thematik zu
bearbeiten.

In der Tat muss man sich bei der Landwirtschaft
überlegen, ob es sachgerecht ist, auf der Bewer-
tungsebene grundsätzlich vom Verkauf oder nicht
auch von der Fortführung auszugehen. 

Die Bewertung von landwirtschaftlichen Unterneh-
men bei Fortführung ist eine andere als das, was man
der Kaufpreissammlung entnehmen kann – die es
übrigens auch in Bayern gibt. Wir haben einmal re-
cherchiert und sind auf Kaufpreissammlungen gesto-
ßen, die von Finanzämtern sogar ins Internet einge-
stellt worden sind. Ganz so gering, wie manchmal
behauptet wird, sind die Informationen also nicht.
Aber mangelnde Daten sind nicht das Thema. Viel-
mehr geht es um die Frage, ob es sachgerecht ist, in
einem Wirtschaftszweig, der grundsätzlich auf Fort-
führung angelegt ist – auch im normalen Erbrecht,
nicht nur bei der Erbschaftsteuer –, bei der Bewer-
tung vom Verkauf auszugehen. Hier gibt es auch die
Vorgabe Einheitlichkeit der Rechtsordnung.

Wenn man sich mit dem Erbrecht in der Landwirt-
schaft befasst, stellt man fest, dass in Höfeordnungen
geregelt ist, wie mit weichenden Erben umzugehen
ist. Es spricht viel dafür, keine Realteilung vorzuneh-
men, sondern Höfe im Ganzen weiterzubewirtschaf-
ten. Höfeordnungen können kluge Ratschläge ent-
nommen werden: Nur wenn in einem Zeitraum von
20 bis 25 Jahren verkauft wird, kommt es zu einem
nachträglichen Entschädigungsanspruch der wei-
chenden Erben wegen der höheren Verkaufserlöse,
die erzielt werden. Hier geht es nicht um die Ver-
schonungsebene, sondern um die Bewertungsebene.

Aufbauend auf dieser im Zivilrecht, im Erbrecht
vorzufindenden Regel ist ein Verfahren zur Bewer-
tung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Un-
ternehmen entwickelt worden: Die Fortführung be-
misst sich nicht unbedingt nach dem Ertrag, sondern
nach der Pacht. In den amtlichen landwirtschaftli-
chen Statistiken stellt man nämlich fest, dass der Er-
trag aller kleinen und mittleren landwirtschaftlichen
Unternehmen negativ ist, die Pachtwerte sind aber
positiv. Insofern ist eine Mindestwertregelung einge-
führt worden – die im Regelfall auch zum Zuge
kommt –, die auf den erzielbaren Pachten aufbaut
und marktgerecht ist. Man hat für die Bewertung ein
vernünftiges Verfahren gefunden, das zwar auch
nicht ohne Risiken ist, wegen der Einheitlichkeit der
Rechtsordnung aber verfassungsrechtlich haltbar
sein dürfte.

Auch auf der Verschonungsebene werden Diskus-
sionen geführt. Auch hier gibt es in der Landwirt-
schaft Situationen, die es in anderen Branchen nicht
(
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gibt. Häufig bewirtschaftet ein Eigentümer den Hof
nicht mehr selbst, sondern er hat ihn schon an seine
Kinder oder späteren Erben verpachtet. Dann kann
es natürlich nicht sinnvoll sein, von Verpachtung
auszugehen. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren
ist die Klarstellung erforderlich, dass es sich selbst-
verständlich um die Fortführung des Unternehmens
handelt. Ähnliches gilt in Fällen, in denen an Dritte
verpachtet ist, weil sich Erben und Altbauer nicht so
recht verstehen, nach dem Erbfall aber die Erben den
Hof übernehmen wollen. Auch hier ist es sicherlich
sinnvoll, von Fortführung, nicht von Verpachtung
auszugehen.

Spezielle Situationen gibt es dort, wo keine groß-
flächigen Flurbereinigungsverfahren stattgefunden
haben und Bauern darauf angewiesen sind, zu ver-
pachten und anzupachten, um sinnvolle Betriebsgrö-
ßen zu haben. Man muss wissen, dass 70 % aller
landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland Pacht-
flächen sind. Nur 30 % sind Flächen, auf denen der
Eigentümer selbst als Landwirt tätig ist. Viele der
70 % Pachtflächen werden nicht in eine Richtung
verpachtet, sondern hin und her – die Bauern pach-
ten und verpachten.

In diesen Fällen ist es sinnvoll, die verpachteten
Flächen zusammenzurechnen, die gepachteten Flä-
chen gegenzurechnen und nur den Saldo als ver-
pachtet und damit als Vermögensverwaltung anzuse-
hen. Bleiben dann mehr als 50 % übrig, sind wir aus
Rechtsgründen allerdings wohl gezwungen, die glei-
che Regelung anzuwenden wie bei normalen Unter-
nehmen, bei denen ab 50 % das Fallbeil fällt. Dann
ist es überwiegend Vermögensverwaltung und damit
nicht mehr privilegiert. 

Darüber wird sicherlich noch zu sprechen sein. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass bei der Landwirt-
schaft eine Regelung eingeführt wird, die in anderen
Branchen nicht anwendbar ist; denn dann kommen
wir in große verfassungsrechtliche Probleme. Das
sollten wir uns nicht antun.

Ich fasse zusammen: Man kann noch über alles re-
den, aber nicht über die 4 Milliarden Euro und nicht
über die Grundzüge. Die fundamentalen Grundsätze,
über die sich die Koalition geeinigt hatte und die
Vorgabe für die Arbeitsgruppe waren, dürfen nicht
verletzt werden. Wenn Veränderungen beantragt
werden, die Geld kosten, müssen auch Verände-
rungen vorgeschlagen werden, die Geld bringen.
Nach dem heutigen ersten Durchgang im Bundesrat
und der Einbringung im Bundestag stehen wir si-
cherlich vor spannenden Beratungswochen. – Vielen
Dank.

Präsident Ole von Beust: Das Wort hat Staats-
minister Huber (Bayern).

Erwin Huber (Bayern): Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Die Reform der Erb-
schaftsteuer hat zwei Anlässe: Das sind der Koali-
tionsvertrag vom 11. November 2005 mit der Zielset-
zung, Betriebsvermögen und landwirtschaftliches
Vermögen zu schonen, um die Erhaltung von
Prof. Dr. Ingolf Deubel (Rheinland-Pfalz)
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Arbeitsplätzen und den Betriebsübergang zu erleich-
tern, und das schon erwähnte Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom November 2006, das erheb-
liche Veränderungen erzwingt sowie zur Folge hat,
dass die Erhebung der Erbschaftsteuer mit Ablauf
dieses Jahres verfassungswidrig ist, wenn keine Ver-
änderung stattfindet.

Das Urteil setzt Transparenz voraus, was Bewer-
tung und Verschonungsregelungen betrifft. Es ver-
langt eine andere Bewertung des Immobilienvermö-
gens und des Betriebsvermögens. Dies hat zu den
schon erwähnten erheblichen Befürchtungen im
deutschen Mittelstand geführt.

Die Koch-Steinbrück-Arbeitsgruppe, die ich
ebenso wie meine Vorredner loben möchte, hat einen
sehr brauchbaren Eckwertebeschluss erarbeitet. Aus
meiner Sicht hat das Bundesfinanzministerium die-
sen Eckwertebeschluss nicht in allen Punkten ent-
sprechend den Intentionen der Beteiligten umge-
setzt. Die der CSU angehörigen Minister im
Bundeskabinett haben dem Gesetzentwurf zwar zu-
gestimmt, aber Änderungsbedarf angemeldet. Ich
freue mich darüber, dass die Ausschüsse des Bundes-
rates diese Änderungen heute unserem Plenum zur
Annahme empfehlen.

Von Herrn Ministerpräsidenten Koch ist zu Recht
die grundsätzliche Frage aufgeworfen worden: Hat
die Erbschaftsteuer in einem modernen Steuerrecht,
in einem modernen Steuersystem noch einen Platz?

Dass Steuerzahlen nie Freude macht, ist uns allen
bekannt und vor allem denen, die in den Finanz-
ministerien unmittelbar dafür zuständig sind. Die
Akzeptanz bei den Bürgern und den übrigen Steuer-
zahlern ist aber durchaus unterschiedlich. Dass für
die Gemeinwohlaufgaben des Staates Steuern be-
zahlt werden müssen, stellt kein vernünftiger
Mensch in Frage. Ob die Steuerquelle, die Erhe-
bungsform und der Steuersatz vernünftig sind, muss
man aber letztlich bei jedem Steuergesetz erneut und
grundsätzlich prüfen.

Bei der Erbschaftsteuer ist die Akzeptanz einge-
schränkt, weil – worauf viele zu Recht hinweisen –
schon Versteuertes noch einmal einer Substanzbe-
steuerung unterworfen wird. Diese Substanzbesteu-
erung ist auch deshalb problematisch, weil sie oft-
mals nicht aus dem Einkommen oder aus sonstigen
Erträgen des Vermögens entrichtet werden kann. Der
Gesetzentwurf der Bundesregierung geht, wie übri-
gens das geltende Recht, von Steuerbelastungen bis
zu 50 % des Wertes aus. Das bedeutet, dass in nicht
wenigen Fällen ein unmittelbarer Eingriff in das
Eigentum gegeben ist. Deshalb sind zu Recht verfas-
sungsrechtliche Schranken zu beachten.

Eine konfiskatorische Besteuerung muss ausge-
schlossen bleiben. Davon hat hier auch niemand ge-
sprochen. Ich kann mir zwar vorstellen, Herr Kollege
Beck, dass in Teilen Ihrer großen Partei darüber phi-
losophiert wird, es ist aber nicht Gegenstand des Ge-
setzgebungsverfahrens.

(Zuruf Kurt Beck [Rheinland-Pfalz])
(
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Auf der anderen Seite war bei Kollegen Sarrazin
und in Ansätzen bei Kollegen Deubel schon erkenn-
bar, dass man eigentlich eine etwas höhere Erb-
schaftsteuer bevorzugen würde. Deshalb muss man
sich mit der grundsätzlichen Frage auseinanderset-
zen, ob es Sinn hat, auf die Dauer Erbschaftsteuer zu
erheben. Wir müssen darauf heute keine endgültige
Antwort geben. In der Zukunft ist sicherlich Gele-
genheit, diese grundsätzliche Frage noch einmal auf-
zuwerfen, vor allem wegen der internationalen
Entwicklungen. In Bayern, das unmittelbar an Öster-
reich angrenzt, ist die Akzeptanz der Erbschaftsteu-
erzahlung auch deshalb gesunken, weil diese Steuer
im Nachbarland wegfallen wird.

Unter den gegebenen Umständen ist ein Wegfall
der Erbschaftsteuer aus mehreren Gründen nicht
möglich:

Im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuer-
reform haben sich die Koalitionsfraktionen im Deut-
schen Bundestag auf die weitere Erhebung der
Erbschaftsteuer in Höhe des gegenwärtigen Aufkom-
mens verständigt. Ich stelle diese Vereinbarung nicht
in Frage.

Auf der anderen Seite ist festzuhalten, dass die
Länder mit den Einnahmen aus der Erbschaftsteuer
von insgesamt rund 4 Milliarden Euro über eine
beträchtliche Steuerquelle verfügen. Herr Kollege
Sarrazin, auch Berlin profitiert – über den Länder-
finanzausgleich – von den Erbschaftsteuerzahlungen,
die in Bayern geleistet werden. Wir zahlen das nicht
gern, aber wir zahlen. Im vergangenen Jahr hat
Bayern aus der Erbschaftsteuer etwa 800 Millionen
Euro erzielt. Davon haben wir etwa 200 Millionen
über den Länderfinanzausgleich abgeliefert. Die ver-
bleibenden 600 Millionen sind auch für den gut aus-
gestatteten Haushalt Bayerns eine Größe, auf die wir
nicht sofort verzichten können. 

Es ist aber auch die Frage der steuerlichen Ge-
rechtigkeit zu bedenken. Unser Steuerrecht fußt auf
dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit. Wer Vermögen erbt, erfährt grundsätzlich
einen Zuwachs an steuerlicher Leistungsfähigkeit,
auf den der Fiskus zugreifen kann, allerdings, wie
ich meine, unter definierten Bedingungen, insbeson-
dere unter Beachtung von Verschonungsregelungen.
Diese betreffen in besonderer Weise die Familien, die
Betriebe – gerade beim Mittelstand geht es um die
Erhaltung von Arbeitsplätzen – und die Landwirt-
schaft.

Wir sollten im weiteren Gesetzgebungsverfahren
darauf achten, dass die Erhebung der Erbschaft-
steuer mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand
verbunden ist. Deshalb richtet sich ein Teil der An-
träge, die heute zur Abstimmung vorliegen, darauf,
den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Beispiels-
weise stellen Regelungen zur Steuerbefreiung, die
für 15, gar 20 Jahre eine Überwachung erfordern, die
Verwaltungen vor große Probleme. Einen Sachver-
halt nach 18 oder 19 Jahren dahin gehend zu prüfen,
ob die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung noch
gegeben sind, ist mit beträchtlichem Aufwand ver-
bunden. Im Grunde ist diese Prüfung sogar jedes
Erwin Huber (Bayern)
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Jahr erforderlich. Ich will nur darauf hinweisen, dass
wir als die Verantwortlichen für eine ordnungsge-
mäße Verwaltung das zu berücksichtigen haben.

Dem Bundesfinanzministerium möchte ich mitge-
ben: Wir werden im Bundesrat eine abschließende
Entscheidung über die Ertragshoheit einer Länder-
steuer nur dann treffen können, wenn die Bewer-
tungsregelungen vorliegen. 

(Zuruf)

– Sie liegen im Moment noch nicht vor. Es ist gut,
wenn Sie das zusagen. – Auch der Deutsche Bundes-
tag wird nicht die Katze im Sack kaufen. Wir brau-
chen die Bewertungsregelungen.

Meine Damen und Herren, unter diesen Vorausset-
zungen legt der Freistaat Bayern großen Wert darauf,
dass Verbesserungen vorgenommen werden. Herr
Kollege Deubel, ich nehme gerne auf, dass Sie zu
vielen Änderungen gesprächsbereit sind, wenn die
Substanz der Erbschaftsteuer erhalten bleibt. Ich
stelle die Substanz nicht in Frage.

Wenn im Bereich des Betriebsvermögens eine
Behaltensfrist von 15 Jahren vorgesehen wird, wi-
derspricht das der Dynamik des heutigen Wirt-
schaftslebens. Über einen so langen Zeitraum in der
Verpflichtung zu sein, macht es dem Mittelstand
sicherlich nicht leicht, die für den Erhalt des Betrie-
bes notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Wir
wollen nicht, dass ein Betrieb durch Vererbung ge-
fährdet wird und damit Arbeitsplätze verlorengehen.
Es hat auch keinen Sinn, im Moment des Erbfalls viel
Erbschaftsteuer aus dem Betrieb herauszuholen, um
demselben Unternehmer dann möglicherweise wie-
der zu helfen, dass er investieren kann. Eine vernünf-
tige Verschonungsregelung ist notwendig.

Die 85/15-Regelung ist eine sinnvolle Typisierung.
Herr Kollege Hirche, sie ist von Ihnen zwar kritisiert
worden; aber wenn man eine solche Typisierung
nicht vornimmt, muss man die Entwicklung des Be-
triebsvermögens nach dem Erbfall 15 Jahre überwa-
chen. 

Wir beantragen, die Behaltensfrist auf zehn Jahre
zu verkürzen. Das ist auch unter dem Gesichtspunkt
der Steuergerechtigkeit zu befürworten und macht es
den Betrieben und der Verwaltung insgesamt leich-
ter, das Erbschaftsteuerrecht zu vollziehen.

Ein zweiter in diesem Zusammenhang außeror-
dentlich wichtiger Punkt ist die Frage von Sanktio-
nen beim Verfehlen der Voraussetzungen. Wenn es
beim Gesetzentwurf des Bundes bleibt und beispiels-
weise im 14. Jahr nach dem Erbfall oder der Schen-
kung die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
nicht mehr erfüllt sind, wird die gesamte Erbschaft-
steuer fällig. Das kann nicht Sinn einer vernünftigen
Verschonungsregelung sein. Von demjenigen, der
den Betrieb 14 Jahre vernünftig fortführt und im
15. Jahr Schwierigkeiten hat, kann man nicht die ge-
samte Erbschaftsteuer nachverlangen. Hier wäre
eine Pro-rata-temporis-Regelung angebracht. Ich
bitte Sie eindringlich, gerade in diesem Punkt auf
(
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Entgegenkommen des Deutschen Bundestages hin-
zuwirken.

Wir sind gerade aus Gründen der Verwaltungsöko-
nomie der Meinung, dass wir für Kleinunternehmen
eine weitere Erleichterung beschließen sollten – im
Interesse sowohl der Unternehmen als auch der Ver-
waltung. Wir wollen den Freibetrag um eine Frei-
grenze ergänzen.

Einige Sätze zur Landwirtschaft! Mein Vorgänger,
Herr Faltlhauser, und Sie, Herr Kollege Deubel, ha-
ben sich um ein vernünftiges, praktikables Bewer-
tungsverfahren verdient gemacht. Ich möchte das
ausdrücklich anerkennen. Das liegt auch daran, dass
Rheinland-Pfalz und Bayern der bäuerlichen Land-
wirtschaft besonders gewogen sind. In diesem Be-
reich wäre die Besteuerung nach den Bodenrichtwer-
ten eine eklatante Substanzbesteuerung. Die
Landwirtschaft – auch der Weinbau – lebt von der
Fläche. In der Regel ist der Ertrag in der Landwirt-
schaft aus der Fläche relativ gering. Eine Besteue-
rung gemessen am Substanzwert ist indiskutabel. Sie
würde viele landwirtschaftliche Betriebe vor Exis-
tenzprobleme stellen.

Auch hier ist die Verschonungsregelung ange-
bracht. Wir sind der Meinung, dass sie auch die ver-
pachteten Betriebe umfassen sollte; im Wege einer
vorweggenommenen Erbfolge kommt es oftmals zur
Verpachtung. In diesem Zusammenhang sollte man
auch über die Regelungen zu Pflugtausch und Stück-
ländereien sprechen, weil es sich oftmals um land-
wirtschaftliche Betriebe handelt, die auch ertragsteu-
erlich als solche behandelt werden.

Ferner war es das Ziel – auch des Bundesfinanz-
ministeriums –, dass es durch die Erbschaftsteuer-
reform nicht zu einer Erhöhung der Steuerbelastung
in der Land- und Forstwirtschaft kommt. Deshalb
sind, vor allem was Verpachtungen angeht, weitere
Ergänzungen des Gesetzentwurfs notwendig.

Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf die
Besteuerung in den Steuerklassen II und III einge-
hen. Dazu haben wir nur einen Prüfantrag gestellt,
weil die Auswirkungen finanzieller Art genau be-
rechnet werden müssen. In diesen Steuerklassen gibt
es nur geringe Freibeträge. Bei Geschwistern und
Verwandten entfernteren Grades wird es zu einer
relativ starken Besteuerung kommen. Die Freibe-
träge werden zwar angehoben, sie sind aber mit
20 000 Euro außerordentlich gering. Vererben und
Schenken unter Geschwistern wird damit mutmaß-
lich erheblich teurer. Wir sind der Meinung, dass ein
Freibetrag von 20 000 Euro bei so nahen Verwand-
ten unzureichend ist. Diese Regelung sollte man, so-
wohl was den Freibetrag als auch was die Steuer-
sätze angeht, in Bundestag und Bundesrat zumindest
einer nochmaligen genauen Prüfung hinsichtlich der
Belastbarkeit unterziehen.

Abschließend möchte ich an den Deutschen Bun-
destag appellieren. Der Ertrag aus der Erbschaft-
steuer fließt den Ländern zu. Im Rahmen der konkur-
rierenden Gesetzgebung sollte deshalb der Deutsche
Erwin Huber (Bayern)
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Bundestag den Anliegen der Länder, die durch die
Mehrheit des Bundesrates zum Ausdruck gebracht
werden, besonderes Gewicht beimessen. Die Vor-
schläge der Länder sollten nicht nur Material für die
Gesetzesberatungen sein. 

Ich meine, dass man auf dieser veränderten Grund-
lage zu einem vernünftigen Erbschaftsteuerrecht
kommen wird.

Präsident Ole von Beust: Ich erteile Herrn Minister
Dr. Linssen (Nordrhein-Westfalen) das Wort.

Dr. Helmut Linssen (Nordrhein-Westfalen): Herr
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungs-
rechts ist eines der zentralen steuerpolitischen Vor-
haben des Jahres 2008. 

Die Erbschaftsteuer ist wichtig. Ich möchte mich
den mehr rechtsphilosophischen Äußerungen von
Ministerpräsident Koch vollinhaltlich anschließen.
Die Länder können und wollen auf die Erbschaft-
steuer auch aus haushaltspolitischen Gründen nicht
verzichten. 

Die Reform stellt den Gesetzgeber vor die Heraus-
forderung, das Erbschaftsteuerrecht verfassungskon-
form, gerecht und standortfreundlich zu gestalten.
Die Belange des Mittelstandes und der Familien ha-
ben dabei hohe Priorität. Der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung greift diese Kernanliegen zwar auf,
lässt aber auf Grund seiner Ausgestaltung große Be-
sorgnis darüber aufkommen, ob sie zielgenau er-
reicht und umgesetzt werden können.

Erhebliche Zweifel bestehen vor allem hinsichtlich
der Vollziehbarkeit der geplanten Regelungen. Ich
denke, dass wir auf die Administrierbarkeit des
Steuerrechts wesentlich mehr Wert legen müssen als
in der Vergangenheit. Die Verschonungsabschläge
beim Betriebsvermögen sind mit erheblichem Über-
wachungsaufwand für die Betroffenen – die Erben,
die Steuerberater und vor allem für die Finanzver-
waltung – verbunden. Ich bin Herrn Kollegen Huber
sehr dankbar dafür, dass er darauf aufmerksam ge-
macht hat.

Überdies birgt die Behaltensfrist von 15 Jahren für
die Erben unkalkulierbare Risiken. Über ihnen
schwebt damit das Damoklesschwert der vollen Be-
steuerung. Es kommt zum „Fallbeileffekt“, wenn der
Erbe einen Betrieb beispielsweise im letzten Jahr der
Behaltensfrist aufgeben muss – auch darauf ist auf-
merksam gemacht worden –, selbst wenn er ihn an-
nähernd bis zum Ende der Frist fortgeführt hat. Ein
Planungshorizont über einen derart langen Zeitraum
wird weder den gegenwärtigen noch den zukünfti-
gen wirtschaftlichen Realitäten gerecht.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die scharfe Abgren-
zung des nicht begünstigten Verwaltungsvermögens
zum Betriebsvermögen. Durch die im Entwurf vorge-
sehenen Regelungen können sich bei Vermietungen
und Verpachtungen Härtefälle ergeben, die der Ge-
setzgeber so nicht gewollt haben kann.
(

(

Auch die mangelnde Differenzierung der Steuer-
belastung in den Steuerklassen II und III berück-
sichtigt nicht ausreichend die verfassungsrechtlich
gebotene erbrechtliche Sonderstellung der nahen
Verwandten gegenüber fremden Dritten.

Ich bin froh darüber, dass in diesem Hause die
grundlegenden Schwachstellen des Gesetzentwurfs
erkannt werden und der Bundesrat in den heute zur
Abstimmung stehenden Empfehlungen der Aus-
schüsse Verbesserungsvorschläge an die Bundesre-
gierung richtet.

Hervorheben möchte ich folgende Punkte: erstens
die Verkürzung der Behaltensfrist von 15 auf 10 Jahre;
zweitens die Einforderung einer Regelung, um den
Fallbeileffekt zu vermeiden; drittens die Bitte, die Si-
tuation der Land- und Forstwirtschaft noch genauer
zu bedenken.

Eine Verkürzung der Behaltensfristen würde zu ei-
ner Vereinheitlichung der Verschonungsregelungen
und zu einer besseren Administrierbarkeit des Geset-
zes führen.

Die Vermeidung des Fallbeileffektes durch einen
lediglich zeitanteiligen Wegfall des Verschonungs-
abschlags birgt weniger Risiko für die Erwerber und
sichert den Fortbestand des Unternehmens.

Das Überdenken der Situation der Land- und
Forstwirtschaft ist gerade hinsichtlich der Behaltens-
fristen geboten. Dies sollte dazu führen, dass das
land- und forstwirtschaftliche Vermögen gegenüber
anderem begünstigten Vermögen nicht nachteilig be-
handelt wird. 

Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei nur um
punktuelle Verbesserungsvorschläge.

Aus der Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen
sollte die Bundesregierung prüfen, ob die Erbschaft-
steuerreform unter dem Aspekt der Steuervereinfa-
chung, der größeren Rechtssicherheit für die Betrof-
fenen, der gleichmäßigeren Verschonung einzelner
Vermögensarten sowie der Ausgewogenheit der
Steuerbelastung in den unterschiedlichen Steuer-
klassen grundlegend überarbeitet werden sollte.
Eine diesbezügliche Erklärung gebe ich hiermit zu
Protokoll*).

Präsident Ole von Beust: Danke schön, Herr Dr.
Linssen! 

Nächste Wortmeldung: Frau Parlamentarische
Staatssekretärin Kressl (Bundesministerium der Fi-
nanzen).

Nicolette Kressl, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister der Finanzen: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! In fast jeder
Rede ist angesprochen worden, dass Ausgangspunkt
unserer Gesetzesberatungen die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006

*) Anlage 2
Erwin Huber (Bayern)
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war, wonach das bestehende Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht insoweit verfassungswidrig ist, als
den Vermögensarten bei einheitlichen Steuersätzen
unterschiedliche Wertansätze zugrunde gelegt wer-
den.

Die Überlegungen, zu welchen gesetzgeberischen
Konsequenzen diese Entscheidung führen sollte, sind
in einer politischen Arbeitsgruppe unter der Leitung
von Herrn Ministerpräsidenten Koch und Herrn Bun-
desfinanzminister Steinbrück angestellt worden. Von
Seiten der Bundesregierung sage ich beiden Herren,
vor allem natürlich Herrn Ministerpräsidenten Koch,
ein herzliches Dankeschön.

Als Ergebnis der politischen Arbeitsgruppe sind
Leitlinien – auch Eckpunkte genannt – formuliert
worden, die sich im vorliegenden Gesetzentwurf
nicht nur widerspiegeln, sondern – darauf legen wir
großen Wert – dort auch verankert wurden. Herrn Fi-
nanzminister Huber weise ich darauf hin, dass dies
auch für die Pro-rata-temporis-Regelung gilt. Es ist
nicht so, dass von der Bundesregierung eine von den
Eckpunkten abweichende Umsetzung auf den Weg
gebracht worden sei.

Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird
auch künftig einen erheblichen Beitrag dazu leisten
können, durch die Besteuerung die Chancengleich-
heit in der Gesellschaft zu erhöhen. Dieser kurze
Satz könnte zusammenfassen, was Ministerpräsident
Koch in einer längeren Betrachtung zur Frage der
Gemeinwohlverpflichtung ausgeführt hat.

Durch deutlich höhere persönliche Freibeträge
wird dafür gesorgt, dass nicht mehr Steuerpflichtige
als bisher von der Steuer belastet werden. Dies gilt
insbesondere für Vermögensübergänge im engen fa-
miliären Umfeld. Wer Vermögen von den Großeltern,
Eltern oder dem Ehepartner übertragen bekommt,
wird in den meisten Fällen keine Steuer zahlen müs-
sen. Damit wird auch sichergestellt, dass übergehen-
des Vermögen in etwa der Höhe des durchschnittli-
chen Wertes eines Einfamilienhauses freigestellt
wird.

Höchste Vermögen und Vermögensübertragungen
außerhalb des engen familiären Umfelds leisten
künftig einen höheren Beitrag zum Steueraufkom-
men.

Durch zielgenaue Verschonungsregelungen wird
das in besonderer Weise dem Gemeinwohl dienende
Vermögen angemessen begünstigt. Dies ist nicht nur
eine Frage der politischen Entscheidungen; das Bun-
desverfassungsgericht verpflichtet uns, sehr sorgfäl-
tig darauf zu achten, in welchen Fällen Privilegierun-
gen tatsächlich stattfinden.

Gemeinwohlgründe sprechen auch für Verscho-
nungsregelungen für land- und forstwirtschaftliches
Vermögen ebenso wie für zu Wohnzwecken vermie-
tete Immobilien, deren Bedeutung vor dem Hinter-
grund des gewachsenen ökologischen Bewusstseins
bzw. für die Versorgung breiter Bevölkerungsschich-
ten mit Wohnraum deutlich wird.
(

(

Im Folgenden weise ich auf Punkte hin, in denen
erfreulicherweise grundsätzlich Einigkeit besteht. Ich
freue mich darüber, dass sehr viele Eckpunkte nicht
mehr grundsätzlich in Frage gestellt werden. 

Ich denke besonders an die Einführung der soge-
nannten Begünstigungsausnahme. Danach darf der
Anteil des Verwaltungsvermögens am Gesamtbe-
triebsvermögen nicht mehr als 50 % betragen. Diese
Regelung ist notwendig, weil nach Sinn und Zweck
des Gesetzes eine Begünstigung nicht erfolgen darf,
wenn ein Betrieb ein Übermaß an Vermögensgegen-
ständen hat, die üblicherweise der privaten Lebens-
führung zuzuordnen sind. Dieser Punkt ist von eini-
gen Rednern heute schon unterstützt worden.

Mir ist bekannt, dass die Ausschüsse des Bundesra-
tes die Vorverhaftungsregel nicht in Frage gestellt
haben. Die Vorverhaftungsregel hat zum Inhalt, dass
Gegenstände, die als Verwaltungsvermögen anzuse-
hen sind, bereits zwei Jahre vor dem Stichtag im Be-
trieb gewesen sein müssen. Anderenfalls profitieren
sie nicht von dem Verschonungsabschlag. Hinter-
grund ist, Missbräuche zu vermeiden.

In einigen Punkten gibt es Diskussionsbedarf.
Über sie werden wir – auch im Bundestag – intensiv
miteinander diskutieren. Ich nenne nur die von meh-
reren Vorrednern angesprochene mögliche steuerli-
che Differenzierung zwischen Erwerbern der Steu-
erklasse II und der Steuerklasse III, also zwischen
Verwandten und Nichtverwandten. Allen muss aber
bewusst sein, dass bei Veränderungen die Einhal-
tung des Gesamtvolumens zu klären ist. Wir dürfen
nicht davon ausgehen, dass sich die Dinge automa-
tisch ergänzen.

Herr Minister Huber, Sie haben die zügige Veröf-
fentlichung der begleitenden Verordnungen zum Re-
gierungsentwurf angesprochen; sie wurden auch
schon formal angemahnt. Dies hat sich erledigt, die
Diskussionsentwürfe für die Verordnungen sind be-
reits zur Abstimmung verschickt worden. Es mag am
Postweg, vielleicht auch am Dienstweg liegen, wenn
sie Ihnen noch nicht vorliegen. Daher gebe ich den
zusätzlichen Hinweis, dass sie seit Mittwoch auf der
Homepage des Bundesfinanzministeriums veröffent-
licht sind.

Einige Ausschussempfehlungen entsprechen dem
in der politischen Arbeitsgruppe vereinbarten Ergeb-
nis – vorsichtig formuliert – nicht ganz. Dies gilt für
die Verkürzung der Behaltensfrist für begünstigtes
Betriebsvermögen von 15 auf 10 Jahre oder für den
lediglich zeitanteiligen Wegfall der Begünstigungen
bei einem Verstoß gegen die Behaltensfrist. Hier gibt
es eine unterschiedliche Bewertung. Die Bundesre-
gierung hat diese Eckpunkte genau umgesetzt. Dass
es darüber eine politische Diskussion geben kann, ist
ein anderer Punkt. Aber ich lege schon Wert darauf,
deutlich zu machen, dass wir die Eckpunkte exakt
umgesetzt haben.

Ich hoffe, dass trotz der Punkte, die einer weiteren
Diskussion bedürfen, die Geschäftsgrundlage, auf
der der Regierungsentwurf erstellt wurde, nicht
grundsätzlich in Frage gestellt wird; eigentlich ist das
Parl. Staatssekretärin Nicolette Kressl 
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heute Vormittag deutlich geworden. Wir gehen da-
von aus, dass der Regierungsentwurf eine solide
Grundlage für das Gesetzgebungsverfahren darstellt. 

Mit der Reform werden nicht nur die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, sondern wir
schaffen auch eine Erbschaftsteuer, bei der die Las-
ten gerechter verteilt werden, der engere Familien-
kreis entlastet wird und solche Betriebe Begünsti-
gungen genießen, die auf Dauer Arbeitsplätze
erhalten. Auch die Bundesregierung freut sich auf
eine gute Diskussion. – Vielen Dank.

Präsident Ole von Beust: Vielen Dank, Frau
Staatssekretärin! 

Herr Minister Dr. Linssen (Nordrhein-Westfalen),
wie angekündigt, und Herr Minister Pfister (Baden-
Württemberg) haben je eine Erklärung zu Proto-
koll*) abgegeben. – Weitere Wortmeldungen gibt es
nicht.

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu liegen Ihnen
die Ausschussempfehlungen und drei Landesanträge
vor.

Wir beginnen mit den Ausschussempfehlungen.
Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Damit entfallen die Ziffern 2 bis 4.

Ziffer 5! – Minderheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Ziffer 11! – Mehrheit.

Ziffer 12! – Mehrheit.

Damit entfallen die Ziffern 8 und 13.

Ziffer 14! – Minderheit.

Ziffer 16! – Mehrheit.

Ziffer 18! – Minderheit.

Ziffer 19! – Minderheit.

Nun der Antrag des Freistaates Bayern! – Mehr-
heit.

Wir fahren mit den Ausschussempfehlungen fort:

Ziffer 20! – Mehrheit.

Ziffer 21! – Mehrheit.

Ziffer 22! – Mehrheit.

Ziffer 24! – Mehrheit.

Ziffer 26! – Minderheit.

Ziffer 27! – Mehrheit.

Ziffer 29! – Mehrheit.

*) Anlagen 2 und 3
(

(

Ziffer 30! – Mehrheit.

Ziffer 31! – Mehrheit.

Ziffer 32! – Minderheit.

Ziffer 33! – Mehrheit.

Ziffer 34! – Mehrheit.

Ziffer 35! – Mehrheit.

Ziffer 36! – Mehrheit.

Ziffer 37! – Mehrheit. 

Ziffer 38! – Minderheit. 

Ziffer 39! – Minderheit. 

Ziffer 40! – Mehrheit. 

Ziffer 41! – Minderheit. 

Ziffer 43! – Mehrheit. 

Ziffer 44! – Minderheit. 

Ziffer 45! – Minderheit. 

Ziffer 46! – Minderheit. 

Ziffer 47! – Mehrheit. 

Ziffer 48! – Minderheit. 

Ziffer 49! – Mehrheit.

Ziffer 52! – Minderheit. 

Ziffer 53! – Mehrheit. 

Ziffer 54! – Mehrheit. 

Ziffer 55! – Minderheit. 

Ziffer 56! – Minderheit. 

Damit entfällt Ziffer 57.

Nun bitte das Handzeichen für den Antrag von
Rheinland-Pfalz, bei dessen Annahme der Antrag
von Schleswig-Holstein entfällt! – Minderheit. 

Dann frage ich, wer dem Antrag von Schleswig-
Holstein die Zustimmung erteilt. – Minderheit. 

Bitte das Handzeichen für alle noch nicht erledig-
ten Ziffern der Ausschussdrucksache! – Mehrheit. 

Der Bundesrat hat entsprechend Stellung genom-
men. 

Wir kommen zu Punkt 21 b):

Entschließung des Bundesrates zur Bekämp-
fung der Jugendkriminalität – Antrag des Frei-
staates Bayern gemäß § 36 Abs. 2 GO BR –
(Drucksache 77/08)

Dem Antrag des Freistaates Bayern sind Hessen,
das Saarland und der Freistaat Thüringen beigetre-
ten. 

Die erste Wortmeldung: Frau Staatsministerin
Dr. Merk (Bayern).

Dr. Beate Merk (Bayern): Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Die jüngsten schwerwiegenden
Fälle von vorsätzlichen Gewalttaten, die Jugendliche
Parl. Staatssekretärin Nicolette Kressl 
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und Heranwachsende begangen haben, haben uns in
schockierender Deutlichkeit vor Augen geführt, dass
bei Jugendlichen und Heranwachsenden die Gewalt-
bereitschaft und die Zahl der Gewaltdelikte deutlich
zunehmen. Ein Staat, der sich seiner Verantwortung
stellt, der seinen Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit
in Freiheit garantieren will, muss diese Entwicklung
ernst nehmen und darauf reagieren. 

Selbstverständlich kommt bei der Bekämpfung der
Jugendgewalt präventiven Maßnahmen eine zen-
trale Rolle zu. Das ist die eine Seite. Es wäre jedoch
blauäugig zu glauben, die Gewaltkriminalität Ju-
gendlicher ließe sich damit allein wirksam bekämp-
fen. Dort, wo präventive Maßnahmen nicht ausrei-
chen, um Gewaltdelikte zu verhindern, müssen
staatliche Reaktionen erfolgen, die der Situation an-
gemessen und wirksam sind. 

Der Bundesrat hat deshalb bereits mehrfach Ge-
setzentwürfe mit wichtigen Verbesserungen des Ju-
gendstrafrechts in den Bundestag eingebracht, zu-
letzt am 22. März 2006 den Entwurf eines Gesetzes
zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelin-
quenz. Dieser Gesetzentwurf ist bislang nicht behan-
delt worden. Mit der vorliegenden Entschließung
wird der Bundestag daher aufgefordert, die Geset-
zesvorschläge nunmehr rasch aufzugreifen und zu
verabschieden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch ein-
mal kurz zu den Änderungsvorschlägen! 

Im Jugendgerichtsgesetz soll klar verankert wer-
den, dass auf Heranwachsende ab dem 18. Lebens-
jahr in der Regel das Erwachsenenstrafrecht ange-
wendet werden soll. Heranwachsende sind im
Rechts- und Geschäftsverkehr voll verantwortlich –
sie dürfen wählen, beliebig Verträge abschließen und
Firmen gründen. Nur im Strafverfahren werden sie
meist noch als Jugendliche behandelt. Vielerorts ist
es sogar die Regel, dass die Gerichte auf Heranwach-
sende Jugendstrafrecht und nur ausnahmsweise Er-
wachsenenstrafrecht anwenden. Ich halte dies ge-
rade bei schweren Gewalttaten für unbefriedigend
und daher eine gesetzliche Klarstellung für unbe-
dingt notwendig. 

Ferner soll das Höchstmaß der Jugendstrafe bei
Heranwachsenden auf 15 Jahre angehoben werden.
Wenn es um Fälle der Schwerstkriminalität wie
Mord, Raub oder Vergewaltigung geht, können die
Richter bei Heranwachsenden bislang maximal
zehn Jahre Jugendstrafe verhängen, wenn sie Ju-
gendstrafrecht anwenden. In Fällen massivster Ge-
waltkriminalität reicht dies für einen angemessenen
Schuldausgleich nicht aus. 

Hier widerspricht es dem Rechtsgefühl vieler Bür-
ger unseres Landes, wenn etwa bei Mittätern einer
Mordtat – nur weil es der Strafrahmen nicht anders
zulässt – der heranwachsende Angeklagte eine Frei-
heitsstrafe von zehn Jahren oder darunter erhält, der
möglicherweise nur wenige Monate ältere erwach-
sene Angeklagte hingegen eine lebenslange Frei-
heitsstrafe, obwohl der Heranwachsende den glei-
(

(

chen Tatbeitrag erbracht hat, manchmal sogar die
treibende Kraft war. 

Mit der weiter geforderten Einführung des soge-
nannten Warnschussarrests soll den Jugendrichtern
die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, neben
der Verhängung einer zur Bewährung ausgesetzten
Jugendstrafe zusätzlich anzuordnen, dass der Täter
bis zu vier Wochen in eine Arrestanstalt einrücken
muss. Damit erfährt der Täter gleich zu Anfang der
Bewährungszeit am eigenen Leib, was ein Leben
hinter Gittern bedeutet. Er wird die Bewährungs-
strafe nicht als Freispruch 2. Klasse missverstehen.
Angesichts des Drucks, unter dem er steht, wird man
davon ausgehen können, dass er seine Bewährungs-
zeit ohne Straftat zu Ende bringt. 

Schließlich wird der Ausbau des Fahrverbots zu ei-
ner vollwertigen Hauptstrafe des Jugendstrafrechts
gefordert, da jugendliche Straftäter durch ein Fahr-
verbot stark beeindruckt werden können. Das Fahr-
verbot soll daher in geeigneten Fällen als „wirksamer
Schuss vor den Bug“ auch dann angeordnet werden
können, wenn die abzuurteilende Tat nicht im Zu-
sammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen
steht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, all diese
Gesetzesvorschläge liegen dem Bundestag bereits
seit Jahren vor. Es ist traurig und eine bittere Er-
kenntnis, dass die aktuellen Vorfälle jugendlicher
Gewalt deutlich machen müssen, dass die Umset-
zung dieser Vorschläge überfällig ist. 

Zu guter Letzt weise ich darauf hin, dass Bayern
mit einem Landesantrag die Forderungen zur Siche-
rungsverwahrung aus der Entschließung heraus-
nimmt. 

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zu dem nunmehr
geänderten Entschließungsantrag. 

Präsident Ole von Beust: Danke schön!

Das Wort hat Staatsminister Banzer (Hessen). 

Jürgen Banzer (Hessen): Herr Präsident! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die Tatsache,
dass wir im Bundesrat in den letzten Jahren wieder-
holt Entscheidungen zum Thema „Jugendkriminali-
tät“ getroffen haben und dass mehrheitlich Vor-
schläge zustande gekommen sind, hat damit zu tun,
dass jenseits sämtlicher Auseinandersetzungen um
statistische Entwicklungen und Fragestellungen fest-
steht, dass sich die Qualität der Jugendkriminalität
massiv verändert und sich insbesondere die Intensi-
tät der Gewaltausübung verschärft hat. 

Ich halte es für ganz selbstverständlich, dass der
Gesetzgeber auf verändertes Verhalten, auf verän-
derte Risiken, auf veränderte kriminelle Entwick-
lungen reagiert, indem er das Instrumentarium
überprüft, das zur Verfügung steht. Das schließt
nicht aus, dass man auf veränderte Situationen auch
im Bereich von Prävention, im Bereich von Integra-
tion reagieren muss und dass die Länder in ihrer
Verantwortung Personalressourcen bereitzustellen
Dr. Beate Merk (Bayern)
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haben. Jeder muss versuchen, im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Ressourcen seinen Teil beizu-
tragen. Aber es bleibt das Problem, dass sich die Ju-
gendkriminalität in den letzten Jahren wesentlich
verändert hat. 

Es wird immer notwendiger, den Menschen, die
sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen haben,
veränderte, verbesserte Instrumente zur Verfügung
zu stellen, damit sie besser zurechtkommen. Ich kann
nach wie vor nicht verstehen, warum es nicht gelingt,
den Instrumentenkasten der Jugendrichter zu
erweitern. Kein Richter wird verpflichtet, die vorge-
schlagenen Instrumente tatsächlich einzusetzen. Er
soll nur weitere Möglichkeiten bekommen, auf Ju-
gendliche einzuwirken. Wir wissen, wie schwierig
die Aufgabe ist, gerade junge Menschen, die auf dem
Weg zu einer kriminellen Karriere sind, von dieser
Linie abzubringen. Es kann doch nur in unserem ge-
meinsamen Interesse sein, dazu möglichst viele ver-
schiedene Instrumente zur Verfügung zu stellen;
denn auch die Probleme der Jugendlichen sind un-
terschiedlich. 

Häufig macht ein Urteil „Haft auf Bewährung“ bei
Jugendlichen offensichtlich keinen Eindruck, und
der Richter hat das Gefühl, er muss etwas nachdrück-
licher werden, damit der Jugendliche spürt, dass es
eine Grenze gibt, dass der Staat eine Grenze setzt, so
dass der Jugendliche überlegen muss, ob er sie über-
schreiten will. Diese Grenze muss spürbar gemacht
werden, indem der Richter z. B. zusätzlich einen
Warnschussjugendarrest verhängt. 

Wenn man merkt, dass man mit dem üblichen
Sanktionskatalog an Jugendliche nicht herankommt,
liegt es nahe zu überlegen, ob man ein so prestigege-
ladenes, für Jugendliche sehr wichtiges Instrument
wie die Fahrerlaubnis einsetzen kann, um erziehe-
risch zu wirken. 

Ich meine, wir sollten angesichts der Größe des
Problems die ideologischen Schützengräben im Be-
reich des Jugendstrafrechts verlassen und den Ju-
gendrichtern in ihrem Versuch, erzieherisch auf Ju-
gendliche einzuwirken, einige der vorgeschlagenen
Instrumente zur Verfügung stellen. Ich sehe nicht,
welchem Jugendlichen das schaden kann. Aber ich
sehe eine große Chance, dass wir einigen Jugendli-
chen helfen, sich auf den richtigen Weg zu begeben. 

Präsident Ole von Beust: Ich erteile Herrn Parla-
mentarischen Staatssekretär Hartenbach (Bundesmi-
nisterium der Justiz) das Wort. 

Alfred Hartenbach, Parl. Staatssekretär bei der
Bundesministerin der Justiz: Herr Präsident! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Die Bekämpfung
der Jugendkriminalität und die Bekämpfung ihrer
Ursachen sind für das Bundesministerium der Justiz
und für die Bundesregierung insgesamt ein zentrales
Anliegen. Insofern eint uns die heutige Stunde. 

Wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche am
besten gar nicht straffällig werden. Und wir müssen
uns um diejenigen kümmern, die schon eine Straftat
(
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begangen haben, damit es nicht zu weiteren Rechts-
verletzungen und einer kriminellen Karriere kommt.
Damit das gelingen kann, müssen auch und gerade
Sie in den Ländern das Ihrige tun. 

Es ist allseits bekannt, dass es einen engen Zusam-
menhang gibt zwischen sozialer Herkunft, Bildung
und Jugendkriminalität. Deshalb ist es wichtig, dass
die Länder, die für Bildung und soziale Betreuung
zuständig sind, alles daransetzen, dass Jugendliche
schon im frühen Lebensalter gute und faire Chancen
haben.

Wenn Jugendliche dann doch straffällig geworden
sind, ist eine entschlossene und schnelle Reaktion
des Staates erforderlich. Die Strafe muss der Tat auf
dem Fuß folgen. Auch das ist Sache der Länder, die
für eine gut ausgestattete Justiz und vor allem dafür
sorgen müssen, dass die Strafverfahren schnell von-
statten gehen. Zu meiner Zeit als hessischer Staats-
anwalt hat das gut funktioniert; das kann ich Ihnen
versichern, Herr Minister Banzer. 

Das sind die Aufgabenfelder, auf die es ankommt
und auf denen Sie etwas bewirken können. Wir wol-
len Ihnen gerne behilflich sein. 

Das notwendige gesetzliche Instrumentarium ist
vorhanden. Wir brauchen keine neuen Schrauben-
zieher im Instrumentenkasten. Unter Fachleuten und
Praktikern besteht die nahezu einhellige Auffassung,
dass dieses Instrumentarium nicht geändert oder ver-
schärft werden muss. Wir haben das immer genauso
gesehen, und deshalb hat die Bundesregierung nur
für einen bestimmten Teilbereich eine Gesetzes-
ergänzung vorgeschlagen: Für Extremfälle hochge-
fährlicher junger Täter soll auch bei Verurteilungen
nach Jugendstrafrecht zukünftig die nachträgliche
Sicherungsverwahrung möglich sein. Wir halten dies
in einem eng begrenzten Bereich zum Schutz der All-
gemeinheit für erforderlich und geboten. Deshalb hat
die Bundesregierung einen eigenen Entwurf einge-
bracht, der sich seit November 2007 in den parlamen-
tarischen Beratungen befindet. Ich bin davon über-
zeugt, dass es in der nächsten Zeit zu einem guten
Abschluss kommt. 

Ich denke, es war sehr klug, dass der Antrag
Bayerns zu diesem Thema zurückgezogen wurde.
Denn sein Inhalt stand schon in der Stellungnahme
des Bundesrates zu dem von mir zitierten Gesetzent-
wurf. Diese sogenannten Verschärfungen oder Ände-
rungen haben damals keine Mehrheit gefunden. Das
war eine sehr kluge und sehr gute Entscheidung des
Bundesrates.

Als weiterer Punkt steht der Entschließungsantrag
zur Bekämpfung der Jugendkriminalität zur De-
batte. Im Wesentlichen geht es dabei um den Entwurf
eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung
der Jugenddelinquenz, dessen Inhalt dem Deutschen
Bundestag zum x-ten Male vorliegt. Darin gefordert
werden die regelmäßige Anwendung des allgemei-
nen Strafrechts auf Heranwachsende, die Anhebung
des Höchstmaßes der Jugendstrafe bei Heranwach-
senden von 10 auf 15 Jahre, die Einführung des soge-
nannten Warnschussarrestes und das Fahrverbot als
vollwertige Hauptsanktion des Jugendstrafrechts.
Jürgen Banzer (Hessen)
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Die Bundesregierung hat bereits darauf hingewie-

sen, dass sie diese Forderungen nicht mittragen
wird. Dem ist heute nichts hinzuzufügen. Die
Bekämpfung der Jugendkriminalität und eine be-
ständige Überprüfung des Jugendstrafrechts sind
wichtig, können aber nur auf der Basis solider krimi-
nologischer und empirischer Erkenntnisse erfolgen.
Vor der nahezu einhelligen – nicht ideologischen,
sondern fachlich begründeten – Ablehnung durch die
Experten und Fachleute darf eine verantwortliche
Kriminalpolitik nicht die Augen verschließen.

Gestatten Sie noch ein Wort zu einem weiteren Ta-
gesordnungspunkt der heutigen Sitzung, nämlich
zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des
Fahrverbots als Hauptstrafe der Freien und Hanse-
stadt Hamburg! 

Das Fahrverbot ist eine typische verkehrsrechtli-
che, auf den Kraftfahrer zugeschnittene Sanktion. Es
setzt spürbar in dem Bereich an, der durch den Täter
verletzt wurde, und bezieht sich unmittelbar auf das
spezifische Tatunrecht. Dadurch ist das Fahrverbot in
besonderer Weise plausibel, als Sanktion vorherseh-
bar und nachvollziehbar. Ein aus diesem Kontext
gänzlich herausgelöstes Fahrverbot würde diese
Eigenschaften und auch seine Akzeptanz einbüßen.
Konsequenterweise hat der 39. Deutsche Verkehrs-
gerichtstag – in dem ja keine Laien sitzen – eine Aus-
dehnung des Fahrverbots auf allgemeine Kriminalität
mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Ich kann es Ihnen nicht ersparen, nochmals darauf
hinzuweisen: Aus meiner Praxis als Richter und
Staatsanwalt weiß ich, dass schon das gegenwärtige
Fahrverbot erhebliche Kontrollprobleme aufwirft. Es
wird immer erst dann spannend, wenn jemand ver-
pfiffen worden ist oder einen Unfall verursacht hat.
Die Länder können und wollen vielfach nicht genug
Polizei auf die Straße bringen, um die Fahrverbote
korrekt zu überprüfen. Das wissen die jungen Straf-
täter. Deswegen wird es von ihnen auch nicht ernst
genommen. Ich möchte nicht, dass ein weiteres Ver-
bot das gleiche Schicksal erleidet, nämlich belächelt
zu werden. Das wäre das Allerschlimmste, was uns
bei der Ahndung jugendlicher Delinquenz passieren
könnte.

Ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich sage es
trotzdem: Sie sollten insgesamt Ihre hektischen Be-
mühungen um die Verschärfung des Jugendstraf-
rechts etwas dämpfen! Die krachende Ohrfeige, die
Roland Koch von meinen Hessinnen und Hessen er-
halten hat, sollte zum Nachdenken anregen. – Vielen
Dank.

Präsident Ole von Beust: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? – Das ist nicht der Fall. 

Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefun-
den. Bayern hat jedoch beantragt, bereits heute in
der Sache zu entscheiden. Wer dafür ist, den bitte ich
um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit. 

Damit kommen wir zur Entscheidung in der Sache.
(

(

Dazu liegt Ihnen ein Landesantrag vor. Wer dafür
ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die
Mehrheit.

Wer dafür ist, die Entschließung nach Maßgabe der
soeben beschlossenen Änderungen zu fassen, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit. 

Damit hat der Bundesrat die Entschließung gefasst.

Wir kommen zu Punkt 24:

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des
Fahrverbots als Hauptstrafe – Antrag der
Freien und Hansestadt Hamburg – (Drucksache
39/08)

Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Daraus rufe ich zur Einzelabstimmung
auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 5! – Mehrheit.

Wer dafür ist, den Gesetzentwurf in der soeben
festgelegten Fassung beim Deutschen Bundestag
einzubringen, den bitte ich um das Handzeichen. –
Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Wie vereinbart, wird Senator Lüdemann (Ham-
burg) zum Beauftragten bestellt.

Punkt 25:   

Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des
Bundeszentralregistergesetzes – Antrag des
Freistaates Bayern gemäß § 23 Abs. 3 i.V.m.
§ 15 Abs. 1 und § 36 Abs. 2 GO BR – (Druck-
sache 72/08)

Hierzu liegt eine Wortmeldung von Frau Staats-
ministerin Dr. Merk vor.

Dr. Beate Merk (Bayern): Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! In der rechtspolitischen Diskussion
geht es nicht nur um den Umgang mit jugendlichen
Gewalttätern; ein weiteres wichtiges Anliegen unse-
rer Rechtspolitik ist es, Kinder und Jugendliche vor
Straftaten, insbesondere vor Sexual- und Gewaltde-
likten, zu schützen. Diesem Ziel dient unser heute
eingebrachter Gesetzentwurf. Er soll die Aussage-
kraft des Führungszeugnisses verbessern.

( V o r s i t z :  Amtierender Präsident 
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer)

Die Regelungen des Bundeszentralregistergesetzes
zu der Frage, welche Verurteilungen in ein Füh-
rungszeugnis aufzunehmen sind, spielen eine wich-
tige Rolle für die Vermeidung weiterer Straftaten im
beruflichen Umfeld des Täters. Das Führungszeugnis
hilft, die Eignung eines Beschäftigten zu beurteilen.
Parl. Staatssekretär Alfred Hartenbach 
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Das ist von besonderer Bedeutung, wenn im Rahmen
der Beschäftigung enger Kontakt zu Kindern und Ju-
gendlichen besteht. Deshalb ist es wichtig, dass das
Führungszeugnis alle für den Schutz von Kindern
und Jugendlichen relevanten Verurteilungen ent-
hält. 

Insoweit bestehen jedoch Gesetzeslücken. Sie
müssen wir schließen.

Nach der derzeitigen Rechtslage ist die Aufnahme
einer Verurteilung wegen eines Sexualdelikts in das
Führungszeugnis nicht in jedem Fall gewährleistet.
So wird etwa eine Verurteilung wegen der Verbrei-
tung, des Erwerbs oder des Besitzes kinderporno-
grafischer Schriften zu einer Geldstrafe von nicht
mehr als 90 Tagessätzen nicht in ein Führungszeug-
nis aufgenommen, wenn im Register keine weitere
Strafe eingetragen ist. Das Gleiche gilt für die für den
Schutz von Kindern und Jugendlichen ebenfalls be-
sonders relevanten Straftatbestände der Verletzung
der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und der Miss-
handlung von Schutzbefohlenen.

Bei solchen Straftaten besteht erhebliches Interesse
daran, dass ein privater oder öffentlicher Arbeitgeber
von den Verurteilungen Kenntnis erlangt. Das gilt vor
allem dann, wenn der Betroffene in einem besonders
sensiblen Bereich tätig werden soll, z. B. in einem
Kinderheim oder in einer Schule. Deshalb ist es nur
konsequent, wenn das Sozialrecht für den Bereich
der Jugendhilfe die Beschäftigung entsprechend ver-
urteilter Personen verbietet. Die Träger der Jugend-
hilfe sind gehalten, sich sowohl bei der Einstellung
als auch in regelmäßigen Abständen von den zu be-
schäftigenden Personen ein Führungszeugnis vorle-
gen zu lassen. Diese Regelungen im Sozialrecht sind
zum Schutz der Kinder und Jugendlichen zwingend. 

Aber der Gesetzgeber hat bei ihrer Einführung im
Jahr 2005 einen wesentlichen Punkt übersehen,
nämlich dass nach geltendem Recht eben nicht alle
für die Beurteilung der Eignung maßgeblichen Ver-
urteilungen in das Führungszeugnis aufgenommen
werden. Konkret bedeutet das, dass sich z. B. je-
mand, der wegen Besitzes von Kinderpornografie zu
einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt wor-
den ist, bei einer Privatschule als Lehrer bewerben
kann, ohne seine Verurteilung offenlegen zu müssen.
Selbst wenn sich der Arbeitgeber ein Führungszeug-
nis vorlegen lässt, erfährt er lediglich, dass keine Ein-
tragung vorliegt.

Einzig die obersten Landesbehörden, beispiels-
weise die Kultusministerien, können nach geltendem
Recht auf Grund eines unbeschränkten Auskunfts-
rechts aus dem Zentralregister alle relevanten Verur-
teilungen berücksichtigen. Das heißt: Nur wenn
oberste Landesbehörden für eine Einstellung zustän-
dig sind, werden derartige Vorstrafen im Bewer-
bungsverfahren offenkundig.

Das darf so nicht bleiben. Zum besseren Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Straftaten muss das
Bundeszentralregistergesetz entsprechend unserem
Vorschlag geändert werden. Das Resozialisierungs-
(

(

interesse des Betroffenen hat insoweit zurückzutre-
ten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser
Gesetzentwurf beseitigt die vorhandenen Gesetzes-
lücken. Damit erleichtert er es dem Arbeitgeber we-
sentlich, die Beschäftigung ungeeigneter Personen
vor allem im kinder- und jugendrelevanten Bereich
zu vermeiden. Zudem wird die Aussagekraft von
Führungszeugnissen in den Fällen gestärkt, in denen
diese von den Behörden zur Erledigung ihrer hoheit-
lichen Aufgaben von Amts wegen eingeholt werden.
Dadurch wird auch die Beurteilungsbasis der
Jugendämter verbessert, wenn diese im Einzelfall
wegen Verdachts der Gefährdung des Kindeswohls
ein behördliches Führungszeugnis über Personen
einholen, die zu dem Kind in enger Beziehung ste-
hen.

Ich bitte Sie um Unterstützung des Gesetzentwurfs
und um zügige Beratung in den Ausschüssen.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der
Fall.

Zur weiteren Beratung weise ich die Vorlage dem
Rechtsausschuss – federführend –, dem Ausschuss
für Frauen und Jugend und dem Ausschuss für
Innere Angelegenheiten – mitberatend – zu.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesord-
nungspunkte 70 a) und b) auf:

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Grundgesetzes (Artikel 98a) – Antrag der Län-
der Bayern, Berlin, Niedersachsen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt gemäß § 36 Abs. 2 GO BR –
(Drucksache 108/08)

b) Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von
Aufgaben im Bereich der freiwilligen Gerichts-
barkeit auf Notare – Antrag der Länder Bayern,
Berlin, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-An-
halt gemäß § 36 Abs. 2 GO BR – (Drucksache
109/08)

Den Anträgen der Länder Bayern, Berlin, Nieder-
sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ist das Land Hes-
sen beigetreten.

Frau Staatsministerin Dr. Merk (Bayern) und Frau
Ministerin Heister-Neumann (Niedersachsen) ha-
ben je eine Erklärung zu Protokoll*) abgegeben.
– Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Dann weise ich die Grundgesetzänderung unter
Punkt 70 a) dem Rechtsausschuss – federführend –
und dem Ausschuss für Innere Angelegenheiten
– mitberatend – zu.

Die Vorlage unter Punkt 70 b) weise ich zur weite-
ren Beratung dem Rechtsausschuss – federführend –
und dem Finanzausschuss – mitberatend – zu.

*) Anlagen 4 und 5
Dr. Beate Merk (Bayern)
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Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesord-

nungspunkte 26 a) bis e) und g) auf:

a) Entschließung des Bundesrates zur zukünfti-
gen Beimischung von Biokraftstoffen – Antrag
des Landes Schleswig-Holstein – (Drucksache
38/08)

b) Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Druck-
sache 7/08)

c) Entwurf eines Gesetzes zur Förderung Erneu-
erbarer Energien im Wärmebereich (Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG)
(Drucksache 9/08)

d) Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des
Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich und zur Änderung damit zusammen-
hängender Vorschriften (Drucksache 10/08)

e) Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der
Kraft-Wärme-Kopplung (Drucksache 12/08)

g) Verordnung zur Änderung der Gasnetzzu-
gangsverordnung, der Gasnetzentgeltverord-
nung und der Anreizregulierungsverordnung
(Drucksache 24/08)

Dazu gibt es eine Reihe von Wortmeldungen. Ich
bitte zunächst Herrn Minister Dr. von Boetticher
(Schleswig-Holstein). 

Dr. Christian von Boetticher (Schleswig-Holstein):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Das erste Gesetzespaket zur
Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimapro-
gramms der Bundesregierung darf man durchaus als
ambitioniert und ausgewogen bezeichnen. Es ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung der
europäischen, aber auch der von uns national ge-
steckten Klimaschutzziele. 

Wir wissen, dass der einfache Satz richtig ist: Kli-
maschutz kostet Geld; kein Klimaschutz kostet mehr
Geld. Das weiß man, wenn man aus dem Land zwi-
schen den Meeren kommt, wo über den Meeresspie-
gelanstieg debattiert wird. Als Küstenschutzminister
weiß ich darüber hinaus, was die Umsetzung an kon-
kreten Zahlen bedeutet. Mittelfristig wird durch
Energieeinsparung aber wieder eine Menge herein-
kommen. Deshalb stellt das Gesamtpaket letztend-
lich eine rentable Zukunftsinvestition dar, ganz zu
schweigen von den Anreizen für technische Innova-
tionen, die unsere Abhängigkeit von Öl und Gas ver-
ringern helfen. 

Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen. 

Zunächst auf die Biokraftstoffe: Die Bundesre-
gierung will mit der Biomasse-Nachhaltigkeitsver-
ordnung sicherstellen, dass Biomasse, die zur
Herstellung von Biokraftstoffen produziert wird, Min-
destanforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige
Erzeugung erfüllt. Wer könnte dagegen sein! Eine
solche Forderung ist zu begrüßen; sie ist überfällig.
Wir brauchen eine Bewirtschaftung, die auch die Le-
(

(

bensräume schützt. Es kann nicht sein, dass Urwäl-
der gerodet werden, damit wir Bio im Tank haben.

Wir müssen uns aber die Instrumente genau anse-
hen. Die Bundesregierung will gleichzeitig das Bio-
kraftstoffquotengesetz ändern. Die Quoten sollen
nicht nur erhöht, sondern auch auf eine neue Berech-
nungsgrundlage gestellt werden. So ist vorgesehen,
ab dem Jahre 2015 die Quoten für die Verwendung
von Biokraftstoffen nicht mehr als energetischen An-
teil am Kraftstoffverbrauch, sondern als Netto-Treib-
hausgasminderungsbeitrag festzulegen. Das ist ein
schöner technischer Begriff. Ich versuche, das zu er-
läutern: Das ist praktisch die CO2-Emission, die wir
der Atmosphäre gegenüber fossilem Treibstoff erspa-
ren. Auch das ist aus Klimaschutzsicht sinnvoll, hat
jedoch eine paradoxe Folge: Je geringer der durch-
schnittliche Netto-Treibhausgasminderungsbeitrag
von Biokraftstoffen ist, desto mehr Biokraftstoffe
müssen produziert und anteilig verkauft werden. Das
klingt kompliziert. Simplifiziert heißt das: Je ineffi-
zienter der Biokraftstoff ist, desto mehr davon muss
beigemischt werden. 

Dass dies nicht tolerierbar ist, ist klar. Die konkrete
Auswirkung kann man berechnen. Mit der geplanten
Regelung soll im Jahre 2020 ein Nettoklimaschutz-
beitrag durch Biokraftstoffe von 10 % erreicht
werden. Dies würde bei einer durchschnittlichen
Netto-Treibhausgasminderung von 40 % einen Bei-
mischungsanteil von 25 % Biokraftstoff bedeuten.
Sie müssen mir einmal erklären, wo für diese 25 %
weltweit die Flächen herkommen sollen. Als Umwelt-
und Landwirtschaftsminister weiß ich genau, wie
groß der Flächendruck heute schon ist. Bei immer
weniger werdender Landfläche steigt die Nachfrage.
Ich wage zu bezweifeln, ob wir diesen Anteil – mög-
lichst auch noch umweltfreundlich – in Europa oder
sogar in Deutschland erbringen können. 

Die Landesregierung hat darum in einem Ent-
schließungsantrag vorgeschlagen, in der Biomasse-
Nachhaltigkeitsverordnung eine anspruchsvollere
Untergrenze von 50 % für den Netto-Treibhausgas-
minderungsbeitrag vorzusehen. Das würde einem
Biokraftstoffanteil von 20 % entsprechen und wäre
immer noch sehr ambitioniert. Aber ich sage deut-
lich: Das ist das Limit. Mehr ist auf Grund der Kon-
kurrenz zwischen nachwachsenden Rohstoffen, Na-
turschutz und Landwirtschaft nicht praktikabel. 

Als zweites Beispiel möchte ich das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz ansprechen. Hier ist dem
Bundesgesetzgeber ein Schönheitsfehler unterlau-
fen, wie ich meine. Ich weiß, darüber wird kontrovers
diskutiert. Die Regelung im Gesetzentwurf gilt näm-
lich nur für Neubauten. Nun müssen wir deutlich
machen, dass Neubauten weniger als 1 % des Ge-
samtbestandes ausmachen. Wenn wir es ernst mei-
nen, muss der Gebäudealtbestand langfristig in den
Geltungsbereich des Gesetzes einbezogen werden.
Ich weiß genau, was wir den Bürgerinnen und Bür-
gern, auch denjenigen, die Wohnungseigentum ha-
ben, zumuten. Aber es ist notwendig. Das muss durch
kluge Regelungen finanziell begleitet und unterstützt
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
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werden. Ich halte dieses politische Signal aber für
unabdingbar. 

Deshalb werbe ich ausdrücklich für den Hambur-
ger Plenarantrag. Er benennt klar das klimapoliti-
sche Ziel, ab 2014 den Gebäudebestand in das
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz einzubeziehen,
lässt aber genügend Gestaltungsspielraum für das
Wie der Umsetzung. Er betont die Notwendigkeit,
die gesetzliche Regelung so auszugestalten, dass ein-
kommensschwache Eigentümer finanziell nicht über-
fordert werden. 

Meine Damen und Herren, in den Ausschussbera-
tungen hat die Frage eine wichtige Rolle gespielt, ob
die Förderung des Bundes auch dann in Anspruch
genommen werden kann, wenn die Länder von der
Öffnungsklausel Gebrauch machen und für Altge-
bäude per Landesgesetz eine Verpflichtung zur Nut-
zung erneuerbarer Energien schaffen. Nach dem
Entwurf der Bundesregierung ist dies ausgeschlos-
sen. Das ist klimapolitisch ein verheerendes Signal.
Denn welcher Landesgesetzgeber wird sich zu einer
eigenen Regelung durchringen, wenn im Gegenzug
die Fördermöglichkeit für die betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger entfällt! Das können Sie niemandem
erklären. Der Förderausschluss ist damit faktisch das
politische K.o. für ambitionierte Wärmegesetze der
Bundesländer.

Schleswig-Holstein wird deshalb die Anträge un-
terstützen, die darauf abzielen, diese Förderbremse
in dem Gesetzentwurf zu streichen. Ich gebe zu Pro-
tokoll, dass die erweiterte Fördermöglichkeit so
lange bestehen sollte, bis die bundesgesetzliche Ein-
beziehung des Altgebäudebestandes, wie im Ham-
burger Entschließungsantrag gefordert, in Kraft tritt. –
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Als Nächste spricht Frau Staatsministerin Conrad
(Rheinland-Pfalz).

Margit Conrad (Rheinland-Pfalz): Herr Präsident!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bun-
desregierung hat das anspruchsvollste und umfang-
reichste Gesetzespaket für Klimaschutz und Energie-
versorgungssicherheit, das jemals auf den Weg
gebracht worden ist, vorgelegt. Zentrale Pfeiler ste-
hen heute zur Behandlung an.

Mit einem positiven Votum setzen wir heute ein Si-
gnal an die Gesellschaft, dass wir in der Lage sind,
Antworten zu geben auf bedeutendste Herausforde-
rungen unserer Zeit, nämlich den Klimawandel und
die Ressourcenfrage.

Es ist gleichzeitig ein Signal an Europa und an die
internationale Staatengemeinschaft: Wir nehmen
unsere Verantwortung ernst. 

Mit dem Paket setzen wir Impulse für Wachstum
und Wohlstand, aber für ein anderes Wachstum und
eine Wohlstandsstrategie, die mit weniger Ressour-
cen auskommt. 
(
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Die heutigen Entscheidungen haben auch eine
enorme soziale Dimension: Sie sollen dazu bei-
tragen, dass die Energierechnungen bezahlbar blei-
ben. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfährt mit
der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
zusätzliche Dynamik. Mit der Novelle des EEG und
der Anpassung der Vergütungssätze erschließen wir
weitere beachtliche Potenziale dieser Zukunftstech-
nologien im Strombereich. Ziel sind 25 bis 30 % bis
2020. Das ist ambitioniert, aber erreichbar.

Mit der Offshore-Windnutzung entwickeln wir zu-
sätzlich eine neue Industrie mit enormen Chancen
auf dem Weltmarkt. Der Ausbau der Binnenwind-
kraft hat zuletzt an Dynamik verloren. Dennoch ist
sie derzeit die mit Abstand kostengünstigste erneuer-
bare Energie.

Die Technologieentwicklung auch in diesem Be-
reich ist rasant. Bei Installation der leistungsfähigsten
Windkraftanlagen könnten deutlich weniger Anla-
gen einen beträchtlichen Anteil des Strombedarfs de-
cken. Wir haben für Rheinland-Pfalz berechnet, dass
durch ein solches Repowering mit lediglich 60 % der
heutigen Windkraftanlagen 30 % des Strombedarfs
gedeckt werden könnten. Dazu trägt zur Akzeptanz
in der Bevölkerung bei und dient der Landschaftsver-
träglichkeit. Das heißt aber auch, dass wir uns darauf
verständigen müssen, die Hindernisse für ein Re-
powering zu beseitigen. Hier sind auch wir Länder
gefordert.

Bei der Photovoltaik ernten wir bereits die Früchte
der durch das EEG beschleunigten Innovation und
Marktentwicklung. Die Vergütungsabsenkung fällt
dieses Mal deutlich stärker aus als ursprünglich ge-
plant. Das heißt aber auch: Die Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber dem Haushaltsstrom wird schneller er-
reicht. Wir rechnen damit im Jahr 2020.

Sowohl bei den Anwendungsmöglichkeiten als
auch bei der Technologie der Photovoltaik selbst hat
sich eine faszinierende Vielfalt entwickelt – von der
Siliziumzelle über die Dünnschichttechnik bis zur or-
ganischen Solarzelle.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Geother-
mie noch besser im EEG zu verankern. Ich sehe hier
große Übereinstimmung. Mit einem Frühstarterbo-
nus, wie bei Offshore-Windanlagen, sollen Investitio-
nen in die Geothermie beschleunigt werden. Ich bitte
an dieser Stelle nochmals um Ihre Unterstützung der
betreffenden vorliegenden Anträge. Die Geothermie
ist zwar eine erneuerbare Energie, die noch am An-
fang ihrer Entwicklung steht. Allerdings sind ihre Po-
tenziale für Strom und Wärme sehr groß. Sie ist in
Zukunft ein unverzichtbarer Teil des Energiemix;
denn sie ist grundlastfähig und zuregelbar, wenn
kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint.

Es ist ein großer politischer Erfolg, dass es gelun-
gen ist, das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit dem
Energieeinspeisesystem und seinen Vergütungen als
weltweit erfolgreichstes Fördersystem für erneuer-
bare Energien im Rahmen des künftigen europäi-
Dr. Christian von Boetticher (Schleswig-Holstein)
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schen Klimapaketes zu erhalten. Wir hatten dafür in
der Umweltministerkonferenz, liebe Kolleginnen
und Kollegen, geworben, und mein Ministerpräsi-
dent hat sich unmittelbar in Brüssel dafür eingesetzt.
Ein Dank geht auch an Herrn Bundesminister
G a b r i e l .  Wir haben damit sein Anliegen unter-
stützt.

Während beim Strom bereits 14,5 % durch regene-
rative Energien gedeckt werden, beträgt ihr Anteil
im Wärmebereich gerade einmal 6,5 %. Deswegen
brauchen wir zu ihrer Entwicklung das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz mit seiner Nutzungspflicht in
Neubauten und der verstärkten Förderung. Herr Kol-
lege von Boetticher, mit diesen Anreizen einer ver-
besserten Förderkulisse verknüpfen wir die Erwar-
tung, dass auch im Gebäudebestand der Einsatz der
erneuerbaren Energien zunimmt. 

Allerdings bleiben Hürden. Dies zeigen die Erfah-
rungen mit der bisherigen Förderstruktur, die im
Prinzip beibehalten wird. Für wirtschaftlich weniger
Leistungsfähige – viele Familien, aber auch ältere
Menschen – sind die höheren Investitionen nicht ein-
fach zu stemmen.

Darüber hinaus gibt es im Mietwohnungsbestand
das sogenannte Mieter-Vermieter-Dilemma. Der
Vermieter kann nicht investieren, weil er die Miete
nicht anpassen darf, auch wenn sich die Mietneben-
kosten deutlich reduzieren und die Gesamtkosten für
das Wohnen nicht oder nicht wesentlich steigen. Es
ist aber gerade im Interesse der Mieter, dass ihre
Energierechnungen durch energetisches Sanieren
und den Einsatz erneuerbarer Energien von den stei-
genden Energiekosten entkoppelt werden.

Dem trägt der rheinland-pfälzische Plenarantrag
Rechnung. Wir bitten die Bundesregierung, Maßnah-
men zu entwickeln, um auch einkommensschwäche-
ren Gebäudeeigentümern und Mietern den Zugang
zu diesen Technologien zu erleichtern, damit sie von
den Vorteilen der erneuerbaren Energien profitieren
können.

Auf der Grundlage einer dann dreijährigen Erfah-
rung mit der verbesserten Förderung und der Nut-
zungspflicht in Neubauten bitten wir zweitens, 2011
zu prüfen, ob die Einbeziehung des Gebäudebestan-
des in die Nutzungspflicht notwendig und möglich
ist, wobei Voraussetzung eine sozialverträgliche
Umsetzbarkeit ist. Wenn wir heute entscheiden, dass
2014 der Gebäudebestand einbezogen werden soll,
ohne diese Hausaufgaben gemacht zu haben, ist das
sicherlich ein falsches Signal. Ich werbe deswegen
dafür, umgekehrt zu verfahren: Lassen Sie uns erst
deutlich machen, dass wir sozialverträgliche Lösun-
gen wollen, und unterhalten wir uns dann darüber,
ob wir die Nutzungspflicht brauchen, um das Ziel der
Verdreifachung des Anteils der erneuerbaren Ener-
gien im Wärmebereich zu erreichen!

Gerade im Gebäudesektor gibt es hohe Synergien
durch eine optimierte Strategie, die gleichzeitig auf
Energieeffizienz und erneuerbare Energien setzt.
Deswegen muss die Energieeinsparverordnung eng
auf das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz abge-
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stimmt werden. Dies war der Grund für meinen ur-
sprünglichen Vorstoß, das Anliegen des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes in die Energieeinsparver-
ordnung zu integrieren.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Effizienz
in der Energieproduktion hat einen Namen: Kraft-
Wärme-Kopplung. Der dritte wesentliche Baustein,
der heute zur Entscheidung ansteht, betrifft das Ge-
setz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung.
Quantitativ kann die Kraft-Wärme-Kopplung damit
ausgebaut werden. Deswegen unterstützen wir das
Gesetz.

Allerdings ist die intelligente Verbindung von Wär-
mebedarf auf der einen Seite und Strombedarf auf
der anderen Seite, was volkswirtschaftlich und im
Hinblick auf die Wertschöpfung wichtig wäre, damit
noch nicht gelungen. Wollen wir die hohen Anteile
der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die hohen Wir-
kungsgrade, die beispielsweise in Dänemark erreicht
werden, auch in Deutschland realisieren, müssen wir
an der KWK-Regelung noch arbeiten.

Das vorliegende Gesetzespaket in Verbindung mit
dem noch folgenden, aber auch mit der gesamten
Förderkulisse ist ein Programm für Wachstum und
Beschäftigung. Es bedeutet Innovation, etabliert
neue Leitmärkte, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit
und schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze. Davon pro-
fitieren viele – nicht nur die Solarindustrie oder die
Branche der erneuerbaren Energien, sondern die me-
tallverarbeitende Industrie ebenso wie die Chemie-
unternehmen mit ihren Dämmstoffen, das Handwerk
und kleine sowie mittelständische Anbieter und
Dienstleister in diesem Markt.

Klimaschutz ist die Lösung, nicht das Problem –
auch für die Ressourcenfrage. Mit dem vorliegenden
Gesetzespaket gehen wir einen sehr großen Schritt. –
Vielen Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Als Nächsten bitte ich Herrn Minister Junghanns
(Brandenburg).

Ulrich Junghanns (Brandenburg): Sehr geehrter
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! In der Tat liegt ein ambitioniertes Programm
auf dem Tisch. Die Erwartung der Bundesregierung
und des Bundestages, dass daraus eine gemeinsame
Anstrengung von Bund und Ländern wird – nur so
werden wir die Ziele realisieren –, muss uns zu
gründlichen Abwägungen führen.

Brandenburg ist ein traditionelles Energieland
– es hat 15 000 Beschäftigte in diesem Sektor – und
im Saldo ein Exportland: 50 % des erzeugten Stroms
wird in überregionale Netze geliefert. Brandenburg
will einen ambitionierten Beitrag zur Erreichung der
Energie- und Klimaschutzziele leisten. Wir beschäfti-
gen uns daher gegenwärtig mit einem Energiekon-
zept. Es gilt am Anfang dieses schwierigen Weges
Gemeinsamkeiten festzustellen, auch mit Blick auf
die Motivation, rascher voranzukommen als bisher.
Margit Conrad (Rheinland-Pfalz)
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Wie in den Papieren ausgewiesen, ist es unser ge-

meinsames Anliegen, unter Bedingungen begrenzter
Energieressourcen etwas für den Klimaschutz zu tun.
Die Preisentwicklungen lassen uns die Stirn runzeln.
Wir brauchen eine breite Bewegung, um die Energie-
effizienz zu verbessern und Energieeinsparungen
durchzusetzen. Klimafreundliche Energietechnolo-
gien werden ein Vorteil im internationalen Standort-
wettbewerb und ein Exportschlager sein. Um es auf
den Punkt zu bringen: Wirtschaftswachstum und Kli-
maschutz sind kein Gegensatz, sondern zwei Seiten
einer Medaille unserer zukünftigen Arbeit.

Einigkeit besteht auch darin, dass sichere Energie-
versorgung in Deutschland, in Europa, weltweit
nicht ohne die Kohle – in Deutschland Braunkohle –
aus eigenen Quellen zu erreichen ist. Im energiepoli-
tischen Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, nach-
haltiger Energieversorgung und Preiswürdigkeit gilt:
Die idealen Energieträger gibt es noch nicht. Die De-
fizite und Risiken, die jeder Energieträger – auch die
erneuerbaren Energien – mit sich bringt, müssen in
einen tragfähigen Kompromiss gegossen werden. 

Bei der Braunkohlenutzung zur Stromerzeugung
gilt es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die
CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Dazu ge-
hört neben der Entwicklung von CCS-Technologien
eine Wirkungsgradsteigerung der Kraftwerke. Bei
uns in Brandenburg wird dies namentlich durch die
Brandenburgische Technische Universität vorange-
bracht. Das kann und muss gelingen. In Brandenburg
geht in diesem Jahr die weltweit erste Pilotanlage
zum Oxyfuel-Verfahren in Betrieb. Erstmals wird die
Speicherung von CO2 in tiefen Gesteinsschichten in
unserem Land erprobt.

Einigkeit besteht darin, dass im Energiemix aus er-
neuerbaren und tradierten Energiequellen die Zu-
kunft liegt. Es geht nicht um Alternativen im Sinne
des Wortes, sondern um den Mix. Wir bauen auf die
Säulen „Importe“, „eigene tradierte Energiequellen“
und „erneuerbare Energien“. Deshalb ist es erforder-
lich, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut und
effektiv in die Energieproduktions- und -versor-
gungssysteme integriert werden. Es geht nicht um
ein Gegeneinander von herkömmlichen und erneuer-
baren Energieträgern, sondern vor allen Dingen um
das Miteinander von zentralen und dezentralen Ver-
sorgungsstrukturen.

Hier rückt ein Problem in den Blick: Auf den rasan-
ten Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromer-
zeugung sind die Netze in Brandenburg und darüber
hinaus nicht ausgelegt. Angesichts langwieriger
rechtsstaatlicher Genehmigungsverfahren für den
Neubau von Leitungen kann der Netzausbau mit der
Errichtung von Windparks gegenwärtig nicht Schritt
halten. Immer öfter haben wir kritische Netzsituatio-
nen, etwa durch fehlende Transportkapazitäten zu
den Verbrauchsschwerpunkten. Was gegenüber der
Bundesnetzagentur dokumentierte sogenannte kriti-
sche Netzsituationen angeht, so sind im Jahr 2006
80 Tage, 2007 155 Tage, im Januar 2008 28 Tage ent-
sprechend eingestuft worden.
(
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Wie geht man mit einer solchen Situation um? In
unseren Anträgen zu diesem Gesetzespaket finden
sich drei Ansätze, die dafür außerordentlich wichtig
sind.

Erstens Entspannung durch virtuelle Kraftwerke.
Wir arbeiten seit längerem gemeinsam mit Netzbe-
treibern und Vertretern der Erneuerbare-Energien-
Branche an zukunftsfähigen volkswirtschaftlich effi-
zienten Projekten wie der Verknüpfung von dezen-
tralen Strukturen der Erneuerbare-Energien-Anla-
gen zu virtuellen Kraftwerken. Zur Umsetzung
solcher Konzepte, teilweise Kombi-Kraftwerke ge-
nannt, bedarf es genauso wie für die EEG-Anlagen
finanzieller Anreize. Dem trägt unser Antrag Rech-
nung. Ich bitte Sie darum, uns dabei zu unterstützen.

Zweitens. Bei einer derart gestressten Netzstruktur
müssen im erforderlichen Einspeisemanagement für
eine stabile, sichere Versorgung eine echte Prioritä-
ten gesetzt werden. Ich werbe dafür, bei der Novel-
lierung des aktuellen EEG eine nachrangige Abrege-
lung von Industrie-KWK, die prozessgebunden sind,
vorzusehen.

Auch der vorliegende Gesetzentwurf, nach dem
EEG- und KWK-Anlagen gleichrangig abgeregelt
werden sollen, ist sowohl aus industriepolitischer als
auch aus klimaschutzpolitischer Sicht nicht zufrie-
denstellend. Im Gegensatz zu EEG-Anlagen dient die
industrielle KWK-Anlage neben der Strom- und Wär-
meerzeugung vor allen Dingen dazu, prozessbedingt
Abgase bzw. Abfälle entweder aus der Stahlproduk-
tion – Gichtgase – oder aus der chemischen Produk-
tion – Crackerabfälle – mit zu verbrennen.

Diese Prozesse dürfen nicht unterbrochen werden,
sondern müssen gestützt werden. Deshalb muss zu-
künftig sichergestellt werden, dass diese Anlagen
Priorisierung bekommen; denn die Wahrscheinlich-
keit, dass Stresssituationen im Umgang mit den Anla-
gen eintreten, wird immer größer.

Drittens. Wer einen stabilen nationalen Energie-
mix aus erneuerbaren und konventionellen Energie-
trägern haben will, muss immer mehr und offensi-
ver dazu beitragen, dass den Strukturen und
Systemen an keiner Stelle unnötige Kosten aufer-
legt werden. Im Gesetzentwurf sind Regelungen
enthalten, die diesem Anliegen aus unserer Sicht
entgegenstehen.

Gemeint ist zum einen die Einführung einer Ent-
schädigung für nicht erzeugten und nicht in das Netz
eingespeisten Strom. Zwar haben wir bisher keine
Mehrheit dafür bekommen können. Ich stelle es aber
noch einmal in den Raum und bitte Sie darum, darü-
ber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist.

Zum anderen steht diesem Anliegen die Ein-
führung einer Zahlung an Biogaseinspeiser für ver-
miedene Kosten im vorgelagerten Netz entgegen.
Diese Regelung ist grundsätzlich zu unterstützen.
Auch die Festlegung eines Pauschalwertes ist sinn-
voll, weil dadurch aufwendige Anrechnungs- bzw.
Bewertungsverfahren vermieden werden. Gleich-
wohl stimmt der Wirtschaftsausschuss darin überein,
dass der jetzt gefundene Pauschalwert den vorgela-
Ulrich Junghanns (Brandenburg)
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gerten Netzkosten nicht annähernd entspricht und
deshalb zu überlegen ist, ob man die Kosten in dieser
Höhe tragen will. Wir sind der Auffassung, dass die-
ser Wert halbiert werden muss.

Es gilt gemeinsam sicherzustellen, dass die Bezu-
schussung von Anlagen zur Nutzung von erneuerba-
ren Energien auf das unbedingt notwendige Maß be-
grenzt wird – dies insbesondere vor dem Hintergrund
marktentwicklungsgetriebener Preisentwicklung. 

Ich bitte Sie um Unterstützung der Ausschussemp-
fehlung, den Pauschalwert zu halbieren. – Vielen
Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Für Thüringen spricht Herr Minister Wucherpfennig.

Gerold Wucherpfennig (Thüringen): Herr Präsi-
dent! Meine Damen, meine Herren! Deutschland und
die Europäische Union haben sich ehrgeizige Klima-
schutzziele gesetzt. Um diese zu erreichen, müssen
auf vielen verschiedenen Gebieten Maßnahmen in
Angriff genommen und schnellstens realisiert wer-
den.

Ein Feld, auf dem wesentliche Fortschritte in Rich-
tung Klimaschutz erzielt werden können, ist die
Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien.

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem vorliegenden
Entwurf des EEG das Ziel, den Anteil erneuerbarer
Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020
auf 25 bis 30 % zu erhöhen und danach kontinuier-
lich weiter auszubauen.

Mit diesem Gesetzentwurf bleibt zwar die Grund-
struktur des bislang geltenden EEG erhalten. Im De-
tail erfolgen aber weitreichende Verbesserungen,
beispielsweise zum Ausbau der Stromerzeugung aus
Windenergie auf See.

Bei der Stromerzeugung aus Solarenergie kommt
es hingegen zu Verschlechterungen, die aus dem
Blickwinkel des Klimaschutzes nicht zielführend
sind.

Die vorgesehene deutliche Verschärfung der Ver-
gütungsdegression würde die deutsche Solarindus-
trie, die weltweit führend ist, vor große Probleme
stellen und dieser jungen aufstrebenden Branche die
Entwicklungsmöglichkeiten beschneiden. Auch könn-
ten Innovationspotenziale verspielt und wirtschaftli-
che Expansionsanstrengungen zunichtegemacht
werden. Letztendlich könnte die Solarstromtechnolo-
gie um Jahre zurückgeworfen werden, und die durch
sie möglichen CO2-Einsparungen würden meines Er-
achtens leichtfertig verschenkt. All das kann und
sollte nicht in unserem Interesse liegen.

Auch wenn angesichts des rasanten Kapazitätsaus-
baus und der damit einhergehenden Senkung der
Produktionskosten höhere Degressionssätze vertret-
bar erscheinen, sollten sie doch auf jeden Fall maß-
voll ausfallen, um den Herstellern Möglichkeiten zur
Anpassung zu geben. Eine zu schnelle Absenkung
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würde die Solarwirtschaft in der gegenwärtigen Auf-
bauphase stark beeinträchtigen.

Die Gefahr, dass Deutschland seine Technologie-
führerschaft in dieser Zukunftsbranche einbüßt, weil
notwendige Investitionen nicht mehr getätigt wer-
den, ist nicht von der Hand zu weisen. Die daraus re-
sultierende Schwächung des Solarmarkts träfe nicht
nur die Photovoltaikindustrie selbst, sondern insbe-
sondere die Handwerks- und Zulieferbetriebe.

Der Thüringer Vorschlag verzichtet deshalb auf
die im Gesetzentwurf vorgesehene Absenkung der
Einspeisevergütung für Solarstrom und begrenzt
den Degressionssatz im Jahr 2009 auf 7 %. Das ist
der Satz, den der Gesetzentwurf für das Jahr 2010
vorsieht.

Wir sind der Auffassung, dass der Solarwirtschaft
ausreichend Zeit gegeben werden muss, um durch
verstärkte Forschung und Entwicklung für die not-
wendigen Kostensenkungen zu sorgen; denn das
ehrgeizige Ziel ist es, innerhalb eines Jahrzehnts
beim Solarstrom die sogenannte Netzparität zu er-
reichen. Die Kosten für Solarstrom würden dann für
den Verbraucher in der gleichen Größenordnung lie-
gen wie die Kosten für konventionell erzeugten
Strom.

Der Thüringer Vorschlag verbessert die Chancen,
dieses Ziel zu erreichen. Deshalb bitte ich um Ihre
Unterstützung. – Vielen Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Jetzt bitte ich Frau Ministerin Gönner (Baden-
Württemberg) um das Wort.

Tanja Gönner (Baden-Württemberg): Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die
Vorredner haben es gesagt: Wir beraten heute im
ersten Durchgang über eine Vielzahl von Vorlagen,
die das Integrierte Energie- und Klimaschutzpro-
gramm der Bundesregierung teilweise umsetzen.
Nachdem wir im vergangenen Jahr Ziele festgelegt
haben, geht es jetzt darum, Nägel mit Köpfen zu ma-
chen.

Das heute in der ersten Runde vorliegende Paket
hat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, dem
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und dem Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz – einem neuen Instru-
ment – wichtige Inhalte.

Uns liegen umfangreiche Empfehlungsdrucksa-
chen vor. Das zeigt, dass die Länder das Paket zwar
als ein ambitioniertes Vorhaben betrachten, sich in
Details aber einiges anders wünschen. Es werden
viele Anregungen vorgetragen, die wir in die weite-
ren Beratungen im Bundestag einspeisen möchten.

Beim Integrierten Energie- und Klimaschutzpro-
gramm richtet sich das besondere Interesse Baden-
Württembergs auf das Gesetz zur Förderung Erneuer-
barer Energien im Wärmebereich. Die Gründe dafür
liegen auf der Hand: Baden-Württemberg hat im No-
vember des vergangenen Jahres mit breiter parla-
mentarischer Mehrheit ein entsprechendes Landes-
Ulrich Junghanns (Brandenburg)
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gesetz verabschiedet. Deswegen beobachten wir nun
genau, wie der Bund das Thema anpackt.

Einerseits geht es um die Frage des Vollzugs des
künftigen Wärmegesetzes. Ich würde mich freuen,
wenn die Anregungen der Länder, die sehr praxisori-
entierte Fragen aufwerfen, positiv aufgegriffen wür-
den; denn sie müssen es letztlich umsetzen.

Andererseits halte ich beim Wärmegesetz zwei we-
sentliche Ergänzungen für wichtig, damit es seinem
Anspruch, ein Klimaschutzgesetz zu sein, tatsächlich
gerecht werden kann.

Erstens. Der Gebäudebestand muss in den Rege-
lungsbereich einbezogen werden.

Zweitens. Die Förderprogramme des Bundes sollen
für den Gebäudebestand geöffnet werden, unabhän-
gig von einer gesetzlichen Nutzungspflicht.

Lassen Sie mich diese Forderungen begründen:
Wenn man das im Gesetzentwurf selbst festgelegte
Ziel erreichen will, den Anteil der erneuerbaren En-
ergien an der Wärmeversorgung von heute 6 auf
14 % im Jahr 2014 zu erhöhen, kommt man nicht da-
rum herum, den Gebäudebestand mit in die Pflicht
zu nehmen. Hier liegt das eigentliche CO2-Einspar-
potenzial. Der Gesetzentwurf blendet es schlichtweg
aus. Es bedarf im Übrigen auch nicht weiterer einge-
hender Prüfungen, weil die Zahlen auf dem Tisch lie-
gen und die Potenziale bekannt sind. 

Gleichzeitig – auch das muss deutlich hervorgeho-
ben werden – konnte durch die verstärkte Nutzung
der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren ge-
rade den in jenem Zeitraum überdurchschnittlich ge-
stiegenen Energiekosten entgegengewirkt werden.
Das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht viel zu wenig
beachtet wird. Wenn man weiß, dass in den vergan-
genen drei Jahren die Preise von Erdöl und Erdgas
um ca. 100 % gestiegen sind und dass man Anlagen
im Lebenszyklus bewerten muss, dann erkennt man,
welche Potenziale hier vorhanden sind. Deswegen
sind wir der Auffassung, dass die Einbeziehung des
Gebäudebestandes erfolgen sollte.

Ich werbe für den gemeinsamen Antrag der Länder
Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg und
verweise auf Ziffer 46 der Empfehlungsdrucksache.
Es wird empfohlen, die Bestandsgebäude in eine
bundesgesetzliche Regelung zu integrieren. Dazu
schlagen wir folgende Eckpunkte vor: 

Erstens. Es soll eine Pflicht zur Nutzung erneuer-
barer Energien in Höhe von 10 % geben.

Zweitens. Der Startzeitpunkt soll auf das Jahr 2010
festgelegt werden.

Drittens. Die Pflicht wird dann als relevant einge-
schätzt, wenn der Austausch der Heizungsanlage an-
steht. 

Die Vorteile einer Regelung direkt im Bundesge-
setz – ich spreche bewusst von den Vorteilen, weil
wir die Angewohnheit haben, immer nur von den
Nachteilen zu sprechen – liegen auf der Hand: In
Deutschland gibt es rund 17,3 Millionen Wohnge-
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bäude. 75 % davon sind vor dem Jahr 1978 errichtet
worden, d. h. vor Inkrafttreten der ersten wirksamen
Energieeinsparverordnung. Davor gab es keinerlei
Regelungen zur Nutzung des Potenzials erneuerba-
rer Energien. Das bedeutet wiederum, dass es ein rie-
siges CO2-Einsparpotenzial gibt. Pro Jahr müssen in
Deutschland ca. 600 000 Heizkessel ersetzt werden,
weil sie nicht mehr funktionieren oder den immis-
sionsschutzrechtlichen Bestimmungen nicht mehr ge-
nügen. Das ist ein idealer Anknüpfungspunkt, um
auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ein 10-%-
Anteil im Altbau ist ohne weiteres erreichbar.

Dabei stehen den Hauseigentümern alle Optionen
offen. Sie sollen prüfen, was für sie das Beste ist:
Solartherme oder Pelletheizung, Erdwärme oder der
Anschluss an ein Wärmenetz, um nur Beispiele zu
nennen. Wer schon früher in die energetische Sanie-
rung seines Gebäudes investiert hat, bekommt dies
angerechnet. Das Ganze eröffnet im Übrigen eine
hervorragende Perspektive für das heimische Hand-
werk. Klimaschutz- und Wirtschaftsinteressen sind
keine Gegensätze mehr, sondern Partner. Die Einspa-
rungen über die Lebenszeit von Anlagen sind bares
Geld, das dem Einzelnen hilft, die entsprechenden
Investitionen zu tätigen.

Ich will ausdrücklich klarstellen: Wir wollen, dass
die Regelung zum Gebäudebestand sozialverträglich
ausgestaltet wird. In unserem Antrag wird dieser
Punkt berücksichtigt. Dazu gehört der Zugang zu
Förderprogrammen im Sinne von „Fördern und For-
dern“; dazu gehören aber auch Härtefallklauseln,
auf die sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen
können müssen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin
fest davon überzeugt, dass es gelingen wird, für den
Gebäudebestand eine ausgewogene und dem An-
spruch an effektiven Klimaschutz gerecht werdende
Lösung zu finden. Allein in Baden-Württemberg gibt
es 2,3 Millionen Wohngebäude. Das baden-württem-
bergische Wärmegesetz ist das Resultat intensiver
Gespräche mit vielen Beteiligten, die uns in unserem
Vorhaben bestärkt haben. Ich bin mir sicher, dass
dies auf Bundesebene nicht anders sein wird. 

Ein zweiter Punkt! Der Gesetzentwurf sieht ein
Jahresbudget von bis zu 500 Millionen Euro für fi-
nanzielle Förderung vor. Das begrüßen wir aus-
drücklich; denn klar ist, dass entsprechende Förde-
rung erfolgen muss. Diese kommt dem Einsatz
innovativer Technologien und der freiwilligen Nut-
zung erneuerbarer Energien für Heizung und Warm-
wasser zugute. So weit, so gut.

Leider wird der gute Ansatz stark eingeengt. Alle
Gebäudeeigentümer, deren Einstieg in die Nutzung
erneuerbarer Energien nicht auf freiwilliger Basis,
sondern auf Grund einer gesetzlichen Pflicht erfolgt,
werden vom Förderprogramm ausgeschlossen. Wa-
rum eigentlich? Lassen wir doch alle Gebäudeeigen-
tümer am Marktanreizprogramm partizipieren –
egal, ob sie kraft gesetzlicher Pflicht oder aus persön-
lichem Engagement pro Klimaschutz aktiv werden;
wir brauchen beide. 
Tanja Gönner (Baden-Württemberg)
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Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Kombi-

nation von Förderung und Fordern mit dem Bundes-
haushaltsrecht vereinbar ist. Wenn der Gesetzgeber
einen entsprechenden politischen Willen hat, steht
dem nichts entgegen. Es gibt schon Beispiele: Haus-
eigentümer, die die gesetzlichen Standards der Ener-
gieeinsparverordnung einhalten müssen, können da-
für staatliche Förderprogramme nutzen. Sie sehen:
Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Deswe-
gen bitte ich Sie um Zustimmung auch zu Ziffer 29
der Empfehlungsdrucksache.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist
wichtig und notwendig, dass wir, die Mitglieder des
Bundesrates, mutig vorangehen, indem wir dem Bun-
destag einen Beschluss, der echten Diskussionsstoff
bietet, mitgeben. Mit dem Vollzug haben wir bereits
Erfahrungen gesammelt. Wir sollten allen zeigen: Wir
stehen zu diesem Klimaschutz- und Energieeinspar-
paket der Bundesregierung.

Ich habe es am Anfang gesagt – damit ende ich –:
Heute wird begonnen, Nägel mit Köpfen zu machen.
Wir sollten die Chance nutzen, an diesem wegwei-
senden Paket aktiv mitzuwirken. – Herzlichen Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Vielen Dank! 

Die Bundesregierung hat zwei Wortbeiträge ange-
meldet. Als Erstes bitte ich Herrn Parlamentarischen
Staatssekretär Schauerte (Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie), das Wort zu nehmen.

Hartmut Schauerte, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Zur Klimapolitik der Bundesregierung, insbesondere
zur CO2-Einsparung und zu erneuerbaren Energien,
gibt es keine Alternative. Das ist völlig unstreitig.

Die Klimapolitik muss aber auch bezahlbar blei-
ben. Dieser Punkt berührt gerade den Wirtschafts-
minister. Wir betrachten uns als Wächter der Bezahl-
barkeit des jetzt notwendigen Umbaus unserer
Energiewirtschaft. 

Ich möchte einige Bemerkungen zum Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz machen, weil wir hier ei-
nen besonders interessanten Ansatz zur Sicherung
der Bezahlbarkeit haben. Die Kraft-Wärme-Kopp-
lung spielt wegen ihrer hohen Energieeffizienz eine
wichtige Rolle und unterliegt daher besonderer Be-
obachtung. Das Bundeskabinett hat den Entwurf des
Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
am 5. Dezember 2007 beschlossen. Zentrale Inhalte
sind:

Die Förderung wird mit angepassten Fördersätzen
fortgeführt. Diese sind teilweise höher als bisher,
teilweise degressiv ausgestaltet; einige Vorhaben
werden erstmals gefördert.

Die Förderung wird auf Neu-, Ausbau und Moder-
nisierung von KWK-Anlagen ausgeweitet, und zwar
ohne Größenbeschränkung. Sie war bisher im Neu-
bau auf kleine KWK-Anlagen beschränkt.
(

(

Erstmalig kommt es zur Einbeziehung der KWK-
Eigenstromversorgung für das produzierende Ge-
werbe in die Förderung. Insoweit haben wir bisher
Potenzial nicht genutzt; hier werden neue Anreize
gesetzt.

Ferner wird erstmalig der Ausbau von Nah- und
Fernwärmenetzen im Rahmen des Umlageverfahrens
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes mit bis zu
150 Millionen Euro pro Jahr gefördert. Dieser Betrag
ist Teil der 750 Millionen Euro, die – gedeckelt – für
diese Zwecke der KWK zur Verfügung stehen. Wenn
der Finanzrahmen von 150 Millionen Euro nicht aus-
geschöpft wird, kann die Förderung der KWK-Anla-
gen entsprechend erweitert werden.

Ich habe bereits gesagt, dass die KWK-Umlage auf
750 Millionen Euro pro Jahr begrenzt wird.

Wir führen eine Zwischenprüfung des Gesetzes im
Jahr 2012 ein.

Wir fördern nur hocheffiziente KWK, d. h. wir wol-
len Anreize zu noch höherer Effizienz setzen.

Wir wollen einen Herkunftsnachweis für KWK-
Strom einführen, um höhere Transparenz und bes-
sere Unterscheidungsmöglichkeiten zuzulassen. 

Die Bundesregierung wirbt um Zustimmung zum
vorliegenden Gesetzentwurf. Insbesondere sollte der
Deckelungsbetrag von 750 Millionen Euro pro Jahr
ernst genommen werden.

Damit sind wir wieder bei der Kostenfrage. Bei al-
ler Notwendigkeit unseres modernen Energieansat-
zes und aller Begeisterung dafür müssen wir immer
die Frage im Fokus haben: Wie bleibt das bezahlbar?

Die Prozesse zur Gewinnung erneuerbarer Energie
tragen jedenfalls gegenwärtig nicht zur Senkung,
sondern tendenziell – ich will das jetzt nicht im Ein-
zelnen nachvollziehen – zu weiteren Steigerungen
der Kosten bei. Vergessen wir bitte nicht: Unsere
Bürgerinnen und Bürger haben mittlerweile Angst
vor der Nebenkostenrechnung, weil diese für sie un-
übersehbar und unkalkulierbar geworden ist. Wir se-
hen die Probleme mit den Energiekosten in der In-
dustrie. Bisher haben wir große Bereitschaft gezeigt,
die von der Industrie zu zahlenden Energiepreise zu
differenzieren. Wenn wir in der Debatte ehrlich mit-
einander umgehen, müssen wir feststellen, dass die
Industrie für den Strom deutlich geringere Beträge
zahlt als die privaten Haushaltungen. Im Grunde ha-
ben wir das Kostenthema verbreitert. Hier müssen
wir also Grenzen beachten. Ich sage nicht, dass sie
erreicht oder überschritten seien; aber wir müssen sie
beachten.

Die Effizienz – in diesem Zusammenhang ist die
KWK eine sehr bedeutsame Technologie – ist auf
zweifache Weise enorm wichtig. Erstens müssen wir
beim Einsatz von Primärenergie effizient sein, um
kostengünstig zu bleiben. Zweitens müssen wir beim
Verbrauch von Energie effizient sein. Diese beiden
Effizienzziele dürfen wir in der Klima- und Energie-
debatte bitte nicht aus dem Auge verlieren. Was die
Belastung angeht, so bewegen wir uns in Grenzbe-
reichen. Je nachdem, wie sehr wir die Geschwindig-
Tanja Gönner (Baden-Württemberg)
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keit erhöhen, kann es zu Grenzüberschreitungen
kommen.

Es ist für uns im Wirtschaftsministerium wichtig,
dass wir an einem intelligenten Energiemix festhal-
ten. In diesem Zusammenhang werden wir auch über
die Laufzeit von Kernkraftwerken miteinander zu re-
den haben. Dies gehört für den Wirtschaftsminister
ebenfalls in diese Betrachtung hinein. Ich weiß, dass
wir uns damit nicht auf einer harmonischen Linie be-
finden. Aber Sie werden mir Recht geben, dass wir
diese Ansätze beobachten müssen, wenn wir nicht
abheben und in eine Entwicklung hineinkommen
wollen, die am Ende von den Bürgern nicht mehr ak-
zeptiert werden kann. – Herzlichen Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit spricht Herr Parlamentarischer
Staatssekretär Müller.

Michael Müller, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit: Meine Damen und Herren! Zunächst bedanke
ich mich im Namen unseres Ministeriums für die
konstruktiven Beratungen. Sie wissen, dass wir an
eine Diskussion anknüpfen, die in der zweiten Hälfte
der 80er Jahre begonnen hatte und dazu führte, dass
unter der Regierung von Helmut K o h l  das bis
zum damaligen Zeitpunkt auf der Welt am weitesten
reichende CO2-Ziel aufgestellt wurde. Es betrug
25 %, beschränkte sich aber – das will ich fairerweise
hinzufügen – auf die alten Bundesländer. Man hat
dieses Ziel zwar nicht ganz erreicht, trotzdem aber
einen riesigen Schritt vorwärts gemacht.

Dies ist eine zentrale politische Aufgabe. Sicherlich
stimmen Sie mit mir darin überein, dass Politik vor al-
lem darin bestehen muss, möglichst frühzeitig Gefah-
ren und Risiken zu erkennen, aber auch Chancen zu
nutzen. Genau dies ist in wie kaum einer anderen
Frage hinsichtlich der ökologischen Herausforderun-
gen dieses Jahrhunderts erforderlich, wobei drei zen-
trale Probleme auf uns zukommen, die wir mit ge-
meinsamen Ansätzen lösen können. 

Das ist zum Ersten das Klimaproblem, zum Zwei-
ten die Verknappung und Verteuerung von Energie
und Rohstoffen – dies wird in Zukunft die zentrale
Frage sein; denn das Zeitalter billiger Rohstoffe ist
vorbei; man sollte sich da keinen Illusionen hingeben –
und zum Dritten eine Umkehr der weltweiten Dyna-
mik vom Norden zum Süden, wobei die Quantitäten
der Nutzung von Energie und Rohstoffen eine völlig
neue Qualität erreichen werden. Allein China hat im
Jahre 2005 so viel Nettostromerzeugungskapazität
neu installiert, wie in unserem Land insgesamt vor-
handen ist. 

Hier haben wir es mit Herausforderungen zu tun,
die die bisherige Form unseres Umgangs mit dem
Thema „Umwelt“ sprengen. Es bekommt eine ganz
neue Dimension. Ich verdeutliche dies anhand der
Klimaproblematik:
(

(

Den Berichten des Weltklimarates ist zu entneh-
men, dass sich in den letzten 650 000 Jahren – das
Klimageschehen innerhalb dieses Zeitraums kennen
wir inzwischen exakt – die Temperaturen in einer
gefestigten Bandbreite zwischen 10 Grad für die
Tiefstwerte und 16 1/2 Grad für das sogenannte Kli-
maoptimum entwickelt haben. Die Treibhausgaskon-
zentration, umgerechnet auf Kohlenstoff, betrug zwi-
schen 180 und 300 Teile auf 1 Million Teile Luft. Es
geht also um eine relativ kleine Menge. Aber wir
müssen uns darüber im Klaren sein, dass im letzten
Jahr eine Konzentration von 384 ppm gemessen
wurde. Die Konzentration von Kohlenstoff in der
Atmosphäre steigt derzeit um 2 ppm pro Jahr. 

Warum sage ich das? Wenn man allein dies hoch-
rechnet, ohne die Steigerungsraten zu berücksichti-
gen – vor zehn Jahren lag die Zuwachsrate erst bei
1,2 ppm pro Jahr –, werden wir in spätestens
30 Jahren 450 ppm erreicht haben, was eine Erwär-
mung um 2 Grad bedeutet. Die Zeit läuft uns also da-
von. Um es mit R o o s e v e l t  zu sagen: Wir hatten
noch nie so wenig Zeit, so viel zu tun wie bei der Kli-
maproblematik. – Die Erwärmung um 2 Grad kommt
also mit rasanter Geschwindigkeit auf uns zu.

Die Konsequenzen verdeutliche ich nur an einem
Thema, das zeigt, dass es elementar um den Frieden
auf der Erde geht. Eine Erwärmung um 2 Grad ge-
genüber 1990, die z. B. in Afrika mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mehr als 90 % gegen 2080 erwar-
tet wird, bedeutet für diesen geschundenen
Kontinent einen Ernteausfall in Höhe von 50 %. An-
gesichts einer Bevölkerung, die im Durchschnitt
26 Jahre alt ist, und eines Anteils unterernährter,
hungernder Menschen von 18 bis 20 % kann sich je-
der ausmalen, welche Konsequenzen dies für das
Weltgeschehen haben wird.

Aber man braucht gar nicht so weit zu gehen. Wir
können auch Deutschland als Beispiel nehmen. In
Deutschland ist die Erwärmung etwas höher als im
globalen Durchschnitt, wobei es regional deutliche
Unterschiede gibt. Baden-Württemberg und die Al-
penregion liegen bei 1,5 Grad. In der Deckschicht
der Nordsee wurde in den letzten 30 Jahren eine
Temperaturerhöhung von 1,7 Grad gemessen. Solche
gravierenden Zahlen muss man ernst nehmen, zumal
vor dem Hintergrund, dass das Klimasystem einen
„Bremsweg“ von 30 bis 40 Jahren hat. Mit anderen
Worten: Ein Teil der Zukunft steckt schon im System
und kann nicht mehr gestoppt werden.

Umso wichtiger ist es, heute zu handeln. Diese Si-
tuation – hier stimme ich Frau Gönner und anderen,
die davon gesprochen haben, ausdrücklich zu – muss
man vor allem als Chance begreifen und heute
– wenn es geht, früher als andere – die Infrastruktur
der Zukunft entwickeln, was vor allem die Verbes-
serung der Effizienz und den stärkeren Einsatz er-
neuerbarer Energien einschließt. Das ist kein Selbst-
zweck. Es ist sowohl ökologisch notwendig als auch
ökonomisch richtig.

Unser Ministerium ist zutiefst davon überzeugt,
dass die Zukunft der Weltwirtschaft vor allem davon
abhängt, wie intelligent und effizient mit Energien
Parl. Staatssekretär Hartmut Schauerte
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und Rohstoffen umgegangen wird. Wollen wir eine
Chance haben, den Industriestandort Deutschland zu
stärken, müssen wir in diesem Bereich unsere An-
strengungen verstärken. Das wird sich auszahlen.
Die entscheidende Frage, die sich an die Politik rich-
tet, ist, wie man den Umbau sozialverträglich organi-
siert. Wir sollten nicht mehr über das Ob, sondern
über das Wie reden. Das ist das Thema in der weite-
ren Debatte über das Klima- und Energieprogramm.

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zu den ange-
sprochenen Punkten machen! 

Im Hinblick auf den Antrag von Schleswig-Hol-
stein darf man nicht daran vorbeireden, dass die Bio-
kraftstoffquote von 10 % von der EU festgesetzt
wurde. Das ist, wenn ich dies noch ergänzen darf, am
8. März unter der deutschen Präsidentschaft gesche-
hen. Trotzdem ist Folgendes richtig: Wir müssen
rasch eine Nachhaltigkeitsverordnung durchsetzen
und über die technische Kompatibilität dieser Beimi-
schungen sprechen. Beides ist notwendig, und beides
werden wir auch tun. Ich verhehle nicht, dass wir uns
dann auch über die Nutzungskonkurrenzen unter-
halten müssen. Es darf nicht sein, dass die Auswei-
tung des Einsatzes von Biomasse zu Lasten des
Naturschutzes oder zu Lasten der Nahrungsmittel-
produktion geht. Aber dass über Biomasse ein we-
sentlicher Beitrag zur Energieversorgung erfolgen
muss, ist unbestreitbar. Diesen Weg werden wir ge-
hen.

Ich komme zum Antrag Brandenburgs. Wir werden
in nächster Zeit – wahrscheinlich im April – einen Be-
richt über Netzintegration und Netzstabilität auch im
Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren
Energien vorlegen. Sollten Sie die Absicht haben
– das glaube ich aber nicht –, das Einspeisemanage-
ment in Frage zu stellen, dann ist das nicht unser
Weg. Im Gegenteil, wir halten es für unverzichtbar,
um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen und zu Stabili-
tät beim Umbau zu kommen. 

Bei dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz geht
es nicht nur um den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, sondern generell um höhere Energieeffizienz.
Alle Untersuchungen zeigen, dass es Einsparpoten-
ziale von bis zu 80 % bei den Häusern im Bestand,
also bei den vor 1978 errichteten Häusern, gibt. Das
ist sozusagen ein ungehobener Schatz. Deshalb wird
es sicherlich nicht nur darum gehen, den Anteil der
erneuerbaren Energien auszubauen, sondern es muss
um eine Gesamtstrategie gehen. Eine solche werden
wir zügig verfolgen. 

Das bedeutet beispielsweise, dass nach der Vorstel-
lung des Bundes die heutige Energieeinsparverord-
nung zu 45 % übererfüllt wird. Auf Grund der zeitli-
chen Differenz bei der Beschlussfassung über Ihr
Gesetz, Frau Gönner, beziehen Sie sich noch auf die
alte Verordnung, während wir uns auf die neuen
Werte beziehen und deshalb zu einem deutlich höhe-
ren Wert kommen. Wir müssen im weiteren Verlauf
der Beratung über das Gesetz darüber reden, wie wir
eine Gesamtstrategie ermöglichen können. 
(

(

Ich will darauf hinweisen, dass der Bund eine fi-
nanzielle Förderung in Höhe von 500 Millionen
Euro vorsieht. Die des Landes Baden-Württemberg
liegt bei 3 Millionen Euro. Auch das ist ein erheb-
licher Unterschied. Wir gehen einen anderen För-
derweg. Wir wollen vor allem das Marktanreiz-
programm verstärken. Darüber müssen wir im
Einzelnen reden, aber unsere Position ist so vorgege-
ben, und ich halte sie nicht für falsch. 

Eine abschließende Bemerkung zum Erneuerbare-
Energien-Gesetz und zur Photovoltaik: Nach allen
Untersuchungen, die uns vorliegen, ist die Absen-
kung ökonomisch verkraftbar. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass wir es hier vor allem mit Unternehmen
zu tun haben, deren Gewinnlage sich in den letzten
Jahren wahrlich nicht negativ entwickelt hat, son-
dern eher explodiert ist. Wir halten die Absenkung
für akzeptabel. Sie entspricht der Grundlinie, die
auch die Vertreter der Länder immer befürwortet ha-
ben, wonach es keine Überforderung geben muss,
sondern ein wirtschaftlich vertretbares System. – Vie-
len Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer:
Je eine Erklärung zu Protokoll*) haben abgegeben
Minister Dr. von Boetticher (Schleswig-Holstein),
Ministerin Heister-Neumann (Niedersachsen) und
Staatsminister Mackenroth (Sachsen). 

Der guten Ordnung halber frage ich, ob es noch
Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zu dem nicht ganz einfachen
Abstimmungsverfahren. 

Ich beginne mit Punkt 26 a), dem Entschließungs-
antrag des Landes Schleswig-Holstein. 

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf: 

Ziffer 1! – Mehrheit. 

Ziffer 2! – Mehrheit. 

Ziffer 3! – Minderheit. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung: Wer ist für
die Annahme der Entschließung in der soeben geän-
derten Fassung? Bitte Handzeichen! – Das ist die
Mehrheit. 

Es ist so beschlossen. 

Weiter geht es mit Punkt 26 b). 

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich auf: 

Ziffer 1! – Mehrheit. 

Damit entfällt Ziffer 5. 

Ziffer 8! – Mehrheit. 

Damit entfällt Ziffer 9. 

*) Anlagen 6 bis 8
Parl. Staatssekretär Michael Müller



38  Bundesrat – 841. Sitzung – 15. Februar 2008 

(A C)

(B) D)
)
Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-

digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Das ist
die Mehrheit. 

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen. 

Wir kommen zu Punkt 26 c). 

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen sowie zwei Landesanträge vor. 

Zur Einzelabstimmung rufe ich auf: 

Ziffer 2! – Mehrheit. 

Ziffer 4! – Mehrheit. 

Ziffer 5! – Mehrheit. 

Ziffer 8! – Mehrheit. 

Ziffer 9! – Minderheit. 

Ziffer 10! – Minderheit. 

Ziffer 11! – Minderheit. 

Ziffer 12! – Mehrheit. 

Ziffer 13! – Minderheit. 

Ziffer 14! – Mehrheit. 

Ziffer 15! – Minderheit. 

Ziffer 19! – Minderheit. 

Ziffer 20! – Mehrheit. 

Ziffer 22! – Minderheit. 

Ziffer 23! – Mehrheit. 

Damit entfallen die Ziffern 24, 25 und 34. 

Ziffer 26! – Mehrheit. 

Damit entfällt Ziffer 27. 

Ziffer 29! – Mehrheit. 

Damit entfällt Ziffer 30. 

Ziffer 31! – Mehrheit. 

Damit entfallen die Ziffern 32 und 51. 

Ziffer 35! – Mehrheit. 

Ziffer 37! – Mehrheit. 

Ziffer 38! – Mehrheit. 

Ziffer 39! – Mehrheit. 

Ziffer 40! – Mehrheit. 

Ziffer 41! – Mehrheit. 

Ziffer 42! – Mehrheit. 

Ziffer 43! – Mehrheit. 

Ziffer 44! – Mehrheit. 

Ziffer 46! – Minderheit. 

Damit entfällt Ziffer 47. 

Nun der Antrag Hamburgs in Drucksache 9/2/08! –
Minderheit. 
(

(

Nun der rheinland-pfälzische Antrag in Druck-
sache 9/3/08! – Minderheit. 

Ziffer 48! – Mehrheit.

Ziffer 49! – Minderheit.

Ziffer 50! – Minderheit.

Ziffer 52! – Mehrheit.

Ziffer 55! – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Weiter mit Punkt 26 d)!

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen sowie zwei Landesanträge vor.

Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Ziffer 5! – Mehrheit.

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Minderheit.

Ziffer 10! – Minderheit.

Ziffer 11! – Minderheit.

Ziffer 13! – Mehrheit.

Ziffer 14! – Mehrheit.

Ziffer 15! – Mehrheit.

Ziffer 16! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 17.

Ziffer 20! – Minderheit.

Ziffer 21! – Mehrheit.

Ziffer 23! – Mehrheit.

Ziffer 24! – Mehrheit.

Ziffer 25! – Minderheit.

Ziffer 26! – Minderheit.

Jetzt kommen wir zum Antrag Thüringens in
Drucksache 10/3/08, dem Brandenburg beigetreten
ist. Wer stimmt zu? – Minderheit.

Nun der bayerische Antrag in Drucksache 10/2/08!
Wer ist dafür? – Minderheit.

Zurück zu den Ausschussempfehlungen:

Ziffer 28! – Mehrheit.

Ziffer 29! – Minderheit.

Ziffer 30! – Minderheit.

Ziffer 32! – Minderheit.
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
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Ziffer 34! – Mehrheit.

Ziffer 36! – Mehrheit.

Ziffer 38! – Minderheit.

Ziffer 39! – Mehrheit.

Ziffer 40! – Mehrheit.

Ziffer 43! – Minderheit.

Ziffer 46! – Mehrheit.

Ziffer 47! – Mehrheit.

Ziffer 55! – Mehrheit.

Ziffer 57! – Minderheit.

Ziffer 58! – Minderheit.

Ziffer 59! – Minderheit.

Ziffer 60! – Mehrheit.

Ziffer 61! – Mehrheit.

Ziffer 62! – Mehrheit.

Ziffer 63! – Minderheit.

Ziffer 64! – Mehrheit.

Ziffer 65! – Mehrheit.

Ziffer 66! – Mehrheit.

Ziffer 67! – Mehrheit.

Ziffer 68! – Minderheit.

Ziffer 69! – Mehrheit.

Ziffer 70! – Minderheit.

Ziffer 71! – Mehrheit.

Ziffer 74! – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Wir kommen zu Punkt 26 e).

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen sowie zwei Landesanträge vor.

Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Ziffer 11! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 12.
(

(

Ziffer 14! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 15.

Ziffer 16! – Mehrheit.

Ziffer 17! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 18.

Ziffer 19! – Mehrheit.

Ziffer 21! – Mehrheit.

Ziffer 23! – Mehrheit.

Nun zum Antrag des Landes Baden-Württemberg
in Drucksache 12/3/08! Wer stimmt diesem zu? –
Minderheit.

Ziffer 25! – Mehrheit.

Damit entfällt der Antrag des Freistaates Bayern.

Ziffer 28! – Mehrheit.

Nun zu Ziffer 31! Hier bitte zunächst Ihr Handzei-
chen für den Buchstaben a! – Mehrheit. 

Bitte Ihr Handzeichen für den Buchstaben b! –
Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Das ist
die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Wir kommen zu Punkt 26 g).

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Sachsen hat seinen Antrag zurückge-
zogen und gibt ihn zu Protokoll*).

Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 5! – Minderheit.

Ziffer 11! – Mehrheit.

Ziffer 13! – Minderheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Das ist
die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung nach
Maßgabe der soeben beschlossenen Änderungen zu-
gestimmt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 27 auf:

Entschließung des Bundesrates zur Verbesse-
rung von Maßnahmen gegen die Gefährdung
des Kindeswohls – Antrag der Länder Nieder-
sachsen und Thüringen – (Drucksache 904/07)

Eine Erklärung zu Protokoll**) gibt Herr Minister
Wiegard (Schleswig-Holstein) für Frau Ministerin
Dr. Trauernicht ab. – Gibt es Wortmeldungen? – Das
ist nicht der Fall.

*) Anlage 8
**) Anlage 9
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
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Wir kommen zur Abstimmung. Dazu liegen Ihnen

die Ausschussempfehlungen vor. Daraus rufe ich zur
Einzelabstimmung auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Wer dafür ist, die Entschließung nach Maßgabe der
soeben beschlossenen Änderungen zu fassen, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit.

Der Bundesrat hat eine Entschließung gefasst. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 28 auf:

Entschließung des Bundesrates zum Schutz
geistigen Eigentums gegenüber Drittstaaten
– Antrag des Freistaates Bayern – (Drucksache
34/08)

Gibt es Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu liegen Ihnen
die Ausschussempfehlungen vor. Daraus rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Wer der Entschließung nach Maßgabe der soeben
beschlossenen Änderungen zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat die Entschließung, wie so-
eben beschlossen, gefasst.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 29 auf:

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag von Lissa-
bon vom 13. Dezember 2007 (Drucksache 928/
07)

Dazu liegen Wortmeldungen vor. Ich bitte zunächst
Herrn Bundesminister Dr. Steinmeier (Auswärtiges
Amt).

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundesminister des
Auswärtigen: Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Heute vor genau einer Woche
hat das französische Parlament mit großer Mehrheit
den Vertrag von Lissabon ratifiziert. Das ist, wie ich
finde, ein bemerkenswertes Datum; denn vor zwei-
einhalb Jahren hat Frankreich in einem Referendum
die Zustimmung zu dem europäischen Verfassungs-
vertrag verweigert. Nun hat Frankreich – nach Un-
garn, Slowenien, Malta und Rumänien – dem neuen
Vertrag zugestimmt. Nichts symbolisiert augenfälli-
ger, was wir in den letzten Jahren miteinander – ich
sage bewusst: wir miteinander – hinbekommen ha-
ben. 

( V o r s i t z :  Amtierender Präsident Dr. Markus 
Söder)

Dass diese große Vertrauenskrise oder Sinnkrise in
Europa überwunden worden ist, dass die notwen-
digen Reformen jetzt auf den Weg kommen, dass
Europa wieder zukunftsfähig nach vorne blickt,
meine Damen und Herren, das ist unser aller Ver-
dienst. Es ist das Verdienst aller Mitgliedstaaten, die
(

(

in schwierigen Verhandlungen dazu beigetragen ha-
ben, dass man sich am Ende auf einen gemeinsamen
Kompromiss zubewegt hat. 

Das gilt auch innerstaatlich. Ich glaube, dass wir im
Ganzen während unserer Ratspräsidentschaft den
entscheidenden Impuls gegeben haben. Ich weiß,
dass das insgesamt ein langwieriger Prozess war. Die
Bundeskanzlerin auf der einen Seite und ich auf der
anderen Seite haben zahllose Gespräche mit unseren
jeweiligen Amtskollegen geführt, um mögliche Kom-
promisslinien auf dem Weg hin zum Ergebnis zu son-
dieren. 

Aber ich sage auch: Wir konnten während unserer
Ratspräsidentschaft deshalb mit so großem Nach-
druck auf der europäischen Ebene verhandeln, weil
wir immer deutlich gespürt haben: Wir sind uns der
Unterstützung des gesamten Bundestages und des
gesamten Bundesrates, also der Länder, gewiss. Ich
erinnere mich sehr wohl an die Entschließung vom
6. Juli letzten Jahres, in der Sie uns Ihre volle Unter-
stützung für die Regierungskonferenz zugesagt ha-
ben. Und ich erinnere mich an die Tagungen dieser
Regierungskonferenz im Juni und im Oktober, noch
gemeinsam mit Frau Kollegin Müller und Kollegen
Karl-Heinz Klär. Wir haben die deutschen Interessen
so gut wie möglich vertreten. Ich darf rückblickend
sagen: Es war eine sehr gute Kooperation. Ich be-
danke mich dafür.

Gemeinsam haben wir, wie das Ergebnis zeigt, viel
mehr erreicht, als selbst Optimisten vor Beginn unse-
rer Ratspräsidentschaft prognostiziert haben.

Wir haben auf den Begriff der Verfassung verzich-
ten müssen. Das bedauere ich wie viele hier im Saal.
Wichtiger ist am Ende aber, dass es uns gemeinsam
gelungen ist, die Substanz der Verfassung zu erhal-
ten. Der Reformvertrag stellt die Handlungsfähigkeit
der Europäischen Union auch im erweiterten EU-
Kreis sicher; das ist entscheidend. Wir können sagen,
es ist uns mit der Substanz, die wir in den Reformver-
trag von Lissabon hinübergerettet haben, gelungen,
die Europäische Union transparenter und demokra-
tischer zu machen.

Ich umreiße die wichtigsten Fortschritte aus mei-
ner Sicht in einigen Stichworten: Im Gesetzgebungs-
verfahren haben wir überwiegend die qualifizierte
Mehrheit. Wir haben den hauptamtlichen Präsiden-
ten des Europäischen Rates, wie wir es angestrebt
hatten. Wir haben einen gestärkten Hohen Vertreter
für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig
Vizepräsident der Kommission wird. Wir haben die
Verankerung des Klimaschutzes und vieler anderer
Gesetzgebungsbereiche im Primärrecht.

Ich weiß, viele hier haben kritisiert, dass es uns
nicht gelungen ist, die Grundrechtecharta im Re-
formvertrag unterzubringen. Auch das bedauere ich;
ich hätte sie gerne im Vertrag gesehen. Am Ende ist
wichtig, dass die Rechtsverbindlichkeit der Grund-
rechtecharta gesichert ist.

Mit Blick auf die Länderanliegen, wie sie hier und
in vielen Gesprächen miteinander vorgetragen wor-
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
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den sind, darf ich sagen, dass es im Zuge der Bera-
tungen gelungen ist, die Stärkung von Bundesrat
und Bundestag vor allem bei der Kontrolle des Sub-
sidiaritätsprinzips durch Einführung eines Früh-
warnmechanismus zu erreichen. Die verbesserte
Kompetenzabgrenzung – die sich manche noch bes-
ser gewünscht hätten – liegt im Interesse der Länder
ebenso wie die Stärkung des Ausschusses der Regio-
nen durch ein eigenes Klagerecht und die volle Ach-
tung der Identität der Mitgliedstaaten einschließlich
des Rechts auf regionale und kommunale Selbstver-
waltung. Das ist nicht wenig.

Die Symbole finden wir im Vertrag leider nicht.
Andererseits haben die Debatten und das
Drumherum während und nach unserer Ratspräsi-
dentschaft gezeigt, dass die Europaflagge und
B e e t h o v e n s  „Ode an die Freude“ den Europä-
ern so sehr ans Herz gewachsen sind, dass die Ver-
ankerung in der Verfassung offensichtlich nicht
entscheidend ist. Dennoch haben wir die Länderini-
tiative – angestoßen von Rheinland-Pfalz – gerne
aufgegriffen und erreicht, dass sich am Ende 15 euro-
päische Mitgliedstaaten unserer Erklärung ange-
schlossen haben. Wir haben gemeinsam signalisiert,
dass wir die Symbole auch in Zukunft verwenden. In-
sofern zeigt der Ländervorstoß, dass wir gemeinsam
auf der richtigen Linie lagen.

Im Ergebnis der Verbesserungen, die ich – auch
aus der Länderperspektive – vorgetragen habe, ha-
ben wir einigen Anlass, mit dem Stand zufrieden zu
sein. 

Nun kommt es darauf an, das Vertragswerk mit Le-
ben zu erfüllen. Bevor wir dazu kommen, ist uns die
Aufgabe gestellt, dass der Vertrag in allen 27 Mit-
gliedstaaten rechtzeitig ratifiziert wird, damit er am
1. Januar 2009 in Kraft treten kann. Fünf Mitglied-
staaten – ich habe sie genannt – haben das bereits
getan. Ich bin mir sicher, dass Deutschland so zügig
wie möglich folgt. Ich bedanke mich für die Fristver-
kürzung, so dass Sie das Ratifizierungsgesetz schon
heute zum ersten Mal im Bundesrat behandeln.

Begleitend dazu sind uns noch einige Hausaufga-
ben gestellt. Sie haben heute Morgen mit Staats-
minister G l o s e r  über die Bund-Länder-Vereinba-
rung gesprochen. Ich weiß, dass wir noch nicht bei-
einander sind, verspreche Ihnen aber, dass ich mich
bemühen werde, dass wir rasch eine einvernehmli-
che Lösung finden. Ich bitte darum, dass wir uns da-
bei gegenseitig nicht überfordern.

„Gemeinsam gelingt Europa“ – das war das Motto
unserer Ratspräsidentschaft. Es gilt auch für die
letzte noch vor uns liegende Wegstrecke. – Herzli-
chen Dank.

Amtierender Präsident Dr. Markus Söder: Vielen
Dank, Herr Bundesminister!

Jetzt spricht Minister Professor Reinhart (Baden-
Württemberg).
(

(

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (Baden-Württemberg):
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der
Bewertung des Lissabon-Vertrags sind sich Bund und
Länder wieder einmal völlig einig. Das ist Ausdruck
des Konsenses, der die deutsche Europapolitik trägt.

Herr Außenminister, ich bedanke mich dafür, dass
Sie das Miteinander von Bund und Ländern betont
haben. Wichtig ist, dass das jetzt auch innerstaatlich
im Auge behalten wird. Ihr Versprechen, dass dieses
Miteinander auch bei den noch offenen Fragen ge-
lingt, nehmen wir heute gerne mit. Ich habe an der
Besprechung heute Morgen teilgenommen.

Die Erfolge, die Sie in Bezug auf den Vertrag be-
tont haben, kann ich nur unterstreichen: die Hand-
lungsfähigkeit nach innen und nach außen; eine ver-
besserte Außenwirkung der EU durch einen
Präsidenten des Europäischen Rates und einen Ho-
hen Außenvertreter; mehr Demokratie, insbesondere
durch erweiterte Befugnisse des Europäischen Parla-
ments; die Stärkung der nationalen Parlamente und
der Rolle von Regionen und Kommunen.

Das ist insgesamt ein historischer Schritt. Es ist ein
moderner Vertrag, der sich zu einem starken Europa
bekennt, aber auch zu einer klaren Kompetenzab-
grenzung, zu Subsidiarität und zur Achtung der na-
tionalen Identität unter Einschluss der Regionen und
Kommunen.

Der Vertrag von Lissabon ist auch ein Kind der
Länder und des Bundesrates. Viele maßgebliche
Festlegungen zur Stärkung der Regionen und Kom-
munen gehen auf das Engagement des Bundesrats-
vertreters im Verfassungskonvent zurück. Ich möchte
hier den früheren baden-württembergischen Minis-
terpräsidenten Erwin T e u f e l  ausdrücklich erwäh-
nen. Ihm sind auch die Regelungen zur Kompetenz-
ordnung zu verdanken, die dem EU-Vertrag
nunmehr eine klare Struktur geben. Diese Erfolge im
Konvent haben unbeschadet – und im Übrigen unbe-
stritten – Eingang in den Vertrag von Lissabon gefun-
den.

Das angesprochene Fehlen der Symbole bedauern
wir außerordentlich, übrigens ebenso das Fehlen des
Gottesbezuges.

Zur neuen Vertragslage: Die Bundesregierung
kann jetzt beweisen, dass sie es mit dem Vertrag
ernst meint. Das heißt, dass sie nun auch selbst etwas
tun muss, damit der Vertrag seine volle Wirkung ent-
falten kann.

Der Bundesrat erwartet eine Anpassung seiner
innerstaatlichen Mitwirkungsrechte an die neue
Vertragslage. Dabei kann es nicht nur um eine tech-
nische Umsetzung der Festlegungen des Lissabon-
Vertrags gehen. Wir müssen uns fragen, wie eine
effektive Mitwirkung der Länder im Geiste Lissabons
gesichert wird. Die wirksame, inzwischen aber
15 Jahre alte Bund-Länder-Vereinbarung muss jetzt
substanziell weiterentwickelt werden.

Die Länder haben schon vor Monaten ihre Forde-
rungen auf den Tisch gelegt. Doch beim Bund geht
es bislang nur schleppend voran. Die ersten Gesprä-
Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier 
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che zwischen Bund und Ländern wurden heute Mor-
gen geführt; jetzt, wenige Stunden später, sind wir
bereits bei der ersten Lesung des Vertrags. Das war
nicht Geschäftsgrundlage, als wir der Verkürzung
der Frist für den ersten Durchgang zugestimmt ha-
ben. Ich appelliere daher dringend an die Bundes-
regierung, mit den Ländern im weiteren Ratifizie-
rungsprozess konstruktiv umzugehen. Wir werden
uns für den zweiten Durchgang nicht unter Zug-
zwang setzen lassen.

Deshalb ein ernstes Wort zu den Bund-Länder-Ver-
handlungen! Die Länder erwarten substanzielle Er-
gebnisse, insbesondere beim Vorhabensbegriff.
Auch zu anderen Fragen müssen noch Lösungen ge-
funden werden. Die Länder haben Vorschläge ein-
gebracht, sich aber auch offen für Alternativen ge-
zeigt. Einige unserer Forderungen sind übrigens
identisch mit denen des Bundestages. Bis heute hat
die Bundesregierung kein nachvollziehbares Argu-
ment gebracht, warum dem Bundesrat diese Rechte
nicht zugestanden werden können.

Schließlich bleibt das Begleitgesetz. Die Länder
möchten in diesem Gesetz eine Regelung zur Mitwir-
kung bei der Festlegung der Zahl der Mitglieder im
Ausschuss der Regionen verankern. Dazu liegt ein
Plenarantrag vor. Dies sollte auch für die Bundesre-
gierung ein nachvollziehbares Anliegen sein. Der
Ausschuss der Regionen ist ein Gremium, in das aus-
schließlich Vertreter der regionalen und kommunalen
Ebene entsandt werden.

Mein Appell an den Bundesaußenminister: Die
Bundesregierung hat eine Bringschuld, wenn wir das
von Ihnen zu Recht erwähnte gemeinsame Ziel errei-
chen wollen. Der europapolitische Konsens darf in-
nerstaatlich nicht in Frage gestellt werden.

Es gilt nach wie vor: Wir sind bereit, an dem sym-
bolträchtigen Datum 23. Mai, dem Tag, an dem 1949
der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verkündet
hat, die neue Grundordnung Europas zu ratifizieren.

Abschließend möchte ich A d e n a u e r  zitieren: 

Die Einheit Europas war ein Traum weniger. Sie
wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute
eine Notwendigkeit für alle.

Lassen Sie uns deshalb diesen wichtigen Schritt
beim Bau des Hauses Europa gemeinsam gehen!

Amtierender Präsident Dr. Markus Söder: Vielen
Dank! 

Staatsminister Hoff (Hessen).

Volker Hoff (Hessen): Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Ich kann nahtlos an
das anschließen, was Herr Kollege Professor Reinhart
vorgetragen hat. 

In den EU-Reformvertrag, der uns heute vorliegt,
wurden Verbesserungsvorschläge aufgenommen, die
während der politischen Diskussion im Zusammen-
hang mit den Volksabstimmungen in Frankreich und
den Niederlanden, aber auch in der europapoliti-
(

(

schen Debatte, die bei uns in Deutschland geführt
wurde, immer wieder geäußert worden waren. Ich
halte das für wichtig; denn die Politik ist in der
Pflicht, den Bürgerinnen und Bürgern glaubwürdig
zu zeigen, dass die Kritik und das Unverständnis
über manche Entwicklung in der Europäischen
Union ernst genommen werden. Mit dem EU-Re-
formvertrag richten wir Europa stärker an den Be-
dürfnissen der Bürger und der Regionen aus. Ich
denke, das ist ein Erfolg.

Bislang haben fünf Länder den Reformvertrag rati-
fiziert: Ungarn, Slowenien, Malta, Rumänien und
– vor wenigen Tagen – Frankreich. Es wird nur in ei-
nem Land – in Irland – eine Volksabstimmung geben.
Es besteht kein Zweifel, dass der Reformvertrag, wie
geplant, bis zu den Europawahlen im Jahr 2009 ratifi-
ziert ist und in Kraft treten wird. Die Zeit der Re-
flexion, die wir in Deutschland unglücklicherweise,
wie ich finde, mit „Denkpause“ übersetzt haben
– wobei mit einer Denkpause eigentlich niemandem
geholfen war –, ist vorbei, die Zeit zu handeln ist ge-
kommen.

Ich möchte unterstreichen, was Professor Reinhart
soeben angesprochen hat: Zeitgleich zu dem Ratifi-
zierungsverfahren verhandeln wir mit der Bundesre-
gierung in EU-Angelegenheiten. Ich erwarte, dass
uns die Bundesregierung hier entgegenkommt und
wir sozusagen im Geleitzug eine reibungslose Ratifi-
zierung erreichen. Diese Erwartung wird auch in
dem heute zur Beschlussfassung vorliegenden Ent-
wurf einer Stellungnahme deutlich. 

Ich bitte die Bundesregierung sehr nachdrücklich
– auch in Abweichung von manchen Erfahrungen,
die wir in den letzten Monaten gemacht haben –, den
Ländern in wichtigen Fragen entgegenzukommen.
Es geht um den Begriff des EU-Vorhabens, die
schwerpunktmäßige Betroffenheit von Länderkom-
petenzen, die maßgebliche Berücksichtigung von
Stellungnahmen des Bundesrates in bestimmten Be-
reichen, im Ergebnis um die Mitwirkung des Bun-
desrates bei Aufnahme von Beitrittsverhandlungen
und Vertragsänderungsverhandlungen sowie um
weitere Fragen der Zusammenarbeit zwischen der
Bundesregierung und den Ländern. Das sind unver-
zichtbare Elemente, die wir rasch, zumindest bis zum
zweiten Durchgang, geklärt haben müssen. Anderer-
seits wäre der reibungslose Ablauf gefährdet.

( V o r s i t z :  Amtierender Präsident 
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart)

All diese Punkte sind für uns wesentlich, um eine
vorausschauende und effiziente Europapolitik in un-
serem föderalen Staatswesen zu gewährleisten. Für
das Land Hessen nenne ich ausdrücklich das vom
Saarland und vom Freistaat Bayern eingebrachte
weitere Anliegen der Mitwirkung des Bundesrates
bei der Zusammensetzung des Ausschusses der
Regionen, bei Vertragsänderungen und bei Beitritts-
verhandlungen. Wir werden dies unterstützen.

Auch muss sich der Bundesrat zur Umsetzung des
Reformvertrages und damit des Begleitgesetzes mit
zahlreichen Punkten seiner Geschäftsordnung und
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (Baden-Württemberg)
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interner Verfahren befassen. Wir selbst haben an
dieser Stelle also Hausaufgaben zu erledigen. Der
Bundesrat muss die im Vertrag von Lissabon vorgese-
henen neuen Mitwirkungsmöglichkeiten konkretisie-
ren und seine Verfahren entsprechend anpassen, da-
mit er sie auch nutzen kann.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ver-
trag von Lissabon wird viele der Herausforderungen,
die sich der Union im 21. Jahrhundert stellen, seien
es Fragen der Globalisierung, des Klimawandels, der
Außen- und Sicherheitspolitik, des Verhältnisses von
Europa zu Russland oder des internationalen Terro-
rismus, besser bewältigen helfen. Gleichzeitig stellt
er die politischen Entscheidungsträger in den EU-
Mitgliedstaaten – hierzulande in der Bundesregie-
rung, im Bundestag und im Bundesrat – vor die Ver-
antwortung, die neuen Instrumente rasch und mög-
lichst einvernehmlich anwenden zu lernen und sie
dann entsprechend einzusetzen. Unter diesem As-
pekt ist der Vertrag von Lissabon auch ein Test für
den politischen Willen und die Fähigkeit der Euro-
päischen Union, als selbstbewusster Akteur globale
Verantwortung zu übernehmen und dadurch eine ge-
wisse Vorbildfunktion wahrzunehmen.

Ich bekräftige die Hoffnung, dass die anstehenden
Bund-Länder-Verhandlungen schnell und erfolg-
reich zum Ende gebracht werden können, und danke
Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang
Reinhart: Nächste Wortmeldung: Herr Staatsminis-
ter Söder (Bayern). 

Dr. Markus Söder (Bayern): Herr Präsident! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Als der Vertrag in Lissa-
bon verhandelt wurde, hatte ich als Vertreter der
Länder wenige Tage nach meiner Amtseinführung
die Gelegenheit, dabei zu sein.

Ich teile die Einschätzung, dass der Vertrag ein
großer Erfolg für Europa, aber auch ein Erfolg für
Deutschland ist. Wenn man an die Zeitachsen denkt
und an die Schwierigkeiten, die Europa zuvor hatte,
um zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen,
muss man das Ergebnis als großen Erfolg für uns alle
begreifen, den wir entsprechend würdigen sollten.
Letztlich gibt er uns die Möglichkeit, auf die globalen
Herausforderungen zu antworten. Nichts anderes ist
dieser Vertrag: unsere Antwort auf die Globalisie-
rung. Er enthält viele positive Regelungen.

Nachdem schon vieles angesprochen wurde, was
wichtig ist, möchte ich mich noch mit wenigen Punk-
ten beschäftigen. 

Der erste Punkt richtet sich an uns Länder selber.
Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie wir un-
sere künftigen Subsidiaritätsrechte nutzen. Eine
Achtwochenfrist klingt im ersten Moment gut. Aber
in acht Wochen Stellungnahmen zu fertigen, abzuge-
ben, unter uns zu koordinieren und mehrheitsfähig
zu machen, stellt uns vor Herausforderungen, denen
wir uns im Laufe dieses Jahres frühzeitig gemeinsam
stellen sollten. Uns nutzt die Subsidiaritätseinrede
(

(

relativ wenig, wenn wir sie nicht auch einmal an ent-
sprechender Stelle wuchtig einsetzen. Wir alle wis-
sen, dass die Kommission ihre Kompetenzen, seien
sie verfassungsmäßig verbrieft, gesetzlich normiert
oder einfach aus eigener Kraft, bei jeder Gelegenheit
gerne nutzen will.

Zweitens. Wir wollen die Ratifizierung, weil wir
von Deutschland aus ein Signal setzen wollen. Wenn
ich allerdings an den Geist der Gespräche denke, die
wir heute Morgen zwischen dem Bund und den Län-
dern geführt haben – es waren einige Kollegen da-
bei, Professor Dr. Reinhart hat das angesprochen –,
haben wir noch einiges nachzuarbeiten. Für uns Län-
der ist es wichtig, dass wir nicht in einen Status zu-
rückfallen, den wir in den letzten Jahren hatten. Es
wäre im Verhältnis, in der einvernehmlichen, gedeih-
lichen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern
ein Rückschritt, wenn sich die Haltung, die wir heute
Morgen vom ganzen Geist her gespürt haben, durch-
setzen würde. 

Dafür nur ein Beispiel: Professor Reinhart hat von
den EU-Vorhaben gesprochen. Wer die europäische
Gesetzgebung kennt, weiß, dass der Legislativakt
zwar der formaljuristisch wichtige, aber der letzte
Punkt einer europäischen Rechtsetzungsentwick-
lung ist. Bei Mitteilungen und beim Soft Law werden
die entscheidenden Pflöcke eingerammt. Wer daran
nicht beteiligt ist, wer dabei nicht mitreden kann,
wer keine eigenen Konzepte einbringen kann, hat
Probleme, gehört zu werden und am Ende mehrheits-
fähig zu sein. 

Es reicht bei der Vergemeinschaftung des Rechts
nicht aus – Lissabon bringt vor allen Dingen viele
neue Gemeinschaftsrechtsfragen –, nur Nein zu sa-
gen, sondern wir müssen uns im Mehrheitswettbe-
werb durchsetzen. Wir Deutsche merken doch derzeit,
wie schwierig das beispielsweise bei Klimafragen ist.
Wir stoßen Ziele an und stellen dann fest, dass uns das
eine oder andere als schwierige Herausforderung vor
die Füße fallen könnte. Wir müssen mehrheitsfähig
sein. Deswegen ist es wichtig, dass alle eingebunden
werden, die am Ende zustimmen müssen, auch wir. 

Das gilt auch bei dem Thema „Beitrittsverhand-
lungen“. Wir müssen am Ende einem Beitritt zustim-
men. Deshalb müssen wir natürlich schon beim Ein-
stieg in die Verhandlungen beteiligt werden. Ich
halte das für selbstverständlich. Das entspricht auch
der verfassungsmäßigen Struktur unseres Landes, ei-
nes föderalen Staates. 

Uns Ländern war wichtig, dass wir bei der Eröff-
nung neuer Verhandlungskapitel konsultiert wer-
den, dass man uns über die weitere Entwicklung in-
formiert. Dies ist mit Blick nicht nur auf die Türkei,
sondern auch auf viele andere Fragen – denken Sie
an Prozesse im Westbalkan – auf Dauer ein wichtiger
Punkt. 

Ich sage an die Adresse der Bundesregierung: Des-
wegen ist es wichtig, dass wir zu gemeinsamen Er-
gebnissen kommen. Natürlich sollten wir uns dabei
nicht überfordern. Wir sollten uns aber auch nicht
unterfordern, was unseren Anspruch an die Verfas-
Volker Hoff (Hessen)
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sungsmäßigkeit betrifft. Wir stellen nämlich fest, dass
einige der Vorschläge, die gemacht werden, an der
Grenze der Verfassung operieren. 

Dabei müssen wir auf eines aufpassen: Es kann
passieren, dass es Klagen aus unterschiedlichen Be-
reichen gibt – nicht aus diesem Raum. Deshalb sollte
alles, was wir tun, nicht nur im breiten Konsens, son-
dern hundertprozentig verfassungskonform abge-
schlossen werden. 

Ein letzter Satz, der mir noch wichtig ist, betrifft die
Zeit danach: Wir alle müssen gemeinsam daran ar-
beiten, dass Europa, das im Moment noch zu sehr ein
Projekt einer kulturell-ökonomischen, vielleicht auch
politischen Elite zu sein scheint, weitergeht. Wir ha-
ben in den letzten fünf bis zehn Jahren nur über In-
stitutionenlehre diskutiert. Dabei sind wir in der Tat
auch dank Ihres Einsatzes und dank des Einsatzes
der Bundeskanzlerin einen entscheidenden Schritt
vorangekommen. 

Die Voten in Frankreich und Holland waren letzt-
lich Ausdruck eines gewissen Misstrauens, eines Un-
behagens gegenüber einer scheinbaren Überbüro-
kratie. Wir alle wissen, dass die Begriffe nicht ganz
stimmen, aber wir spüren im Kontakt mit den Bür-
gern, dass es Unsicherheiten gibt. Wenn wir diese
abbauen wollen und wenn Europa ein Projekt nicht
nur einer kleinen Schicht, sondern aller Bürger sein
soll, dann müssen wir daran arbeiten, dass wir die
Wertvorstellungen, die uns wichtig sind, in einem
zweiten Schritt durchsetzen können. 

Also: Wir begrüßen den Vertrag. Wir danken der
Bundesregierung für die gute Verhandlungsführung,
die sie in Lissabon gezeigt hat. Das sind wichtige
Schritte. Darauf können wir stolz sein. 

Wir glauben, dass der Vertrag die richtige Antwort
auf die Globalisierung ist. 

Wir wünschen und hoffen allerdings, dass wir es in
den nächsten Wochen schaffen – die Länder haben
mit der Fristverkürzung übrigens bewusst ein Signal
in diesem Ratifizierungsprozess gesetzt; das muss
man schon sagen –, bei den Themen, die noch auf
dem Tisch liegen und die uns Länder beschweren
– ich sage das als überzeugter Föderalist –, zu Ergeb-
nissen zu kommen, so dass wir uns am Ende als
Deutsche gemeinsam stark und im besten Sinne eu-
ropäisch zeigen. – Vielen Dank.

Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang
Reinhart: Vielen Dank! 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Empfehlungen
der Ausschüsse und ein Mehr-Länder-Antrag vor.

Wir beginnen mit den Ausschussempfehlungen.
Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.
(

(

Wir kommen zu dem Mehr-Länder-Antrag in
Drucksache 928/2/07. Ich bitte um das Handzeichen. –
Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 12 der Ausschussempfehlun-
gen.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 32:

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung
des Jugendschutzgesetzes (Drucksache 3/08)

Minister Krautscheid (Nordrhein-Westfalen) hat
für Minister Laschet eine Erklärung zu Protokoll*)

abgegeben. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht
vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen und zwei Landesanträge vor.

Wir beginnen mit dem Antrag Baden-Württem-
bergs in Drucksache 3/2/08. Wer stimmt zu? – Min-
derheit.

Nun zu den Ausschussempfehlungen! Bitte das
Handzeichen für:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffern 2 und 4 gemeinsam! – Mehrheit.

Damit entfällt der Antrag Baden-Württembergs in
Drucksache 3/3/08.

Zurück zu den Ausschussempfehlungen:

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 5! – Minderheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf,
wie soeben festgelegt, Stellung genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 34:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Vor-
schriften zum begünstigten Flächenerwerb
nach § 3 Ausgleichsleistungsgesetz und der Flä-
chenerwerbsverordnung (Flächenerwerbsände-
rungsgesetz – FlErwÄndG) (Drucksache 5/08)

 Frau Ministerin Heister-Neumann (Niedersach-
sen) hat eine Erklärung zu Protokoll**) abgegeben. –
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Aus den Ausschuss-
empfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

*) Anlage 10
**) Anlage 11
Dr. Markus Söder (Bayern)
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Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 35:

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des
Verbots der Vereinbarung von Erfolgshono-
raren (Drucksache 6/08)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Daraus rufe ich zur Einzelabstimmung
auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Ziffer 5! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Minderheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 36:

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-An-
passungsgesetz) (Drucksache 8/08)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Ziffer 14! – Mehrheit.

Bitte das Handzeichen für alle noch nicht erledig-
ten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 51:

Weißbuch der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften: Gemeinsam für die Gesund-
heit – ein strategischer Ansatz der Europäi-
schen Union für 2008 – 2013 (Drucksache 803/
07)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Empfehlungen
der Ausschüsse vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich
auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 2.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Punkt 52:

Mitteilung der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften an das Europäische Parlament,
(

(

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss und den Ausschuss der Regionen:
Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahr-
hunderts

Mitteilung der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften an das Europäische Parlament,
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-
nen: Begleitdokument zu der Mitteilung „Ein
Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhun-
derts“ – Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse unter Einschluss von Sozialdienst-
leistungen: Europas neues Engagement
(Drucksache 865/07)

Minister Krautscheid (Nordrhein-Westfalen) und
Frau Staatsministerin Müller (BK) für Herrn Parla-
mentarischen Staatssekretär Schauerte (BMWi) ha-
ben je eine Erklärung zu Protokoll*) abgegeben.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Empfehlungen
der Ausschüsse vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich
auf:

Ziffer 17! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 18.

Ziffer 29! – Mehrheit.

Ziffer 68! – Mehrheit.

Ziffer 73! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 74.

Ziffer 95! – Minderheit.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit. 

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 54:

Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des
Rates über die Verwendung von Fluggastda-
tensätzen (PNR-Daten) zu Strafverfolgungs-
zwecken (Drucksache 826/07)

Minister Professor Dr. Reinhart (Baden-Württem-
berg) für Minister Professor Dr. Goll und Staatsminis-
terin Müller (BK) für Staatssekretär Dr. Beus (BMI)
haben je eine Erklärung zu Protokoll**) abgegeben.
– Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Empfehlungen
der Ausschüsse vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich
auf:

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Ziffer 12! – Mehrheit.

Ziffer 13! – Mehrheit.

Ziffer 14! – Minderheit.

*) Anlagen 12 und 13
**) Anlagen 14 und 15
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
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Ziffer 15! – Mehrheit.

Ziffer 17! – Mehrheit.

Ziffer 19! – Mehrheit.

Ziffer 20! – Minderheit.

Ziffer 24! – Minderheit.

Ziffer 25! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Das ist die
Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 55:

Mitteilung der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften an den Rat, das Europäische
Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-
nen: Ein europäischer Strategieplan für Ener-
gietechnologie (Set-Plan) „Der Weg zu einer
kohlenstoffemissionsarmen Zukunft“ (Drucksa-
che 864/07)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Empfehlungen
der Ausschüsse vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich
auf:

Ziffer 9! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 10.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 56:

Mitteilung der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften an den Rat und das Europäi-
sche Parlament: Vorbereitung auf den „GAP-
Gesundheitscheck“ (Drucksache 859/07)

Minister Professor Dr. Reinhart (Baden-Württem-
berg) hat für Minister Hauk eine Erklärung zu Pro-
tokoll*) abgegeben. – Wortmeldungen liegen nicht
vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Empfehlungen
der Ausschüsse sowie zwei Anträge des Saarlandes
vor.

Wir beginnen mit dem Landesantrag in Drucksache
859/2/07. Ich bitte um das Handzeichen. – Minder-
heit.

Wir fahren fort mit den Ausschussempfehlungen.
Ich rufe auf:

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 12! – Mehrheit.

*) Anlage 16
(

(

Wir kommen zu dem Landesantrag in Drucksache
859/3/07. Wer stimmt zu? – Minderheit.

Zurück zu den Ausschussempfehlungen! Ich rufe
auf:

Ziffer 18, zunächst ohne die geschweifte Klammer! –
Mehrheit.

Bitte das Handzeichen für die geschweifte Klam-
mer von Ziffer 18! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 57:

Verordnung über die Registrierung von Erlaub-
nissen zur Haltung von Tieren an wechselnden
Orten (Zirkusregisterverordnung – ZirkRegV)
(Drucksache 724/07)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen und ein Landesantrag vor.

Wir beginnen mit den Ausschussempfehlungen.
Ich rufe auf:

Ziffern 1 und 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Schließlich den Antrag Bayerns in Drucksache 724/
2/07! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung entspre-
chend zugestimmt.

Wir kommen zu Punkt 60:

Verordnung zur Änderung der Arzneimittel-
und Wirkstoffherstellungsverordnung (Druck-
sache 938/07)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich zur Ein-
zelabstimmung auf:

Ziffer 3! – Mehrheit.

Bitte das Handzeichen für die übrigen Ziffern der
Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung, wie so-
eben festgelegt, zugestimmt und eine Entschließung
gefasst.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 65:

Verordnung über die Gebühren und Auslagen
für Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrs-
verwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnge-
bührenverordnung – BEGebV) (Drucksache
942/07)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu liegt Ihnen ein
Antrag Bayerns vor. Wer ist dafür? – Mehrheit.
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
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Damit hat der Bundesrat der Verordnung, wie so-

eben beschlossen, zugestimmt.

Wir haben die umfangreiche Tagesordnung der
heutigen Sitzung abgewickelt.
(
Die nächste Sitzung des Bundesrates berufe ich ein

auf Freitag, den 14. März 2008, 9.30 Uhr.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 14.45 Uhr)
Beschlüsse im vereinfachten Verfahren (§ 35 GO BR)
D)
)

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemein-
schaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern

(Drucksache 929/07)

Ausschusszuweisung: EU – Wi

Beschluss: Kenntnisnahme

Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des
Rates über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung (2010)

(Drucksache 932/07)

Ausschusszuweisung: EU – AS – FJ – G – K – Wo

Beschluss: Kenntnisnahme

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über einen Verhaltenskodex in Bezug auf Computerreser-
vierungssysteme

(Drucksache 860/07)

Ausschusszuweisung: EU – R – Vk – Wi

Beschluss: Kenntnisnahme
(

Einhundertfünfundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Einfuhr-
liste – Anlage zum Außenwirtschaftsgesetz –

(Drucksache 44/08)

Ausschusszuweisung: Wi

Beschluss: Absehen von Stellungnahme

Einundachtzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung

(Drucksache 45/08)

Ausschusszuweisung: Wi

Beschluss: Absehen von Stellungnahme

Zweiundachtzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung

(Drucksache 46/08)

Ausschusszuweisung: Wi

Beschluss: Absehen von Stellungnahme
Feststellung gemäß § 34 GO BR

Einspruch gegen den Bericht über die 840. Sitzung
ist nicht eingelegt worden. Damit gilt der Bericht ge-
mäß § 34 GO BR als genehmigt.
Amtierender Präsident Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
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Anlage 1

Umdruck Nr. 1/2008

Zu den folgenden Punkten der Tagesordnung der
841. Sitzung des Bundesrates empfehlen die Aus-
schüsse dem Bundesrat:

I.

Den Gesetzen zuzustimmen:

Punkt 2
Fleischgesetz (Drucksache 49/08)

Punkt 4 a)
Erstes Gesetz zur Änderung des EG-Gentechnik-
Durchführungsgesetzes (Drucksache 51/08)

Punkt 5
Drittes Gesetz zur Änderung des Betriebsprä-
miendurchführungsgesetzes (Drucksache 53/08)

Punkt 17
Gesetz zur Änderung seeverkehrsrechtlicher, ver-
kehrsrechtlicher und anderer Vorschriften mit Be-
zug zum Seerecht (Drucksache 67/08, zu Druck-
sache 67/08)

Punkt 19
Gesetz zu dem Abkommen vom 26. Oktober 2004
über die Zusammenarbeit zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten ei-
nerseits und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft andererseits zur Bekämpfung von Betrug
und sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die
ihre finanziellen Interessen beeinträchtigen
(Drucksache 69/08)

II.

Zu den Gesetzen einen Antrag auf Anrufung des
Vermittlungsausschusses nicht zu stellen:

Punkt 7
Gesetz zur Änderung der Organisation des Bun-
desausgleichsamtes (Drucksache 55/08)

Punkt 8
Achtes Gesetz zur Änderung des Steuerbera-
tungsgesetzes (Drucksache 57/08)

Punkt 9
Gesetz zur Neuregelung des Grundstoffüberwa-
chungsrechts (Drucksache 58/08)

Punkt 11
Gesetz zur Änderung des Bundespolizeigesetzes
und anderer Gesetze (Drucksache 60/08)
(

(

Punkt 12
Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordne-
tenrechts (Drucksache 61/08)

Punkt 13
Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Bundes-
wahlgesetzes (Drucksache 63/08)

Punkt 15
Erstes Gesetz zur Änderung des Strahlenschutz-
vorsorgegesetzes (Drucksache 65/08)

Punkt 16
Viertes Gesetz zur Änderung des Fahrlehrerge-
setzes (Drucksache 66/08)

Punkt 18
Gesetz zur Vereinfachung und Anpassung statis-
tischer Rechtsvorschriften (Drucksache 68/08)

Punkt 20
Gesetz zu dem Abkommen vom 24. April 2007
zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und dem Schweizerischen Bundes-
rat über die Zusammenarbeit im Bereich der Si-
cherheit des Luftraums bei Bedrohungen durch
zivile Luftfahrzeuge (Drucksache 70/08)

III.

Den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 GG
beim Deutschen Bundestag einzubringen und gemäß
§ 33 GO BR einen Beauftragten zu bestellen:

Punkt 23
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bun-
desnotarordnung und anderer Gesetze (Drucksa-
che 930/07, Drucksache 930/1/07)

IV.

Zu den Gesetzentwürfen die in den zitierten Emp-
fehlungsdrucksachen wiedergegebenen Stellung-
nahmen abzugeben:

Punkt 26 f)
Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung des Messwe-
sens bei Strom und Gas für Wettbewerb (Druck-
sache 14/08, Drucksache 14/1/08)

Punkt 38
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einhei-
tengesetzes und des Eichgesetzes, zur Aufhebung
des Zeitgesetzes, zur Änderung der Einheiten-
verordnung und zur Änderung der Sommerzeit-
verordnung (Drucksache 13/08, Drucksache 13/1/
08)
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V.

Gegen die Gesetzentwürfe keine Einwendungen
zu erheben:

Punkt 30
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
InVeKoS-Daten-Gesetzes und des Direktzahlun-
gen-Verpflichtungengesetzes (Drucksache 1/08)

Punkt 31
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des
Hopfengesetzes (Drucksache 2/08)

Punkt 37
Entwurf eines Sechzehnten Gesetzes zur Ände-
rung des Wehrsoldgesetzes (16. WSGÄndG)
(Drucksache 11/08)

Punkt 39
Entwurf eines Gesetzes zu dem Fakultativproto-
koll vom 18. Dezember 2002 zum Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe (Drucksache 15/08)

Punkt 40
Entwurf eines Gesetzes zu der Entschließung vom
8. Juli 2005 zur Änderung des Übereinkommens
vom 26. Oktober 1979 über den physischen
Schutz von Kernmaterial (Drucksache 16/08)

Punkt 41
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom
22. November 2004 über das Europäische Korps
und die Rechtsstellung seines Hauptquartiers zwi-
schen der Französischen Republik, der Bundesre-
publik Deutschland, dem Königreich Belgien,
dem Königreich Spanien und dem Großherzog-
tum Luxemburg (Straßburger Vertrag) (Drucksa-
che 17/08)

Punkt 42
Entwurf eines Gesetzes zu dem Internationalen
Übereinkommen von 2001 über die Beschränkung
des Einsatzes schädlicher Bewuchsschutzsysteme
auf Schiffen (AFS-Gesetz) (Drucksache 18/08)

Punkt 43
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom
8. September 2006 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Trinidad und
Tobago über die Förderung und den gegenseiti-
gen Schutz von Kapitalanlagen (Drucksache 19/08)

Punkt 44
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom
1. August 2006 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Madagaskar über
die gegenseitige Förderung und den gegenseiti-
gen Schutz von Kapitalanlagen (Drucksache 20/08)

Punkt 45
Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom
8. November 2006 zwischen der Bundesrepublik
(
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Deutschland und der Republik Guinea über die
gegenseitige Förderung und den gegenseitigen
Schutz von Kapitalanlagen (Drucksache 21/08)

Punkt 46
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom
5. Februar 2007 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Königreich Bahrain über
die Förderung und den gegenseitigen Schutz von
Kapitalanlagen (Drucksache 22/08)

Punkt 47
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom
30. Mai 2007 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Sultanat Oman über die
Förderung und den gegenseitigen Schutz von
Kapitalanlagen (Drucksache 23/08)

VI.

Von den Vorlagen Kenntnis zu nehmen:

Punkt 48
Bericht der Bundesregierung über die gesetzliche
Rentenversicherung, insbesondere über die Ent-
wicklung der Einnahmen und Ausgaben, der
Nachhaltigkeitsrücklage sowie des jeweils erfor-
derlichen Beitragssatzes in den künftigen 15 Ka-
lenderjahren (Rentenversicherungsbericht 2007)
und Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenver-
sicherungsbericht 2007 (Drucksache 841/07)

Punkt 49
Bericht der Bundesregierung über den Stand von
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und
über das Unfall- und Berufskrankheitengesche-
hen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr
2006 (Drucksache 943/07)

VII.

Entlastung zu erteilen:

Punkt 50
Entlastung der Bundesregierung für das Haus-
haltsjahr 2006 – Vorlage der Haushalts- und Ver-
mögensrechnung des Bundes (Jahresrechnung
2006) (Drucksache 371/07, Drucksache 833/07)

VIII.

Zu der Vorlage die Stellungnahme abzugeben,
die in der zitierten Empfehlungsdrucksache wieder-
gegeben ist:

Punkt 53
Mitteilung der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften an das Europäische Parlament, den



 Bundesrat – 841. Sitzung – 15. Februar 2008 51*

(A C)

(B) D)
)
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und den Ausschuss der Regionen – Vor-
schlag für ein Lissabon-Programm der Gemein-
schaft 2008 bis 2010 (Drucksache 26/08,
Drucksache 26/1/08)

IX.

Den Vorlagen ohne Änderung zuzustimmen:

Punkt 58

Verordnung zur Durchführung der EG-Milchquo-
tenregelung (Milchquotenverordnung – Milch-
QuotV) (Drucksache 936/07)

Punkt 59

Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl
für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des
Gemeindefinanzreformgesetzes im Jahr 2008
(Drucksache 937/07)

Punkt 62

Einundzwanzigste Verordnung zur Änderung be-
täubungsmittelrechtlicher Vorschriften (Einund-
zwanzigste Betäubungsmittelrechts-Änderungs-
verordnung – 21. BtMÄndV) (Drucksache 48/08)

Punkt 63

Verordnung zur Änderung der Beschussverord-
nung (Drucksache 940/07)

Punkt 64

Verordnung zur Änderung der AZRG-Durchfüh-
rungsverordnung (Drucksache 941/07)

Punkt 66

Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Än-
derung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
über die Festlegung eines Musters für einen
Organspendeausweis (Zweite Organspendeaus-
weisänderungs-Verwaltungsvorschrift) (Druck-
sache 902/07)

X.

Der Verordnung zuzustimmen und die in der
Empfehlungsdrucksache unter Buchstabe B ange-
führte Entschließung zu fassen:

Punkt 61

Verordnung über die Anforderungen an Qualität
und Sicherheit der Entnahme von Geweben und
deren Übertragung nach dem Transplantations-
gesetz (TPG-Gewebeverordnung – TPG-GewV)
(Drucksache 939/07, Drucksache 939/1/07)
(

(

XI.

Entsprechend den Anregungen und Vorschlägen
zu beschließen:

Punkt 67
Benennung von Beauftragten des Bundesrates in
Beratungsgremien der Europäischen Union (Rats-
arbeitsgruppe „Rechtsinformatik“) (Drucksache
866/07, Drucksache 866/1/07)

Punkt 68
Vorschlag der Bundesministerin der Justiz für die
Ernennung von Bundesanwälten beim Bundesge-
richtshof (Drucksache 856/07)

XII.

Zu den Verfahren, die in der zitierten Drucksache
bezeichnet sind, von einer Äußerung und einem Bei-
tritt abzusehen:

Punkt 69
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
(Drucksache 43/08)

Anlage 2

Erklärung

von Minister Dr. Helmut Linssen
(Nordrhein-Westfalen)

zu Punkt 33 der Tagesordnung

Das Land Nordrhein-Westfalen bittet die Bundes-
regierung zu prüfen, ob die Erbschaftsteuerreform
unter dem Aspekt der Steuervereinfachung, der grö-
ßeren Rechtssicherheit für die Betroffenen, der
gleichmäßigeren Verschonung einzelner Vermögens-
arten sowie der Ausgewogenheit der Steuerbelas-
tung in den unterschiedlichen Steuerklassen noch
einmal grundlegend überarbeitet werden sollte.

Dabei sollten die Feststellungen des Nationalen
Normenkontrollrates zu dem mit dem Gesetzentwurf
verbundenen Bürokratieaufwand berücksichtigt wer-
den.

Regelungen zu Behaltensfristen dürfen den Fort-
bestand erworbener Unternehmen nicht gefährden.

Anlage 3

Erklärung

von Minister Ernst Pfister
(Baden-Württemberg)

zu Punkt 33 der Tagesordnung

Den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung für eine Erbschaftsteuerreform lehne ich aus
zwei Gründen ab:
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Erstens. Die Gesetzgebungskompetenz für die

Erbschaftsteuer sollte auf die Bundesländer übertra-
gen werden.

Zweitens. Der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung würde zahlreiche Verschlechterungen bringen.

Deutschland braucht dringend einen Steuerwett-
bewerb. Im Zuge der Föderalismusreform II sollten
deshalb die Bundesländer die Gesetzgebungskom-
petenz für diejenigen Steuern erhalten, deren Auf-
kommen ihnen bereits heute vollständig zufließt.
Die Gesetzgebung für die Erbschaftsteuer sollte auf
die Bundesländer übertragen werden. Nach Über-
gang der Gesetzgebungskompetenz könnte dann
z. B. in Baden-Württemberg die Erbschaftsteuer ab-
geschafft werden.

In der Schweiz oder in Spanien gibt es einen sol-
chen Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen bzw.
Regionen. Dort steht es den Gebietskörperschaften
frei, die Erbschaftsteuer zu erheben oder nicht. Es
gibt zahlreiche Staaten, die die Erbschaftsteuer kom-
plett abgeschafft haben, z. B. Portugal, Schweden,
Kanada, Australien, Ungarn oder die Slowakei. Ös-
terreich wird die Steuer ab August dieses Jahres
streichen, auch Frankreich plant die Abschaffung.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist aber
auch deshalb abzulehnen, weil er zahlreiche Ver-
schlechterungen bringt. Dies gilt vor allem für Unter-
nehmensnachfolger. Sie würden in vielen Fällen zu-
sätzlich belastet, weil der von der Bundesregierung
geplante Steuerabschlag von 85 % durch die künftig
viel höhere Unternehmensbewertung und den Weg-
fall der bisherigen Abschlagsbeträge überkompen-
siert würde.

Hinzu kommt, dass bestimmte Wirtschaftssekto-
ren besonders stark zusätzlich belastet würden. Dies
gilt vor allem für forschungsintensive Wirtschafts-
zweige, da die Bundesregierung plant, in den Unter-
nehmenswert die künftig möglichen Gewinne, also
eine rein virtuelle Größe, in die Besteuerung einzu-
beziehen.

Vorgesehen ist auch, Tochterunternehmen außer-
halb der EU von einer Begünstigung auszuschließen.
Außerdem soll die Immobilienwirtschaft künftig aus
jeder Begünstigung herausfallen. Diese Unterschei-
dungen zwischen gutem und schlechtem Betriebs-
vermögen führen zu einer Diskriminierung bestimm-
ter Unternehmen und Arbeitsplätze.

Die Pläne der Bundesregierung sind extrem büro-
kratisch. So soll der Unternehmensnachfolger den
Betrieb 15 Jahre lang praktisch ohne jede Möglich-
keit der Veränderung fortführen. Wird der Betrieb in
diesem Zeitraum veräußert, müsste stets, also unab-
hängig davon, wie lange das Unternehmen weiterge-
führt wurde, die gesamte Erbschaftsteuer nachen-
trichtet werden. Außerdem darf die Lohnsumme zehn
Jahre lang nicht unter 70 % fallen. Es ist nicht nach-
(

(

vollziehbar, wie das alles gemeldet und kontrolliert
werden soll.

Die Unternehmenswirklichkeit wird total ausge-
blendet; denn bei immer kürzer werdenden Innova-
tionszyklen und bei unvorhersehbaren Auftrags-
schwankungen könnte ein Unternehmen keine be-
trieblichen Anpassungen mehr vornehmen.

Zudem soll der bürokratische Aufwand bei der Be-
schaffung der Grundlagen für die Umsetzung der
steuerlichen Bestimmungen geradezu monströs er-
höht werden. In Baden-Württemberg träfe dies mit
ganzer Härte die bei den Kommunen angesiedelten
Gutachterausschüsse. Nach dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung müssten sie eine Fülle zusätzlicher
Daten allein zur steuerlichen Bewertung ermitteln,
und dies innerhalb kürzester Zeit bis zum 1. Januar
2009.

Bei vielen dieser mit erheblichem bürokratischen
Aufwand zu ermittelnden Daten ist nicht einmal er-
sichtlich, wieso sie für die beabsichtigte steuerliche
Bewertung erforderlich sein sollen. Und dann soll
zwingend eine zusätzliche bürokratische Ebene in
Form eines oder mehrerer Obergutachterausschüsse
eingeführt werden. Dies ist weder effizient noch er-
forderlich.

Als Fazit möchte ich festhalten: Der Gesetzentwurf
der Bundesregierung ist abzulehnen. Viele Bundes-
länder teilen im Grunde diese Auffassung, wenn man
die umfangreichen Nachbesserungsforderungen be-
trachtet, die jetzt in den Bundesrat eingebracht wer-
den. Es sollten zumindest die Unternehmensnachfol-
ger von der Erbschaftsteuer befreit werden, damit die
Arbeitsplätze durch Steuerbelastungen nicht gefähr-
det werden.

Voraussetzung für die Steuerbefreiung müsste
sein, dass die Unternehmensnachfolger den Betrieb
zehn Jahre lang fortführen. Pro Jahr der Betriebsfort-
führung würde dann die Erbschaftsteuer um 10 %
abgeschmolzen.

Ich bitte um Ihre Unterstützung für dieses Ab-
schmelzmodell ebenso wie für eine entschiedene
Entbürokratisierung der vorgesehenen Regelungen.

Anlage 4

Erklärung

von Staatsministerin Dr. Beate Merk
(Bayern)

zu Punkt 70 a) und b) der Tagesordnung

Arbeitsgruppen stehen manchmal in dem Ruf, nur
„Papier zu produzieren“ und wenig zu bewegen. Sol-
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che Vorurteile vor Augen, freue ich mich umso mehr,
heute zwei Gesetzentwürfe vorlegen zu können, die
das Ergebnis intensiver und konstruktiver Zusam-
menarbeit in der Arbeitsgruppe „Aufgabenüber-
tragung auf Notare“ sind. Mein besonderer Dank gilt
dabei besonders den Ländern, die eigene Themen-
komplexe zu den Gesetzentwürfen beigesteuert
haben: In diesem Sinne danke ich den Ländern
Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt für ihre wertvollen Beiträge.

Wenn die Länder an einem Strang ziehen, kön-
nen sie auch gegen Widerstände vieles erreichen.
Bei diesem Projekt wird dies umso deutlicher; denn
als Kernstück dieser Reform wollen wir eine Öff-
nungsklausel in das Bundesrecht einfügen. Dadurch
soll es den Ländern möglich werden, künftig selbst
zu entscheiden, ob sie die Aufgaben der Nachlass-
gerichte erster Instanz auf die Notare übertragen
möchten. Damit kann den unterschiedlichen Ver-
hältnissen im föderalen System Rechnung getragen
werden. Wir in Bayern verfügen über ein besonders
leistungsfähiges Notariat, dessen Qualität von den
Bürgerinnen und Bürgern weithin anerkannt ist. Da-
her begrüßen wir sehr die Möglichkeit, die Notare
mit zusätzlichen anspruchsvollen Aufgaben zu be-
trauen.

Mit den heute vorgelegten Gesetzentwürfen be-
steht kein Zwang oder Automatismus zur Aufgaben-
übertragung. Um immer wieder auftretenden Miss-
verständnissen vorzubeugen, ist mir der Hinweis
wichtig, dass es mit diesen Gesetzentwürfen nur um
zusätzliche Handlungsspielräume für die Länder,
nicht jedoch um die unmittelbare Übertragung von
Kernaufgaben geht.

Nach intensiver Prüfung hat die eingangs er-
wähnte Arbeitsgruppe die Notare für gut geeignet
gehalten, die Aufgaben der Nachlassgerichte erster
Instanz zu übernehmen. Die entscheidenden Argu-
mente möchte ich kurz erwähnen: Das Erbrecht ist
ein Kernelement notarieller Tätigkeit, Notare sind
hier besonders kompetent. Wir sollten daher die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Notare zur
zentralen Anlaufstelle in allen Erbschaftsangelegen-
heiten werden können. Die Notare sind auch beson-
ders gut – und zwar noch besser als die Amtsgerichte –
„in der Fläche“ vertreten. Für die meisten Rechtsu-
chenden werden in Nachlasssachen die Wege zum
Notar kürzer sein als die Wege zum Amtsgericht.
Dieser Vorteil wirkt sich besonders stark in größeren
Flächenländern aus.

Angesichts dieser Argumente liegt es nahe, dass
sich die Justiz Gedanken darüber macht, Aufgaben
der Gerichte auf staatsnahe Dritte zu übertragen. In
Zeiten steigender Verfahrenszahlen und zunehmen-
der Kostenlast ist es legitim, an strukturelle Verän-
(
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derungen zu denken. Die Beschränkung der Justiz
auf ihre Kernaufgaben wird zwar niemals vollständig
gelingen. Wir können aber gerade dort einen wich-
tigen Beitrag zur Erreichung dieses Zieles leisten, wo
dies für die Bürgerinnen und Bürger mit keinen
unzumutbaren Belastungen verbunden ist und sie so-
gar manche Vorteile von einer solchen Reform hät-
ten.

Die Einwände, denen sich das Projekt einer Auf-
gabenübertragung seit Jahren ausgesetzt sieht, sind
mir bekannt. Natürlich leisten die Nachlassgerichte
anerkannt gute und kostendeckende Arbeit. Nie-
mand könnte behaupten, in diesem Bereich laufe
etwas schlecht oder falsch. Das Funktionieren eines
Systems kann aber kein echtes Gegenargument sein,
wenn eine Beschränkung der Justiz auf ihre Kernauf-
gaben aus strukturellen Gründen in Betracht kommt
und auch in sinnvoller Weise verwirklicht werden
kann.

Immer wieder ist zu hören, dass eine spätere lan-
desrechtliche Übertragung auf die Notare für die
Bürgerinnen und Bürger wegen der Mehrwertsteuer-
belastung notarieller Tätigkeit teurer würde. Dies
trifft zu. Damit korrespondiert aber auch ein Mehr-
nutzen. Die Stichworte „Ortsnähe der Notare“ und
„vom Testament bis zum Erbschein alles aus einer
Hand“ habe ich bereits erwähnt. Warum sollen nicht
die Länder selbst die hier erforderliche Abwägung in
eigener Verantwortung treffen können?

Ein Wort noch zum Gegenargument möglicher un-
terschiedlicher Zuständigkeiten in den Ländern: Dies
ist eine zwangsläufige Folge im föderalen Staat und
damit kein überzeugendes Argument. Auch bei einer
verwirklichten Aufgabenübertragung hält das Gesetz
Mechanismen bereit, die eine klare Bestimmung des
zuständigen Notars oder Gerichts ermöglichen. Dies
gilt im Übrigen auch für das Problem der möglichen
Befangenheit von Notaren wegen vormaliger Befas-
sung, etwa im Zusammenhang mit einer Testaments-
errichtung.

Warum halten wir auch eine begleitende Ände-
rung des Grundgesetzes für geboten? In der vorbe-
reitenden Arbeitsgruppe bestand Einvernehmen da-
rüber, dass der Funktionsvorbehalt (Art. 33 Abs. 4
GG) eine jedenfalls klarstellende Verfassungsände-
rung als angeraten erscheinen lässt. Es ist durchaus
vertretbar, dies anders zu sehen. Mir ist es aber
besonders wichtig, diese Reform „auf sichere Füße
stellen“ zu können. Sicherheit in diesem Sinne errei-
chen wir nur durch eine Änderung des Grundgeset-
zes.

Ich bitte Sie, das Gesetzgebungsverfahren auch
weiterhin konstruktiv zu begleiten und die heute vor-
gestellten Gesetzentwürfe zu unterstützen.
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Anlage 5

Erklärung

von Ministerin Elisabeth Heister-Neumann
(Niedersachsen)

zu Punkt 70 a) und b) der Tagesordnung

Ziel der Bundesratsinitiative von Bayern, Berlin,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist die
langfristige Stärkung der Justiz in ihrer Kernkompe-
tenz, der spruchrichterlichen Tätigkeit.

Es war und ist in diesem Zusammenhang auch
grundsätzlich zu überlegen, welche über die Recht-
sprechung hinausgehenden, von der Justiz derzeit
wahrgenommenen Aufgaben verlagert werden kön-
nen. Für eine Übertragung von Aufgaben auf andere
Institutionen kommen insbesondere Bereiche aus der
freiwilligen Gerichtsbarkeit in Betracht. Wie die Be-
zeichnung „freiwillige Gerichtsbarkeit“ schon be-
sagt, ist hier nicht zwingend eine Entscheidung
durch einen Richter vonnöten. Und es gibt eine Be-
rufsgruppe, die für die Übernahme von Aufgaben aus
der freiwilligen Gerichtsbarkeit besonders geeignet
und auch bereit ist: die Notare.

Notare sind Träger eines öffentlichen Amtes und
üben eine hoheitliche Funktion aus. Sie sind darüber
hinaus bereits mit Aufgaben in der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit befasst und deshalb mit der Materie
vertraut. Dies gilt auch und gerade für das Nachlass-
recht: Notare beurkunden seit langem Testamente
und Erbverträge. Ebenso wie die Gerichte nehmen
sie Erbscheinsanträge auf und sind für die Abnahme
der in diesem Zusammenhang abzugebenden eides-
stattlichen Versicherungen zuständig.

Aber auch in anderen Gebieten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit gibt es Möglichkeiten für eine Auf-
gabenübertragung. So müssen Einsichtnahmen ins
Grundbuch nicht zwingend im Grundbuchamt des
Amtsgerichts erfolgen. Die Teilnahme der Notare
am automatisierten Abrufverfahren macht dies
vielmehr auch unmittelbar in den Notariaten mög-
lich.

Die Übertragung von Aufgaben aus der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit auf Notare bietet gewichtige
Vorteile: Die hohe Qualität der Rechtsprechung
bleibt gewährleistet und wird gestärkt durch die
langfristige Freisetzung personeller Ressourcen im
Nachlassbereich. Der Rechtsuchende erhält zugleich
ein ortsnahes, umfassendes und kompetentes nota-
rielles Angebot.

Der unter maßgeblicher Beteiligung von Bayern
erarbeitete Gesetzentwurf zur Änderung des Grund-
gesetzes schafft die verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine Aufgabenübertragung im Nach-
lassbereich auf Notare. In einem neuen Artikel 98a
Grundgesetz wird dazu die mögliche Übertragung
(
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von Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtbarkeit
auf Notare durch Gesetz verankert.

In den nun folgenden Ausschussberatungen bitte
ich um Ihre Unterstützung für den vorgestellten Ent-
wurf.

Anlage 6

Erklärung

von Minister Dr. Christian von Boetticher
(Schleswig-Holstein)

zu Punkt 26 c) der Tagesordnung

Schleswig-Holstein stimmt der Empfehlung unter
Ziffer 29 der Empfehlungsdrucksache 9/1/08 mit der
Einschränkung zu, dass von der Bundesregierung er-
wartet wird, dass die unter § 15 Abs. 1 EEWärmeG
– sofern die in Ziffer 29 vorgesehene Streichung im
Bundesrat eine Mehrheit findet – dann bestehende
Möglichkeit der Förderung des Bundes auch auf
Grund anderer gesetzlicher Verpflichtungen wieder
entfällt, wenn die bundesrechtliche Regelung zur
Einbeziehung des Gebäudebestands in das
EEWärmeG erfolgt.

Dies ist aus der Sicht Schleswig-Holsteins erfor-
derlich, damit keine Ungleichbehandlung bei der
Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand
erfolgt und durch die Länder keine uneinheitliche
Entwicklung im Wohnungsmarkt unterstützt wird.

Anlage 7

Erklärung

von Ministerin Elisabeth Heister-Neumann
(Niedersachsen)

zu Punkt 26 a) der Tagesordnung

Niedersachsen unterstützt das Ansinnen der Bun-
desregierung, die energie- und klimapolitischen
Ziele zur Minderung des Treibhauseffektes auch im
Hinblick auf den Ausbau und den Einsatz von Bio-
kraftstoffen zu erreichen. Darüber hinaus stimmt
Niedersachsen dem Entschließungsantrag aus
Schleswig-Holstein zu.

Auf Grund der aktuellen Diskussionen auf natio-
naler und europäischer Ebene über die Wirkung des
Einsatzes von Biokraftstoffen als Beitrag zur CO2-
Minderung könnte es jedoch erforderlich werden,
dass die Biokraftstoffpolitik einer Neubewertung un-
terzogen werden muss.
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Anlage 8

Erklärung

von Staatsminister Geert Mackenroth
(Sachsen)

zu Punkt 26 g) der Tagesordnung

Für den Freistaat Sachsen gebe ich folgenden Antrag zu Protokoll:

Bundesrat Drucksache 24/2/08

12.02.08

Antrag
des Freistaates Sachsen

Verordnung zur Änderung der Gasnetzzugangsverordnung, der Gasnetzentgeltverordnung und der Anreizre-
gulierungsverordnung

Punkt 26 g) der 841. Sitzung des Bundesrats am 15. Februar 2008 

Ziffer 13 der Empfehlungsdrucksache 24/1/08 ist wie folgt zu fassen:

13. Zu Artikel 3 Nr. 2 – neu –, Nr. 3 – neu – (§ 24 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 Satz 2a – neu –; § 34 Abs. 3a ARegV)

Artikel 3 ist wie folgt zu ändern:

a) Dem bisherigen Änderungsbefehl ist die Nummer „1.“ voranzustellen.

b) Folgende Nummern sind anzufügen: 

„2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden nach der Angabe ,45 Prozent‘ die Wörter ,für Elektrizitätsverteilernetze
und 20 Prozent für Gasverteilernetze‘ eingefügt.

b) In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

,Für die erste Regulierungsperiode kann ein Gasnetzbetreiber, der sich bereits für das vereinfachte
Verfahren entschieden hat, bis 31. März 2008 wieder ins normale Verfahren wechseln, soweit er
nachweist, dass für sein Netz der Anteil nicht beeinflussbarer Kosten 20 Prozent übersteigt.‘

„3. § 34 Abs. 3a ist zu streichen.“

Begründung:

Auf Grund der unterschiedlichen Kostenwälzungssysteme bestehen bei Elektrizitäts-
verteilernetzen ungleich höhere Kosten für vorgelagerte Netzebenen als im Gasbe-
reich. Darüber hinaus gibt es bei Elektrizitätsverteilernetzen systemimmanent stär-
kere Belastungen durch die Einbindung von EEG- bzw. KWK-Anlagen, die einen
höheren Anteil an nicht beeinflussbaren Kosten zur Folge haben. Im Hinblick auf
eine Gleichbehandlung der beiden Energieformen müssen entweder die Kosten je-
weils netzscharf ermittelt und allein diese für weitere Berechnungen zu Grunde ge-
legt werden. Oder alternativ muss für Gasverteilernetze eine niedrigere Prozentzahl
der ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten. Dies hat der
Verordnungsgeber über § 34 Abs. 3a ARegV regeln wollen, diese Regelung führt je-
doch zu der o. g. Besserstellung, die im Verfahren nicht beabsichtigt war und zu er-
heblichen Verzerrungen führen würde. Darüber hinaus ist sie als Übergangsrege-
lung nicht geeignet, die Unterschiede dauerhaft abzubilden.

Die Änderung ist notwendig, um den damals beabsichtigten Willen des Verord-
nungsgebers richtig umzusetzen und im vereinfachten Verfahren die tatsächlichen
Unterschiede zwischen Elektrizitäts- und Gasverteilernetzen in Bezug auf die antei-
lige Höhe der nicht beeinflussbaren Kostenanteile sachgerecht abzubilden.

Bei einer Absenkung des Anteils nicht beeinflussbarer Kosten von 45 % auf 20 % für
Gasnetzbetreiber in § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV kann es ganz vereinzelt dazu kom-
men, dass ein Gasnetzbetreiber sich nicht für das vereinfachte Verfahren entschie-
den hätte. Diesem wird die Möglichkeit eingeräumt, diese Entscheidung zu korrigie-
ren.
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Anlage 9

Erklärung

von Minister Rainer Wiegard
(Schleswig-Holstein)

zu Punkt 27 der Tagesordnung

Für Frau Ministerin Dr. Gitta Trauernicht gebe ich
folgende Erklärung zu Protokoll:

Schon mehrmals haben die Länder mit Bundes-
ratsinitiativen ein bundeseinheitliches System zur
umfassenden Nutzung der Früherkennungsunter-
suchungen gefordert. Mit den Initiativen verbunden
war auch die Überarbeitung der Kinder-Richtlinien
mit Blick auf Ausweitung und Qualifizierung der
Früherkennungsuntersuchungen. Es sollten insbe-
sondere eine Untersuchungslücke im Alter von drei
Jahren geschlossen und – fast noch wichtiger – die
Aufnahme von Kriterien hinsichtlich Vernachlässi-
gung und Misshandlung von Kindern erreicht wer-
den.

Mit all diesen Vorstößen sind wir auf Bundesebene
bisher nicht weitergekommen.

In ihrer Antwort auf die Bundesratsinitiativen hat
die Bundesregierung die Verankerung einer Unter-
suchungspflicht im SGB V aus verfassungsrechtli-
chen und grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt.
Ferner hat sie den Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zu den Kinder-Richtlinien zunächst
akzeptiert. Der Ausschuss sah auf Grund derzeit feh-
lender erprobter und wirksamer Erfassungsmethoden
zur Früherkennung und Vermeidung von Kindes-
misshandlungen im Rahmen der Kinderuntersuchun-
gen keine Notwendigkeit, entsprechende Regelun-
gen in die Kinder-Richtlinien aufzunehmen.

Umso mehr freue ich mich, dass auf der Konferenz
der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanz-
lerin im Dezember 2007 auch dieses wichtige Thema
angesprochen und die alten Forderungen der Länder
bekräftigt wurden. Mittlerweile erklärt sich auch der
Gemeinsame Bundesausschuss bereit, die inhalt-
liche Überarbeitung der Kinder-Richtlinien doch als
prioritäres Thema im ersten Halbjahr 2008 zu beraten
und in Teilschritten umzusetzen. Er wird sich – wie
ich höre – auch mit der Evaluation der verpflichten-
den Teilnahme an Beratungen zu Früherkennungs-
untersuchungen befassen.

Der vorliegende Antrag der Länder Niedersachsen
und Thüringen, der von Schleswig-Holstein unter-
stützt wird, nimmt die früheren Vorstöße der Länder
und den aktuellen Beschluss der Ministerpräsiden-
tenkonferenz auf. Somit fügt er sich in Initiativen ein,
die das Land Schleswig-Holstein aktiv mitträgt.

Einige Länder – so auch Schleswig-Holstein – ha-
ben zwischenzeitlich eigene Wege beschritten. Der
Schleswig-Holsteinische Landtag hat im November
ein Kinderschutzgesetz verabschiedet, das im April
dieses Jahres in Kraft tritt. Darin ist ein verbindliches
(

(

Einladungs- und Erinnerungswesen vorgesehen. Da-
mit wollen wir alle Kinder im Lande für die jeweils
anstehenden Früherkennungsuntersuchungen errei-
chen. Wir sehen darin eine große Chance, auch sol-
che Familien zu erreichen, die besonderer Hilfe und
Unterstützung bedürfen. Wir sehen die Chance, bei
allen Kindern frühzeitig gesundheitliche Fehlent-
wicklungen zu erkennen und notwendige Förder-
maßnahmen einzuleiten. Es wird dann auch möglich
werden, unsichtbare Kinder sichtbar zu machen.
Frühzeitig erhalten wir Hinweise auf Vernachlässi-
gungen oder Gewaltanwendungen und können dem
sofort nachgehen.

Die Inanspruchnahme von Früherkennungsunter-
suchungen kann und soll nicht das Einzige bleiben.
Für eine frühere Wahrnehmung von gesundheitli-
chen und sozialen Fehlentwicklungen von Kindern
bedarf es eines Gesamtkonzeptes früher Hilfen. So
schreibt unser Kinderschutzgesetz umfassend Prä-
vention, frühe Hilfen, die Zusammenarbeit verschie-
dener Institutionen sowie die Reaktion auf Fälle ver-
muteter oder bereits festgestellter Gefährdungen
gesetzlich fest. Die Regelungsinhalte reichen von
Fördervorschriften über Vorgaben für fallübergrei-
fende und fallspezifische Zusammenarbeit bis hin zu
einem Landeskinderschutzbericht.

Schleswig-Holstein ist mit der Umsetzung des Kin-
derschutzgesetzes weit vorangeschritten und wünscht
sich, dass auch andere Länder diesen Weg gehen.
Uneingeschränkt bleiben wir dabei, die Kinder-
Richtlinien bundesweit weiterzuentwickeln – wir
wollen spezifische Fragestellungen zur Erkennung
von Kindesvernachlässigung und -missbrauch
ebenso aufnehmen wie eine weitere Untersuchung
im Alter von drei Jahren. Auch diese Forderungen
will der Gemeinsame Bundesausschuss vorziehen.
Ich appelliere an den Gemeinsamen Ausschuss, sei-
ner Ankündigung zeitnah Taten folgen zu lassen.

Die Gesundheitsministerkonferenz hat im vergan-
genen Jahr eine Arbeitsgruppe beauftragt, die
verschiedenen Länderprojekte zur Prävention von
Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern
systematisch auszuwerten und zu evaluieren. Ziel ist
es, auf der Grundlage der Ergebnisse und der Erfah-
rungen mit verschiedenen Kinderschutzstrategien
der Länder zum Wohle von Kindern eine Vereinheit-
lichung von Standards und eine frühe systematische
Erfassung von Risikosituationen für Vernachlässi-
gung von Kindern zu schaffen.

Schleswig-Holstein wird als Vorsitzland der Ge-
sundheitsministerkonferenz in diesem Jahr „Kinder-
gesundheit“ und „Kinderschutz“ als gesundheits-
politische Schwerpunktthemen ganz oben auf der
Agenda behandeln.

Ich freue mich, dass die bundesdeutsche Gesell-
schaft für den Schutz unserer Kinder sensibilisiert ist,
und rechne mit der breiten Unterstützung der Län-
der.
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Anlage 10

Erklärung

von Minister Andreas Krautscheid
(Nordrhein-Westfalen)

zu Punkt 32 der Tagesordnung

Für Herrn Minister Armin Laschet gebe ich fol-
gende Erklärung zu Protokoll:

I. Grundlagen

Der Bundesrat nimmt heute Stellung zu einem Ge-
setzentwurf, den der Bund vorgelegt hat: zu dem Ent-
wurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Ju-
gendschutzgesetzes. Darin spielt das Thema
„Jugendmedienschutz“ die herausragende Rolle.

Vor fast genau einem Jahr, am 16. Februar 2007,
habe ich hier bereits über dieses wichtige Thema ge-
sprochen. Anlass war ein entsprechender Gesetzent-
wurf des Freistaates Bayern.

Wir stehen heute weiterhin vor der Aufgabe, junge
Menschen vor manchen Medieninhalten zu schützen.
Ich bin froh darüber, dass wir in der Arbeit an dieser
Aufgabe das Augenmaß behalten haben. Denn ob-
wohl die Debatte vor einem Jahr durch hohe öffentli-
che Aufmerksamkeit geprägt war, obwohl es in der
Folge öffentlichen Druck in Richtung auf Verbotsver-
schärfungen gab, ist der Bundesrat damals dem Vo-
tum seiner Ausschüsse gefolgt. Und das Votum lau-
tete: Lasst uns nicht vorschnell zum Instrument
Verbotsverschärfungen greifen! Lasst uns zunächst
die Ergebnisse der gemeinsam von Bund und Län-
dern in Auftrag gegebenen Evaluation des Jugend-
schutzrechts durch das Hans-Bredow-Institut abwar-
ten! Und lasst uns dann unter den verfügbaren
Instrumenten, diejenigen anpacken, die am besten
wirken und auf die wir nicht verzichten können!

II. Evaluationsergebnisse

Inzwischen liegen die Evaluationsberichte des Ins-
tituts vor, und zwar mit folgenden zentralen Ergeb-
nissen:

Nach dieser Analyse besteht kein Handlungsbe-
darf hinsichtlich Verschärfungen im Strafrecht. Viel-
mehr stellt das Institut fest, im Bereich des Vollzugs
der gesetzlichen Regelungen müsse mehr getan wer-
den.

In der wichtigen Frage des Zusammenhangs von
Medienkonsum und Gewalt kommt die Studie nach
Analyse sämtlicher einschlägiger Forschungsarbei-
ten zu dem Ergebnis, dass ein solcher Medien-
konsum nicht die Ursache für Gewalt und Gewalt-
bereitschaft sein kann. Medienkonsum kann
Gewaltbereitschaft in der Tat verstärken, jedoch nur
dann, wenn bei Jugendlichen bereits eine erhebliche
psychische Belastung gegeben ist.

Was die Aufgabenerfüllung der Selbstkontrollen
betrifft, vor allem der Selbstkontrolle für Computer-
spiele, sind in der Evaluation keine systematischen
Fehlbeurteilungen erkennbar geworden. Allerdings
(

(

sieht das Institut in der konkreten Arbeit und der Or-
ganisation der Selbstkontrolle Optimierungsbedarf.

Defizite diagnostiziert der Evaluationsbericht auch
in Sachen Akzeptanz und Bekanntheit der Regelun-
gen des Jugendmedienschutzes und bei der Medien-
kompetenz z. B. der Eltern.

III. Bisher Erreichtes

Die vorliegenden Ergebnisse der Evaluation stüt-
zen damit die Vorschläge, die ich hier vor einem Jahr
vorgestellt habe und die im Sofortprogramm enthal-
ten waren, das mein Ministerium gemeinsam mit
Frau Ministerin von der Leyen erarbeitet hat. Ich will
die wesentlichen Punkte kurz in Erinnerung rufen:

Erstens ist das Jugendschutzgesetz so zu ändern,
dass künftig Spiele und Filme mit extremer Gewalt
schneller indiziert werden können.

Mein zweiter Vorschlag richtete sich auf eine Ver-
besserung des Vollzugs, auf den Bereich, in dem nun
auch das Hans-Bredow-lnstitut großen Handlungsbe-
darf sieht.

Der dritte Punkt lautete: Optimierung der Struktu-
ren bei der für Computerspiele zuständigen Selbst-
kontrolle.

Viertens schließlich habe ich für Initiativen zur
Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit
in das System des Jugendmedienschutzes geworben.

Es ist sehr erfreulich, dass mit dem heute vorlie-
genden ersten Änderungsgesetz zum Jugendschutz-
gesetz die Punkte 1 und 2 angegangen werden. Die
Regelungen zur Indizierung werden verschärft, und
über die bessere Sichtbarkeit der Kennzeichen auf
Spielen und Filmen wird der Vollzug des Rechts er-
leichtert.

Ich hätte mir gewünscht, dass auch eine Klarstel-
lung zur Durchführung von Testkäufen erfolgt. Das
ist aber auf Grund der öffentlichen Debatte über die-
ses Thema heute noch nicht möglich. Ich bleibe zu-
versichtlich, zu einem späteren Zeitpunkt auch in
dieser Frage weiterzukommen. Nach meiner festen
Überzeugung sind nämlich für einen wirksamen
Vollzug des Jugendschutzes Testkäufe mit Jugendli-
chen, natürlich unter sorgfältiger Flankierung, alter-
nativlos.

Dennoch begrüßen wir den vorgelegten Entwurf,
zumal er in Kombination mit dem wirkt, was unterge-
setzlich geregelt werden kann und wird. Ich nenne
hier vor allem:

Zur Optimierung der Strukturen der Selbstkon-
trolle hat die Jugendministerkonferenz beschlossen,
dass künftig das Personal der Länder bei der Selbst-
kontrolle im Bereich Computerspiele aufgestockt
wird. Das Verfahren hierzu läuft.

Die Computerspiele-Wirtschaft, insbesondere der
Bundesverband interaktive Unterhaltungssoftware
und der Verband der Entwickler von Computerspie-
len GAME, bauen derzeit eine neue organisatorische
Plattform für die Selbstkontrolle. Damit wird zukünf-
tig klarer, wer wofür Verantwortung trägt. Auch dies
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steht im Einklang mit der Analyse des Hans-Bredow-
Instituts.

Schon umgesetzt ist, dass nunmehr Beisitzer der
Bundesprüfstelle an den Prüfungen bei der Selbst-
kontrolle für Computerspiele beteiligt sind. Auch
eine Konkretisierung der Entscheidungskriterien ist
auf den Weg gebracht.

Im Bereich der Kommunikation und öffentlichen
Wahrnehmung haben sich die Akteure ebenfalls
bewegt. So hat die Computerspiele-Wirtschaft alle
Beteiligten eingeladen und eine Initiative „gesell-
schaftliche Verantwortung“ gegründet. Hier sollen
Selbstbeschränkungen und Aufklärungsmaßnahmen
diskutiert und umgesetzt werden.

In Verhandlungen mit dem Bund hat die Wirt-
schaft ihre Bereitschaft zur Gründung einer Stiftung
oder einer anderen gemeinnützigen Organisation er-
klärt, die künftig Maßnahmen der Aufklärung, der
Kommunikation der Beteiligten und der Förderung
pädagogisch sinnvoller Spiele bündeln soll.

Bei der Selbstkontrolle wurden die Informations-
arbeit zum Thema „Jugendmedienschutz“ und die
Angebote für Handel, Eltern und Pädagogen verbes-
sert.

IV. Schlussbemerkung

Das alles zeigt: Wir sind auf einem guten Weg. Es
hat sich bewährt, Aktionismus zu vermeiden und im
Jugendmedienschutz Augenmaß zu bewahren. Auch
so, gerade so, kommen wir wirksam voran.

Klar ist aber auch, dass die heute zur Stellung-
nahme vorliegende Reform nicht das Ende der Dis-
kussionen darstellt – auch nicht das Ende der Re-
formbemühungen.

Die Evaluationsergebnisse untermauern die durch
den Gesetzentwurf vorgesehenen Schritte. Even-
tuelle weitere Reformschritte ergeben sich aus den
von Bund und Ländern gemeinsam zu bewertenden
Evaluationsergebnissen. Welche Punkte das im Ein-
zelnen sein werden, wird derzeit von den Fachleuten
herausgearbeitet.

Ein sehr wichtiger Punkt lässt sich schon heute
identifizieren: Der Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor beeinträchtigenden Inhalten im Internet ist
längst nicht wirksam genug. Probleme macht etwa
die zunehmende Fähigkeit von Spielkonsolen oder
Mobiltelefonen, auf das Internet zuzugreifen. Das
macht es Eltern immer schwerer, den Medienzugang
ihrer Kinder zu kontrollieren. Hier bedarf es weiter-
gehender Überlegungen, nicht nur mit Blick auf Ge-
setze, sondern z. B. auch mit Blick auf Initiativen für
eine bessere Medienkompetenz der Eltern.

Alles in allem: Jugendmedienschutz muss immer
auf der Höhe der Zeit sein, er muss insbesondere das
Hase-und-Igel-Spiel mit der technischen Entwick-
lung immer wieder aufnehmen und gewinnen, so
schwierig das ist.
(
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Jugendmedienschutz gelingt weder durch Aktio-
nismus noch durch Zuwarten, sondern nur dann,
wenn das Notwendige und Sinnvolle auch umgesetzt
wird.

Von daher gilt: Der Entwurf eines ersten Ände-
rungsgesetzes des Jugendschutzgesetzes ist ein
wichtiger Schritt hin zu einem besseren Jugendme-
dienschutz, aber noch nicht das Ende des Weges.

Anlage 11

Erklärung

von Ministerin Elisabeth Heister-Neumann
(Niedersachsen)

zu Punkt 34 der Tagesordnung

Die Niedersächsische Landesregierung setzt sich
dafür ein, dass die Opfer menschenrechtswidriger
Verfolgung und Enteignung im Zuge der sogenann-
ten Bodenreform 1945 bis 1949, von denen zahlreiche
Bürger des Landes Niedersachsen sind, gerechtere
Ausgleichsleistungen sowie verbesserte Möglichkei-
ten des begünstigten Erwerbes land- und forstwirt-
schaftlicher Flächen erhalten und dass sie nach dem
Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz reha-
bilitiert werden können.

Zur Erreichung dieser Ziele ist es nach Auffassung
der Niedersächsischen Landesregierung erforderlich,
die Vorschriften zum begünstigten Flächenerwerb
nach § 3 Ausgleichsleistungsgesetz und der Flächen-
erwerbsverordnung über den vorliegenden Gesetz-
entwurf der Bundesregierung (BR-Drs. 5/08) und die
Empfehlungen der beteiligten Ausschüsse des Bun-
desrates (BR-Drs. 5/1/08) hinaus wie folgt zu ändern:

– Die Pflicht zur Ortsansässigkeit der Wiedereinrich-
ter (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AusglLeistG), jedenfalls
diejenige der Alteigentümer (§§ 3 Abs. 2 Satz 3
AusglLeistG, 2 Abs. 2 Satz 2 FlErwV), sollte voll-
ständig entfallen. Diese Pflicht hat sich zum einen
als kontraproduktiv erwiesen. Begünstigte Flä-
chenerwerbe, die gegen das Erfordernis der Orts-
ansässigkeit verstoßen, müssen rückabgewickelt
werden. Dies führt zu vermehrten Ankäufen durch
ausländische Investoren oder Fonds, die ihrerseits
nicht ortsansässig werden müssen und so den an-
geblichen Gesetzeszweck verfehlen. Die zurzeit
bereits praktizierten Rückabwicklungen führen
zur Zerschlagung heute erfolgreicher landwirt-
schaftlicher Betriebe und zur Zersplitterung von
zusammenhängenden Betriebsflächen, die unter
Einbeziehung nicht begünstigt erworbener Flä-
chen gebildet wurden.

Zum anderen verursacht das Ortsansässigkeits-
erfordernis unbillige Härten für Alteigentümer, Er-
ben und Eheleute mit verschiedenen Lebensmit-
telpunkten. Gerade für Alteigentümer und deren
Erben führt das Ortsansässigkeitserfordernis zu
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besonderen wirtschaftlichen Härten, die den be-
günstigten Erwerb landwirtschaftlicher Flächen
nach § 3 Abs. 2 AusglLeistG für viele Betroffene
faktisch ausschließen. Den Alteigentümern kann
die Verlegung des Hauptwohnsitzes in die Nähe
der Betriebsstätte schon deshalb nicht abverlangt
werden, weil sie ihren Lebensmittelpunkt regel-
mäßig an einem anderen Ort zumutbarerweise
nicht aufgeben können; nur dort können sie die
Mittel zum Flächenerwerb erwirtschaften. Dies gilt
insbeson-dere für Erben, deren Erbrecht faktisch
beeinträchtigt oder unter den Vorbehalt der Auf-
gabe eigener Lebensplanungen gestellt würde.
Das Ortsansässigkeitserfordernis steht damit in
deutlichem Widerspruch zum gesetzlichen Ziel der
Wiedergutmachung. 

– Ist, insbesondere wegen Verstoßes gegen das Orts-
ansässigkeitsgebot, eine Rückabwicklung des Ver-
trages erfolgt, müssen die betroffenen Flächen
dem Wiedergutmachungsgedanken folgend auch
weiterhin für den begünstigten Flächenerwerb zur
Verfügung stehen.

– Die Begrenzung des Erwerbs landwirtschaftlicher
Flächen und Waldflächen auf die „Höhe der Aus-
gleichsleistung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Entschä-
digungsgesetzes“ (§ 3 Abs. 5 Satz 2 AusglLeistG)
und damit auf einen festen Geldbetrag ist in Anbe-
tracht der erheblich gestiegenen Preise nicht mehr
zeitgerecht und sollte daher entfallen.

– Die Rechtfertigung der Ausschließlichkeitsvor-
schrift des § 3 Abs. 8 Satz 1 (alt) AusglLeistG, nach
der neben dem begünstigten Walderwerb keine
landwirtschaftlichen Flächen erworben werden
können, ist zumindest bezogen auf die Wiedergut-
machungsansprüche von Alteigentümern gemäß
§ 3 Abs. 5 (alt) AusglLeistG entfallen. Denn eine
Vielzahl aus diesem Kreise der Berechtigten konnte
nicht oder nur teilweise gemäß § 3 Abs. 8 (alt)
AusglLeistG zum Zuge kommen. Da derzeit aber
nicht mehr ausreichend forstwirtschaftliche Flächen
bis 1 000 ha als wirtschaftlich sinnvolle Einheit für
die Privatisierung nach § 3 Abs. 8 c (alt)
AusglLeistG zur Verfügung stehen, würde der Wie-
dergutmachungsanspruch gemäß § 3 Abs. 5 (alt)
AusglLeistG leerlaufen, wenn diesem Personen-
kreis der begünstigte Erwerb landwirtschaftlicher
Flächen weiterhin verwehrt würde. Daher sollte
der letzte Halbsatz in § 3 Abs. 8 Satz 1 (alt)
AusglLeistG gestrichen werden.

– Die Vorschriften zum begünstigten Flächenerwerb
nach § 3 AusglLeistG und der Flächenerwerbsver-
ordnung haben primär den Zweck der Schadens-
kompensation. Daher ist es sachgerecht, bei dem
nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 (neu) FlErwV zugrunde zu le-
genden Verhältnis zukünftig die Flächen anzu-
setzen, wie sich diese nach dem Abschluss des
konkreten Erwerbsgeschäftes bezogen auf den
Kompensationseffekt darstellen.
(
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Die Niedersächsische Landesregierung wird sich
auch zukünftig für gerechtere Ausgleichsleistungen
sowie verbesserte Möglichkeiten des begünstigten
Erwerbes land- und forstwirtschaftlicher Flächen zu
Gunsten eines Teiles ihrer Bürger, der Opfer men-
schenrechtswidriger Verfolgung und Enteignung im
Zuge der sogenannten Bodenreform, einsetzen.

Anlage 12

Erklärung

von Minister Andreas Krautscheid
(Nordrhein-Westfalen)

zu Punkt 52 der Tagesordnung

Das Thema „Daseinsvorsorge“ hat durch die
jüngsten Mitteilungen der Europäischen Kommission
erneut höchste Aktualität gewonnen.

Als ein Begleitdokument zur europäischen Bin-
nenmarktstrategie hat die Europäische Kommission
am 20. November 2007 die Mitteilung „Ein Binnen-
markt für das Europa des 21. Jahrhunderts“ – Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse unter Ein-
schluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues
Engagement vorgelegt. Zu diesem Begleitdokument
möchte ich mich äußern. Meine Ausführungen er-
strecken sich insbesondere auf die nicht umfassend
durch Gemeinschaftsrecht regulierten Bereiche, etwa
Wasserver- und Abwasserentsorgung und Abfallbe-
seitigung.

Wir haben soeben die Vorzüge des Vertrages von
Lissabon angesprochen. Einer der Vorzüge ist, dass
erstmalig im Primärrecht der Europäischen Union die
Achtung der regionalen und lokalen Selbstverwal-
tung verankert wurde. Außerdem betont ein Proto-
koll des Vertrages die hohe Bedeutung der regiona-
len und lokalen Ebene bei der Erbringung und
Organisation der Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse und sichert ihnen einen
weiten Ermessensspielraum zu.

Der Lissabonner Vertrag statuiert damit bei den
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse eine
Verschiebung der Gewichte hin zu mehr Gemein-
wohl, Subsidiarität und kommunalem Gestaltungs-
spielraum. Die Kommission erörtert in ihrer Mittei-
lung ausführlich die Änderungen im Lissabonner
Vertrag. Dass sie die Verschiebung in ihrer Mittei-
lung ausreichend berücksichtigt hat, vermag ich
leider nicht zu erkennen; denn die Europäische Kom-
mission hält bei den Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse an ihrer bisherigen Politik, dem euro-
päischen Binnenmarkt hohes Gewicht einzuräumen,
weiter fest.

Dies zeigt sich auch an der Unterordnung der
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in den
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Kontext der Mitteilung zur Binnenmarktstrategie für
das 21. Jahrhundert. Ursprünglich waren eine selbst-
ständige Mitteilung zu den Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse sowie eine eigene Mitteilung zu
den Sozialdienstleistungen angekündigt worden.

Neben den durch europäische Rechtsetzung gere-
gelten Sektoren wie Strom, Gas, Post und Telekom-
munikation sind die kommunal erbrachten oft klein-
teiligen Bereiche der Daseinsvorsorge bedeutsam.
Deren Besonderheiten und den erforderlichen kom-
munalen und regionalen Handlungsspielräumen
wird in dem Begleitdokument nicht ausreichend
Rechnung getragen.

Insbesondere das europäische Beihilfe- und Ver-
gaberecht schränkt den Handlungsspielraum der
Kommunen bei der Erbringung der Daseinsvorsorge-
leistungen erheblich ein bzw. sorgt für unverhältnis-
mäßig hohen bürokratischen Aufwand.

Die Kommunen müssen sich weiter mit unüber-
sichtlichen Einzelfallentscheidungen auseinanderset-
zen. Der interaktive Informationsdienst, der laut
Begleitdokument eingerichtet werden soll, ändert an
dieser Unübersichtlichkeit grundsätzlich nichts. Er
hilft gerade auch dann nicht, wenn zwischen Mit-
gliedstaaten und Kommission unterschiedliche
Rechtsauffassungen bestehen.

Wir wollen den europäischen Binnenmarkt und
den europäischen Wettbewerb. Wir profitieren in ho-
hem Maße von beidem. Auf der anderen Seite steht
aber der politische Gestaltungsauftrag der Kommu-
nen in der Daseinsvorsorge, den es zu erfüllen gilt.

Wir können und müssen den europäischen Bin-
nenmarkt und die dezentral verantwortete Daseins-
vorsorge in Übereinstimmung bringen. Dazu müssen
die Kommunen auch in der Lage sein, ihre Verant-
wortung wahrzunehmen.

Die große kommunale Verantwortung in Deutsch-
land bei der Daseinsvorsorge ist eine bewusste Struk-
turentscheidung. Sie gewährleistet uns seit vielen
Jahren Daseinsvorsorge auf hohem Niveau. Wir wol-
len nicht, dass die Qualität der Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse und die entsprechend den
lokalen Bedürfnissen und Prioritäten passgenaue
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger leiden.

Der Teil der hier zur Abstimmung stehenden Emp-
fehlungen der Ausschüsse zur Binnenmarktstrategie
und den Begleitdokumenten, der sich mit der Mit-
teilung zu Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse befasst, bringt diese Anliegen nicht so pointiert
zum Ausdruck, wie ich mir das gewünscht hätte.
Deswegen werden wir nicht allen Ziffern zustimmen.
Ich hoffe aber, dass wir ein Abstimmungsergebnis
erhalten, das die Skepsis gegenüber der Mitteilung
zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, die
ich gerade vorgetragen habe, klar zum Ausdruck
bringt.
(

(

Anlage 13

Erklärung

von Staatsministerin Hildegard Müller
(BK)

zu Punkt 52 der Tagesordnung

Für Herrn Parlamentarischen Staatssekretär
Hartmut Schauerte (BMWT) gebe ich folgende Erklä-
rung zu Protokoll:

Am 20. November 2007 hat die Europäische Kom-
mission als Paket die Mitteilungen zum Binnenmarkt,
zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse ein-
schließlich der sozialen Dienstleistungen sowie zu
einer neuen sozialen Vision des 21. Jahrhunderts vor-
gelegt.

Trotz einiger begrüßenswerter Initiativen – bessere
Bedingungen für KMU, Ausbau der wissensbasierten
Wirtschaft, weltweite Durchsetzung des europäi-
schen Normungssystems – kommt bei der Binnen-
markt-Mitteilung der zentrale Leitgedanke einer ste-
tigen Verbesserung der Standortqualität Europas im
Zeitalter der Globalisierung nicht angemessen zum
Ausdruck.

Hinsichtlich der Vorschläge der Kommission zur
Binnenmarkt-Verwaltung – „Governance“ – sind
insbesondere Eingriffe in nationale Verwaltungs-
strukturen – Stichwort: Einrichtung sogenannter Bin-
nenmarktzentren – unter Verletzung des Subsidiari-
tätsprinzips zu kritisieren. Diese Bewertung hat die
Bundesregierung mit einer ausführlichen Stellung-
nahme an alle EU-Institutionen und Mitgliedstaaten
verteilt. Die Reaktion anderer war positiv. Insbeson-
dere die Globalisierungsaspekte werden zuneh-
mend als zentrale Aufgabe des Binnenmarktes
wahrgenommen.

Zur Mitteilung „Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse“:

Die Bundesregierung misst dem Thema Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse bzw. – nach deut-
schem Sprachgebrauch – Daseinsvorsorge im EU-
Kontext seit jeher große Bedeutung zu.

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen EU-
rechtlichen Vorgaben – vor allem Wettbewerbs- und
Beihilfenrecht – und den Gestaltungsmöglichkeiten
der Mitgliedstaaten bei der Erbringung von Daseins-
vorsorgeleistungen betrifft gerade Deutschland auf
Grund seiner kommunalen Strukturen. Das hebt der
Antrag des Bundesrates zu Recht hervor.

Die Zielrichtung des Antrags, den Kommunen
auch in Zukunft ausreichend Gestaltungsmöglichkei-
ten zu gewährleisten, wird von der Bundesregierung
voll geteilt. Geht es hier doch um so unterschiedliche
Daseinsvorsorgeleistungen wie ÖPNV, Wasser- und
Abwasserversorgung sowie verschiedenste Kultur-
und Bildungsangebote.

Wir sehen – wie die Länder – diese Forderung vor
allem im Bereich des Vergaberechts nicht ausrei-
chend erfüllt.
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Stichworte sind die – noch nicht endgültig ge-

klärte – Behandlung der interkommunalen Zusam-
menarbeit (Zweckverbände usw.) und der Versuch
der Kommission, das Vergaberecht auch unterhalb
der Schwellenwerte der Vergaberichtlinien anzu-
wenden.

Gegen die sogenannte Unterschwellen-Mitteilung
der Kommission klagt Deutschland vor dem EuGH.

Im Beihilfenrecht hat die Kommission mit ver-
schiedenen Entscheidungen 2005 – dem „Monti“-Pa-
ket – zwar zusätzliche Spielräume eröffnet. Sie hat
das aber mit einem hohen Maß an Bürokratie ver-
bunden, was die Stellungnahme des Bundesrates zu
Recht kritisiert.

Über diese Einzelpunkte hinaus enthält die Mittei-
lung der Kommission vom November 2007 durchaus
positive Elemente. Die EU-Kommission ist auch jetzt
nicht den Forderungen nach einer EU-Rahmenrichtli-
nie für den gesamten Bereich der Daseinsvorsorge
gefolgt. Eine solche Richtlinie haben Bund und Län-
der in der bisherigen Diskussion aus guten Gründen
immer abgelehnt. Wir brauchen keine EU-einheitli-
chen Qualitätsstandards und Koordinierungs- oder
Überwachungsstrukturen in diesem Bereich. Eine
Rahmenrichtlinie würde auch der Vielfalt der Da-
seinsvorsorge, zu der neben den genannten vor allem
kommunal organisierten Bereichen auch die großen
Netze wie Strom und Gas sowie Telekommunikation
gehören, nicht gerecht.

Mit der Mitteilung der Kommission ist die EU-Dis-
kussion für die Zeit der jetzigen Kommission Barroso
und der laufenden Legislaturperiode des Europäi-
schen Parlaments abgeschlossen (bis Mitte 2009). Da-
nach gelten hoffentlich die neuen EU-Verträge, die
zum l. Januar 2009 in Kraft treten sollen. Sie enthal-
ten eine zusätzliche Rechtsgrundlage für die EU,
aber auch ein besonderes Protokoll zu Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse, das die Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten besonders betont. Dafür hat
sich die Bundesregierung in den Verhandlungen
über die EU-Verfassung besonders eingesetzt.

Damit ist die Grundlage gegeben, auf der auch
künftig die richtige Balance zwischen EU-Wettbe-
werbsrecht und der Möglichkeit zur Erbringung von
Daseinsvorsorgeleistungen auf nationaler, Länder-
und kommunaler Ebene gefunden werden kann, wo-
rauf es auch der Bundesregierung ankommt.

Anlage 14

Erklärung

von Minister Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
(Baden-Württemberg)

zu Punkt 54 der Tagesordnung

Für Herrn Minister Prof. Dr. Ulrich Goll gebe ich
folgende Erklärung zu Protokoll:
(

(

Wir behandeln heute den Vorschlag der Europäi-
schen Kommission über die Verwendung von Flug-
gastdatensätzen zu Strafverfolgungszwecken. Im
Vorfeld unserer Sitzung ist hierüber schon oft geredet
worden. Lassen Sie mich daher in aller Kürze die
wichtigsten Punkte noch einmal nennen:

Es geht um sogenannte PNR-Daten, einen Satz
von 19 Daten, mit deren Hilfe Reisebewegungen er-
fasst werden. Hierzu gehören nicht nur Anschrift und
Kontaktangaben des Reisenden, sondern auch In-
formationen über Flugbuchung und tatsächlichen
Reiseverlauf, über das Reisebüro und den dortigen
Sachbearbeiter, über Essgewohnheiten, Kreditkar-
tennummer oder Sitzplatz. Die Kommission möchte
erreichen, dass künftig alle Fluggesellschaften diese
Daten laufend, anlassunabhängig und ohne jeden
Verdacht an eine zentrale nationale Stelle übermit-
teln. Dort sollen sie ausgewertet und 13 Jahre lang
gespeichert werden. Die Kommission erhofft sich
hierdurch Aufschluss über verdächtige Reisewege
und andere Merkmale potenzieller Terroristen. Be-
troffen ist jeder Passagier, der von einem Drittstaat in
einen EU-Staat oder umgekehrt fliegt.

Ich halte diesen Vorschlag nicht nur aus daten-
schutzrechtlichen Gründen für bedenklich. In mei-
nen Augen wird er auch dem Erfordernis, die richtige
Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu wahren,
nicht gerecht.

Lassen Sie mich zunächst klarstellen: Ein hohes
Maß an Sicherheit ist wichtig. Es ist eine der vor-
nehmsten Aufgaben des Staates, das Leben und die
körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu schüt-
zen. Wir müssen deshalb neue Risiken ernst nehmen
und Wege finden, der Terrorgefahr zu begegnen.
Hierzu gehören auch EU-weit abgestimmte Maßnah-
men.

Darüber dürfen wir aber eines nicht vergessen:
Freiheit, Privatsphäre und informationelle Selbstbe-
stimmung sind für das Funktionieren eines demokra-
tischen Gemeinwesens mindestens genauso wichtig.
Das Bundesverfassungsgericht hat einmal gesagt:
„Wer nicht wissen kann, wer was wann und bei wel-
cher Gelegenheit über jemanden weiß, ist in seiner
Freiheitsausübung gehemmt. Der Einzelne soll
deshalb grundsätzlich selbst über die Preisgabe und
Verwendung seiner Daten bestimmen können. Ein-
schränkungen dieses Rechts muss er nur im über-
wiegenden Allgemeininteresse hinnehmen.“ Diese
Sätze haben nach wie vor ihre Gültigkeit.

Der Staat muss deshalb einen guten Grund haben,
warum er seine Bürger beobachten und ihre Daten
sammeln möchte. Auch in Zeiten des Terrors muss
sich jede gesetzliche Maßnahme die Frage nach ih-
rem Nutzen und ihrer Verhältnismäßigkeit gefallen
lassen. Sie muss, mit anderen Worten, die Balance
zwischen Freiheit und Sicherheit wahren.

Jetzt werden Sie sagen: Dies alles sollte doch
selbstverständlich sein. Und ich kann Ihnen darin nur
beipflichten. Aber leider müssen wir an diese Selbst-
verständlichkeit immer wieder erinnern. Das Argu-
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ment der Terrorbekämpfung droht in unserer Zeit
leicht zu einem Totschlagargument zu werden, das
uns jede Maßnahme recht erscheinen lässt. Nehmen
Sie die Abfrage von Kontenstammdaten, die Vorrats-
datenspeicherung oder die Onlinedurchsuchung – al-
les im Namen der besseren Terrorbekämpfung. Und
nun auch die Fluggastdatenspeicherung! Ich wage
zu behaupten: Solche Maßnahmen bringen im Kampf
gegen den Terror wenig bis gar nichts, weil sich die
handelnden Figuren der Terrorszene ihnen geschickt
zu entziehen wissen. Sie schaden jedoch sehr, weil
sie unser aller Freiheit bedrohen.

Bezeichnenderweise bleibt der Vorschlag der
Kommission jeden Nachweis schuldig, dass es zur
Terrorbekämpfung notwendig oder auch nur nützlich
ist, auf PNR-Daten zuzugreifen. Mir leuchtet auch
nicht ein, warum wir ohne jeden Anlass und ohne je-
den Verdacht die PNR-Daten aller Fluggäste erheben
und 13 Jahre speichern müssen. Ich habe große
Skepsis, ob man in diesem Datenmeer aktuelle Spu-
ren, die auf Terroristen hinweisen, überhaupt entde-
cken kann. 

Für mich ist dies auch ein weiterer Schritt auf dem
Weg zu einem Überwachungsstaat. Denn die Erfah-
rung lehrt eines: Hat der Staat einmal Daten über
seine Bürger, so will er sie auch nutzen – notfalls für
andere Zwecke als den Erhebungszweck. Die Vor-
stellung eines Staates aber, der auf der Suche nach
Gefahrenquellen auch Unbeteiligte überwacht, der
seine Bürger gleichsam unter Generalverdacht stellt,
ist für mich unerträglich.

Lassen Sie mich noch zu einem Einwand kommen,
den ich in den letzten Tagen häufiger gehört habe! Er
lautet: Ihr habt doch damals dem PNR-Abkommen
mit den USA zugestimmt, warum ziert ihr euch heute
so? – Gestatten Sie mir dazu zwei Anmerkungen: 

Erstens bestand damals politisch keine andere
Möglichkeit, als dem Abkommen zuzustimmen. Die
USA haben die EU nach dem Motto „Friss, Vogel,
oder stirb“ vor die Wahl gestellt: Entweder ihr unter-
zeichnet das Abkommen zu unseren Bedingungen,
oder wir lassen eure Staatsbürger nicht einreisen! Ich
meine, eine solche politische Drucksituation kann
nicht Maßstab für einen Rechtsakt der EU sein.

Zweitens befremdet mich die Botschaft, die hinter
diesem Einwand steht. Denn selbst wenn es so wäre,
wie man uns unterstellt, und wir damals einen Fehler
begangen hätten: Sollen wir deshalb den Fehler fort-
während wiederholen oder gar potenzieren? Dürfen
wir uns deshalb unserer rechtsstaatlichen Verantwor-
tung entziehen?

Der Vorschlag der Kommission gibt uns Gelegen-
heit, uns ebendieser Verantwortung wieder bewusst
zu werden. Fragen wir uns: Wie viel Sicherheit wol-
len und können wir der Freiheit zumuten? Ich meine,
der Vorschlag hält die notwendige Balance zwischen
Freiheit und Sicherheit nicht ein. Lassen Sie uns des-
halb ein Zeichen setzen: Sicherheit ja, aber nicht um
jeden Preis, und schon gar nicht unter Aufgabe der
Freiheit!
(

(

Anlage 15

Erklärung

von Staatsministerin Hildegard Müller
(BK)

zu Punkt 54 der Tagesordnung

Für Herrn Staatssekretär Dr. Hans Bernhard Beus
(BMI) gebe ich folgende Erklärung zu Protokoll:

Die Bundesregierung begrüßt es, dass die Kom-
mission der Bitte des Rates aus dem Jahre 2004 nach-
gekommen ist und einen Vorschlag für einen
Rahmenbeschluss über die Verwendung von Flug-
gastdatensätzen (PNR-Daten) zu Strafverfolgungs-
zwecken vorgelegt hat.

Die Nutzung von PNR kann ein wichtiges Instru-
ment zur Bekämpfung des internationalen Terroris-
mus und anderer schwerer Straftaten wie der organi-
sierten Kriminalität, etwa durch die retrograde
Verfolgung früheren Täterverhaltens, darstellen.

Die nähere Ausgestaltung des Rahmenbeschlusses
bedarf aber noch sorgfältiger, auch verfassungsrecht-
licher Prüfung und fachlicher Erörterung, die gegen-
wärtig zwischen den MS und innerhalb der Bundes-
regierung erfolgt. Am Ende der Verhandlungen muss
ein Rahmenbeschluss stehen, der den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entspricht und die daten-
schutzrechtlichen Standards der Europäischen Union
und der Mitgliedstaaten erfüllt, aber auch die Inte-
ressen betroffener Luftfahrtunternehmen angemes-
sen wahrt.

Die Kommission hat zugesagt, zur Erleichterung
einer Prüfung der Geeignetheit und Erforderlichkeit
des Vorschlages durch die Bundesregierung die in
den USA und dem Vereinigten Königreich gewonne-
nen Erfahrungen mit der Verwertung von PNR-Daten
im Einzelnen darzulegen und die Wirkungsweise der
im Entwurf vorgesehenen Risikoanalyse zu erläutern.

Der Vorschlag, den die Kommission am 6. Novem-
ber 2007 vorgelegt hat, ist gegenwärtig auf Verhü-
tung und Bekämpfung terroristischer Straftaten und
solcher aus dem Bereich der organisierten Kriminali-
tät ausgerichtet. Vorgesehen in diesem Vorschlag ist
eine Speicherdauer von insgesamt 13 Jahren, wobei
die Daten nach fünf Jahren nur noch bei akuter Be-
drohung aus einer ruhenden Datenbank abrufbar
sein sollen. Bei Flügen von der und in die EU sollen
die in den Buchungs- und Reservierungssystemen
der Fluggesellschaften bereits vorhandenen Daten
sowohl 24 Stunden vor Abflug als auch sofort nach
Abfertigungsschluss an eine von den einzelnen MS
noch einzurichtende „PNR-Zentralstelle“ übermittelt
werden.

Lassen Sie mich aber noch einmal darauf hinwei-
sen, dass der Diskussionsprozess über die nähere
Ausgestaltung gerade erst begonnen hat.

Eine EU-weite Regelung ermöglicht es, dass sich
die einzelnen mitgliedstaatlichen Behörden einander
diese Daten im Bedarfsfalle zur Verfügung stellen.
Das BMI hat daher schon in der vorangegangenen
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15. Legislaturperiode ein gemeinsames europäisches
PNR-System als grundsätzlich erstrebenswert ange-
sehen.

Ebenso ist das EU-USA-Abkommen über die
Übermittlung und Verarbeitung von Fluggastdaten-
sätzen zwischenzeitlich ratifiziert und Ende Dezem-
ber 2007 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden.

Die Bundesregierung wird sich auf europäischer
Ebene mit Nachdruck für einen Rahmenbeschluss
einsetzen, der das Gleichgewicht zwischen Sicher-
heits- und Datenschutzinteressen wahrt.

Anlage 16

Erklärung

von Minister Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
(Baden-Württemberg)

zu Punkt 56 der Tagesordnung

Für Herrn Minister Peter Hauk gebe ich folgende
Erklärung zu Protokoll:

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
wurden wesentliche Veränderungen für unsere hei-
mische Landwirtschaft eingeleitet. Insbesondere
durch die Entkoppelung der Direktzahlungen ging
eine Stärkung des Unternehmertums in der Land-
wirtschaft einher, und der Weg für marktorientierte
Entscheidungen wurde geebnet. Dadurch liegt ohne
Zweifel und mehr Verantwortung beim Unternehmer
selbst.

Wir können bereits nach den ersten drei Jahren
sagen, dass unser deutsches Modell zur Umsetzung
der Reform erfolgreich ist. Diesen Weg des Abbaus
marktregulierender staatlicher Instrumente und des
gleichzeitigen Ausbaus von Ausgleichsmaßnahmen
für die gesellschaftlichen Leistungen unserer multi-
funktionalen Landwirtschaft sowie für den ländlichen
Raum müssen wir konsequent weiter beschreiten.

Auch in der Landwirtschaft kann der Markt
ebenso wenig isoliert betrachtet werden, wie eine
isolierte Agrarpolitik in einem globalen Markt mög-
lich ist. Um unsere Betriebe auch für die Zukunft
wettbewerbsfähig aufzustellen, sind gerade in Zeiten
des Umbruchs konstante, verlässliche Rahmenbedin-
gungen notwendig. Dies sollte uns nicht daran hin-
dern, im Rahmen des Health Checks die Gemein-
same Agrarpolitik in einzelnen Bereichen soweit
notwendig nachzujustieren, ohne jedoch dabei eine
neue Reform einzuleiten.

Die Ausrichtung auf den internationalen Wettbe-
werb erfordert von unseren Betrieben langfristige
Planungen und Entscheidungen, die wir durch ein
verlässliches politisches Umfeld auf allen Ebenen un-
terstützen müssen. Dies gilt in besonderem Maße für
die einschneidenden Veränderungen im Milchsektor.
Nachdem klar ist, dass die Milchquote 2015 ausläuft,
brauchen wir kurzfristig eine schlüssige Gesamtkon-
zeption, um den Anpassungsprozess einschließlich
(

(

der Begleitmaßnahmen baldmöglichst in Gang set-
zen zu können. Dabei wird es auch darum gehen,
Perspektiven für die Landwirtschaft in weniger wett-
bewerbsfähigen Regionen zu erhalten.

Zur Finanzierung müssen vor allem die bereits im
EU-Haushalt veranschlagten, nicht genutzten bzw.
nun freiwerdenden Marktordnungsmittel für den
Milchsektor herangezogen werden. Ich wende mich
mit Nachdruck gegen Überlegungen in der Bundes-
regierung, den Anpassungsprozess in der Milchvieh-
haltung ausschließlich aus Mitteln der Betriebsprä-
mie zu finanzieren, die bei einer eventuellen
Modulation bzw. bei der Einführung von Ober- und
Untergrenzen anfallen könnten. Durch die vorge-
sehenen Änderungen sparen wir Marktordnungs-
ausgaben. Folgerichtig müssen die notwendigen
Anpassungs- und Begleitmaßnahmen mit diesen frei-
werdenden Mitteln finanziert werden.

Nach wie vor ist trotz aller gut gemeinter Absich-
ten die Bürokratiebilanz insbesondere im Bereich der
Land- und Ernährungswirtschaft erschreckend posi-
tiv. Unsere Abbaubemühungen werden durch neue
Regelungen um ein Vielfaches übertroffen. Wir müs-
sen daher den Health Check dringend für eine Ent-
bürokratisierung nutzen, die nicht nur diesen Namen
trägt, sondern vor allem beim Bürger auch ankommt.
Besonders die Cross-Compliance-Regelungen müs-
sen weiter verschlankt und praxistauglich gestaltet
werden. Die Verhältnismäßigkeit zwischen den Be-
lastungen, die für die Landwirte durch die Anforde-
rung von Cross Compliance entstehen, und der
Kompensation, die sie mittels der Direktzahlungen
erhalten, muss gewahrt bleiben.

Die Rückführung der obligatorischen Flächenstill-
legung auf 0 % im Jahr 2008 ist ein gelungenes Bei-
spiel für Bürokratieabbau. Gleichwohl ist eine voll-
ständige Abschaffung der Flächenstilllegung
überfällig, auch vor dem Hintergrund der aktuellen
Marktlage und einer weiteren Verwaltungsvereinfa-
chung. Die Entbürokratisierung muss bei Verwaltung
und Bürger ankommen. Wir bekommen mit dem
Health Check die Gelegenheit dazu. Die Bundes-
regierung darf sich diese Chance nicht entgehen las-
sen, wir müssen sie gemeinsam konsequent nutzen.

Wie die Kommission in ihrem Bericht zutreffend
erwähnt, stehen wir nicht nur hinsichtlich der Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit in Verbindung
mit der Globalisierung der Märkte vor neuen Heraus-
forderungen, sondern auch im Hinblick auf den Kli-
mawandel, den Schutz der Wasserressourcen und die
Biodiversität. Wir haben dazu in der Vergangenheit
je nach Land in unseren Maßnahmen- und Entwick-
lungsplänen Ländlicher Raum mehr oder weniger
umfangreiche Maßnahmen getroffen. Die finanziel-
len Kürzungen bei der 2. Säule im Rahmen der allge-
meinen Finanzbeschlüsse zur Planungsperiode 2007
bis 2013 setzen uns dafür jedoch zum Teil enge Gren-
zen. Es ist daher durchaus verständlich, wenn die
Kommission Vorschläge für eine finanzielle Stärkung
dieses Bereichs unterbreitet. 

In diesem Punkt stellt sich in besonderem Maße
die Frage nach der Verlässlichkeit der Politik. Eine
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pauschale Erhöhung der Modulation, die gerade ent-
wicklungsfähigen Familienbetrieben Liquidität ent-
zieht, würde dem Ziel der Stärkung der Betriebe im
Wettbewerb grundlegend widersprechen. Sofern
eine Erhöhung der obligatorischen Modulation aber
nicht vermeidbar ist – und die Kommission lässt
kaum mehr Zweifel daran –, müssen wir darauf vor-
bereitet sein. 

Die Vorschläge der Kommission sind hinsichtlich
der Höhe keinesfalls akzeptabel. Eine pauschale Er-
höhung der Modulation lehnen wir nachdrücklich ab.
Denkbar wäre höchstens ein Modell mit wesentlich
geringeren Modulationssätzen und einer deutlichen
sozialen Komponente. Die abgeschöpften Mittel müs-
sen zu 100 % im Mitgliedstaat verbleiben, und sie
müssen effizient und landwirtschaftsnah eingesetzt
werden. Beispiele hierfür sind die Investitionsförde-
(
rung oder Maßnahmen für benachteiligte Regionen.
Auch ist den Aspekten des Klimawandels, des Was-
serschutzes und der Biodiversität Rechnung zu tra-
gen. Diesen Herausforderungen stellen wir uns. Wir
werden unsere erfolgreichen Fördermaßnahmen der
2. Säule entsprechend weiterentwickeln.

Der Gesundheitscheck der Gemeinsamen Agrar-
politik bietet vielfältige Chancen zur Entbürokratisie-
rung und zur zukunftsfähigen Ausrichtung unserer
integrierten Agrar- und Strukturpolitik. Wir müssen
die Chancen nutzen, und zwar nicht nur auf dem Pa-
pier. Wir bitten daher die Bundesregierung, die Posi-
tion des Bundesrates bei den Verhandlungen auf EU-
Ebene mit Nachdruck einzubringen.

Ich bitte um Ihre Unterstützung der vorliegenden
Ausschussempfehlungen.
(D)






